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Teil 1 
Allgemeine Vorschriften 

 
§1 Anwendungsbereich  

Diese Verordnung regelt die Berechnung der Entgelte für die 
Grundleistungen der Architekten und Architektinnen und der Inge-
nieure und Ingenieurinnen (Auftragnehmer oder Auftragnehme-
rinnen) mit Sitz im Inland, soweit die Grundleistungen durch diese 
Verordnung erfasst und vom Inland aus erbracht werden.  

 

§1 Anwendungsbereich  

Diese Verordnung gilt für Honorare für Architekten- und Ingenieur-
leistungen, soweit diese Leistungen durch diese Verordnung er-
fasst sind. Die Regelungen dieser Verordnung können zum Zwe-
cke der Honorarberechnung einer Honorarvereinbarung zugrunde 
gelegt werden. 

§2 Begriffsbestimmungen 

(1) Objekte sind Gebäude, Innenräume, Freianlagen, Ingenieur-
bauwerke, Verkehrsanlagen. Objekte sind auch Tragwerke und 
Anlagen der Technischen Ausrüstung. 
(2) Neubauten und Neuanlagen sind Objekte, die neu errichtet o-
der neu hergestellt werden. 
(3) Wiederaufbauten sind Objekte, bei denen die zerstörten Teile 
auf noch vorhandenen Bau- oder Anlagenteilen wiederherge-
stellt werden. Wiederaufbauten gelten als Neubauten, sofern 
eine neue Planung erforderlich ist. 
(4) Erweiterungsbauten sind Ergänzungen eines vorhandenen 
Objekts. 
(5) Umbauten sind Umgestaltungen eines vorhandenen Objekts 
mit wesentlichen Eingriffen in Konstruktion oder Bestand. 

§2 Begriffsbestimmungen 

1) Objekte sind Gebäude, Innenräume, Freianlagen, Ingenieur-
bauwerke, Verkehrsanlagen. Objekte sind auch Tragwerke und 
Anlagen der Technischen Ausrüstung. 
(2) Neubauten und Neuanlagen sind Objekte, die neu errichtet o-
der neu hergestellt werden. 
(3) Wiederaufbauten sind Objekte, bei denen die zerstörten Teile 
auf noch vorhandenen Bau- oder Anlagenteilen wiederhergestellt 
werden. Wiederaufbauten gelten als Neubauten, sofern eine 
neue Planung erforderlich ist. 
(4) Erweiterungsbauten sind Ergänzungen eines vorhandenen 
Objekts. 
(5) Umbauten sind Umgestaltungen eines vorhandenen Objekts 
mit wesentlichen Eingriffen in Konstruktion oder Bestand. 
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(6) Modernisierungen sind bauliche Maßnahmen zur nachhalti-
gen Erhöhung des Gebrauchswertes eines Objekts, soweit diese 
Maßnahmen nicht unter Absatz 4, 5 oder 8 fallen. 
(7) Mitzuverarbeitende Bausubstanz ist der Teil des zu planen-
den Objekts, der bereits durch Bauleistungen hergestellt ist und 
durch Planungs- oder Überwachungsleistungen technisch oder 
gestalterisch mitverarbeitet wird. 
(8) Instandsetzungen sind Maßnahmen zur Wiederherstellung 
des zum bestimmungsgemäßen Gebrauch geeigneten Zustan-
des (Soll-Zustandes) eines Objekts, soweit diese Maßnahmen 
nicht unter Absatz 3 fallen. 
(9) Instandhaltungen sind Maßnahmen zur Erhaltung des Soll-
Zustandes eines Objekts. 
(10) Kostenschätzung ist die überschlägige Ermittlung der Kos-
ten auf der Grundlage der Vorplanung. Die Kostenschätzung ist 
die vorläufige Grundlage für Finanzierungsüberlegungen. Der 
Kostenschätzung liegen zugrunde: 
1. Vorplanungsergebnisse, 
2. Mengenschätzungen, 
3. erläuternde Angaben zu den planerischen Zusammenhängen, 
Vorgängen sowie Bedingungen und 
4. Angaben zum Baugrundstück und zu dessen Erschließung. 
Wird die Kostenschätzung nach§4Absatz1Satz 3auf der Grund-
lage der DIN 276 in der Fassung vom Dezember 2008 (DIN 276-
1: 2008-12) erstellt, müssen die Gesamtkosten nach Kosten-
gruppen mindestens bis zur ersten Ebene der Kostengliederung 
ermittelt werden. 
(11) Kostenberechnung ist die Ermittlung der Kosten auf der 
Grundlage der Entwurfsplanung. Der Kostenberechnung liegen 
zugrunde: 
1. durchgearbeitete Entwurfszeichnungen oder Detailzeichnun-
gen wiederkehrender Raumgruppen, 
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1: 2008-12) erstellt, müssen die Gesamtkosten nach Kostengrup-
pen mindestens bis zur ersten Ebene der Kostengliederung er-
mittelt werden. 
(11) Kostenberechnung ist die Ermittlung der Kosten auf der 
Grundlage der Entwurfsplanung. Der Kostenberechnung liegen 
zugrunde: 
1. durchgearbeitete Entwurfszeichnungen oder Detailzeichnun-
gen wiederkehrender Raumgruppen, 



Synopse HOAI 2013-2020-RefE_AHO_20200810 

2. Mengenberechnungen und 
3. für die Berechnung und Beurteilung der Kosten relevante Er-
läuterungen. 
Wird die Kostenberechnung nach§4Absatz1Satz 3auf der 
Grundlage der DIN 276 erstellt, müssen die Gesamtkosten nach 
Kostengruppen mindestens bis zur zweiten Ebene der Kosten-
gliederung ermittelt werden. 

 

2. Mengenberechnungen und 
3. für die Berechnung und Beurteilung der Kosten relevante Er-
läuterungen. 
Wird die Kostenberechnung nach§4Absatz1Satz 3auf der Grund-
lage der DIN 276 erstellt, müssen die Gesamtkosten nach Kos-
tengruppen mindestens bis zur zweiten Ebene der Kostengliede-
rung ermittelt werden. 
(12) Die Honorartafeln weisen Orientierungswerte aus, die an der 
Art und dem Umfang der Aufgabe sowie an der Leistung ausge-
richtet sind. Die Honorartafeln enthalten für jeden Leistungsbe-
reich Honorarspannen (Basishonorarsatz bis oberer Honorar-
satz), gegliedert nach den einzelnen Honorarzonen und den zu-
grundeliegenden Ansätzen für Flächen, anrechenbare Kosten o-
der Verrechnungseinheiten. 
(13) Basishonorarsatz ist der jeweils untere in den Honorartafeln 
dieser Verordnung enthaltene Honorarsatz. 
 

§3 Leistungen und Leistungsbilder 

(1) Die Honorare für Grundleistungen der Flächen-, Objekt- und 
Fachplanung sind in den Teilen 2 bis 4 dieser Verordnung ver-
bindlich geregelt. Die Honorare für Beratungsleistungen der An-
lage 1 sind nicht verbindlich geregelt. 

 
(2) Grundleistungen, die zur ordnungsgemäßen Erfüllung eines 
Auftrags im Allgemeinen erforderlich sind, sind in Leistungsbil-
dern erfasst. Die Leistungsbilder gliedern sich in Leistungspha-
sen gemäß den Regelungen in den Teilen 2 bis 4. 
 

§3 Leistungen und Leistungsbilder 
 
(1) Grundleistungen sind Leistungen, die regelmäßig im Rahmen 
von Flächen-, Objekt- oder Fachplanungen auszuführen sind. Sie 
sind zur ordnungsgemäßen Erfüllung eines Auftrags im Allgemei-
nen erforderlich und in Leistungsbildern erfasst. Die Leistungsbil-
der gliedern sich in Leistungsphasen gemäß den Regelungen in 
den Teilen 2 bis 4 und der Anlage 1. 
(2) Neben Grundleistungen können im Einzelfall Besondere Leis-
tungen vereinbart werden. Die Aufzählung der Besonderen Leis-
tungen in dieser Verordnung und in den Leistungsbildern ihrer 
Anlagen ist nicht abschließend. Die Besonderen Leistungen kön-
nen auch für Leistungsbilder und Leistungsphasen, denen sie 
nicht zugeordnet sind, vereinbart werden, soweit sie dort keine 
Grundleistungen darstellen. 
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(3) Die Aufzählung der Besonderen Leistungen in dieser Verord-
nung und in den Leistungsbildern ihrer Anlagen ist nicht ab-
schließend. Die Besonderen Leistungen können auch für Leis-
tungsbilder und Leistungsphasen, denen sie nicht zugeordnet 
sind, vereinbart werden, soweit sie dort keine Grundleistungen 
darstellen. Die Honorare für Besondere Leistungen können frei 
vereinbart werden. 
(4) Die Wirtschaftlichkeit der Leistung ist stets zu beachten. 
 

 

 

 

(3) Die Wirtschaftlichkeit der Leistung ist stets zu beachten. 

§4 Anrechenbare Kosten 

(1) Anrechenbare Kosten sind Teil der Kosten für die Herstel-
lung, den Umbau, die Modernisierung, Instandhaltung oder In-
standsetzung von Objekten sowie für die damit zusammenhän-
genden Aufwendungen. Sie sind nach allgemein anerkannten 
Regeln der Technik oder nach Verwaltungsvorschriften (Kosten-
vorschriften) auf der Grundlage ortsüblicher Preise zu ermitteln. 
Wird in dieser Verordnung im Zusammenhang mit der Kostener-
mittlung die DIN 276 in Bezug genommen, so ist die Fassung 
vom Dezember 2008 (DIN 276-1: 2008-12) bei der Ermittlung 
der anrechenbaren Kosten zugrunde zu legen. Umsatzsteuer, 
die auf die Kosten von Objekten entfällt, ist nicht Bestandteil der 
anrechenbaren Kosten. 
(2) Die anrechenbaren Kosten richten sich nach den ortsübli-
chen Preisen, wenn der Auftraggeber 
1. selbst Lieferungen oder Leistungen übernimmt, 
2. von bauausführenden Unternehmen oder von Lieferanten 
sonst nicht übliche Vergünstigungen erhält, 
3. Lieferungen oder Leistungen in Gegenrechnung ausführt oder 
4. vorhandene oder vorbeschaffte Baustoffe oder Bauteile ein-
bauen lässt. 
(3) Der Umfang der mitzuverarbeitenden Bausubstanz im Sinne 

§4 Anrechenbare Kosten 

(1) Anrechenbare Kosten sind Teil der Kosten für die Herstel-
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mittlung die DIN 276 in Bezug genommen, so ist die Fassung 
vom Dezember 2008 (DIN 276-1: 2008-12) bei der Ermittlung der 
anrechenbaren Kosten zugrunde zu legen. Umsatzsteuer, die auf 
die Kosten von Objekten entfällt, ist nicht Bestandteil der anre-
chenbaren Kosten. 
(2) Die anrechenbaren Kosten richten sich nach den ortsüblichen 
Preisen, wenn der Auftraggeber 
1. selbst Lieferungen oder Leistungen übernimmt, 
2. von bauausführenden Unternehmen oder von Lieferanten 
sonst nicht übliche Vergünstigungen erhält, 
3. Lieferungen oder Leistungen in Gegenrechnung ausführt oder 
4. vorhandene oder vorbeschaffte Baustoffe oder Bauteile ein-
bauen lässt. 
(3) Der Umfang der mitzuverarbeitenden Bausubstanz im Sinne 
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des § 2 Absatz 7 ist bei den anrechenbaren Kosten angemessen 
zu berücksichtigen. Umfang und Wert der mitzuverarbeitenden 
Bausubstanz sind zum Zeitpunkt der Kostenberechnung oder, 
sofern keine Kostenberechnung vorliegt, zum Zeitpunkt der Kos-
tenschätzung objektbezogen zu ermitteln und schriftlich zu ver-
einbaren. 
 

des § 2 Absatz 7 ist bei den anrechenbaren Kosten angemessen 
zu berücksichtigen. Umfang und Wert der mitzuverarbeitenden 
Bausubstanz sind zum Zeitpunkt der Kostenberechnung oder, 
sofern keine Kostenberechnung vorliegt, zum Zeitpunkt der Kos-
tenschätzung objektbezogen zu ermitteln und in Textform zu ver-
einbaren. 
 

§5 Honorarzonen 

(1) Die Objekt- und Tragwerksplanung wird den folgenden Hono-
rarzonen zugeordnet: 
1. Honorarzone I: sehr geringe Planungsanforderungen, 
2. Honorarzone II: geringe Planungsanforderungen, 
3. Honorarzone III: durchschnittliche Planungsanforderungen, 
4. Honorarzone IV: hohe Planungsanforderungen, 
5. Honorarzone V: sehr hohe Planungsanforderungen. 
(2) Flächenplanungen und die Planung der Technischen Ausrüs-
tung werden den folgenden Honorarzonen zugeordnet: 
1. Honorarzone I: geringe Planungsanforderungen, 
2. Honorarzone II: durchschnittliche Planungsanforderungen, 
3. Honorarzone III: hohe Planungsanforderungen. 
(3) Die Honorarzonen sind anhand der Bewertungsmerkmale in 
den Honorarregelungen der jeweiligen Leistungsbilder der Teile 
2 bis 4 zu ermitteln. Die Zurechnung zu den einzelnen Honorar-
zonen ist nach Maßgabe der Bewertungsmerkmale und gegebe-
nenfalls der Bewertungspunkte sowie unter Berücksichtigung der 
Regelbeispiele in den Objektlisten der Anlagen dieser Verord-
nung vorzunehmen. 

 
 

§5 Honorarzonen 
 
(1) Die Grundleistungen der Flächen-, Objekt- oder Fachplanun-
gen werden zur Berechnung der Honorare gemäß den jeweiligen 
Planungsanforderungen Honorarzonen zugeordnet, die von der 
Honorarzone I aus ansteigend den Schwierigkeitsgrad der Pla-
nung dokumentieren. 
 
 
(2) aufgehoben 
 
 
 
 
(2) Die Honorarzonen sind anhand der Bewertungsmerkmale in 
den Honorarregelungen der jeweiligen Leistungsbilder der Teile 
2 bis 4 und der Anlage 1 zu ermitteln. Die Zurechnung zu den 
einzelnen Honorarzonen ist nach Maßgabe der Bewertungs-
merkmale und gegebenenfalls der Bewertungspunkte sowie un-
ter Berücksichtigung der Regelbeispiele in den Objektlisten der 
Anlagen dieser Verordnung vorzunehmen. 
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§6 Grundlagen des Honorars 

(1) Das Honorar für Grundleistungen nach dieser Verordnung 
richtet sich 
1. für die Leistungsbilder des Teils 2 nach der Größe der Fläche 
und für die Leistungsbilder der Teile 3 und 4 nach den anrechen-
baren Kosten des Objekts auf der Grundlage der Kostenberech-
nung oder, sofern keine Kostenberechnung vorliegt, auf der 
Grundlage der Kostenschätzung, 
2. nach dem Leistungsbild, 
3. nach der Honorarzone, 
4. nach der dazugehörigen Honorartafel. 
 

 
(2) Honorare für Leistungen bei Umbauten und Modernisierun-
gen gemäß § 2 Absatz 5 und 6 sind zu ermitteln nach 
1. den anrechenbaren Kosten, 
2. der Honorarzone, welcher der Umbau oder die Modernisie-
rung in sinngemäßer Anwendung der Bewertungsmerkmale zu-
zuordnen ist, 
3. den Leistungsphasen, 
4. der Honorartafel und 
5. dem Umbau- oder Modernisierungszuschlag auf das Honorar. 
Der Umbau- oder Modernisierungszuschlag ist unter Berücksich-
tigung des Schwierigkeitsgrads der Leistungen schriftlich zu ver-
einbaren. Die Höhe des Zuschlags auf das Honorar ist in den je-
weiligen Honorarregelungen der Leistungsbilder der Teile 3 und 
4 geregelt. Sofern keine schriftliche Vereinbarung getroffen 
wurde, wird unwiderleglich vermutet, dass ein Zuschlag von 20 
Prozent ab einem durchschnittlichen Schwierigkeitsgrad verein-
bart ist. 

§6 Grundlagen des Honorars 
 
(1) Das Honorar für Grundleistungen nach § 3 Absatz 1 richtet 
sich 
1. nach dem Leistungsbild, 
2. nach der Honorarzone und 
3. nach der dazugehörigen Honorartafel zur Honorarorientierung 
sowie für die Leistungsbilder des Teils 2 und der Anlage 1 Num-
mer 1.1 nach der Größe der Fläche, für die Leistungsbilder der 
Teile 3 und 4 und der Anlage 1 Nummer 1.2, Nummer 1.3 und 
Nummer 1.4.8 Absatz 2 nach den anrechenbaren Kosten des 
Objekts auf der Grundlage der Kostenberechnung oder, sofern 
keine Kostenberechnung vorliegt, auf der Grundlage der Kosten-
schätzung, sowie für das Leistungsbild der Anlage 1 Nummer 
1.4.2 nach Verrechnungseinheiten. 
(2) Honorare für Grundleistungen bei Umbauten und Modernisie-
rungen gemäß § 2 Absatz 5 und 6 sind zu ermitteln nach 
1. den anrechenbaren Kosten, 
2. der Honorarzone, welcher der Umbau oder die Modernisierung 
in sinngemäßer Anwendung der Bewertungsmerkmale zuzuord-
nen ist, 
3. den Leistungsphasen, 
4. der Honorartafel zur Honorarorientierung und 
5. dem Umbau- oder Modernisierungszuschlag auf das Honorar. 
Der Umbau- oder Modernisierungszuschlag ist unter Berücksich-
tigung des Schwierigkeitsgrads der Leistungen in Textform zu 
vereinbaren. Die Höhe des Zuschlags auf das Honorar ist in den 
jeweiligen Honorarregelungen der Leistungsbilder der Teile 3 
und 4 und in Anlage 1, Nummer 1.2 geregelt. Sofern keine 
schriftliche Vereinbarung in Textform getroffen wurde, wird unwi-
derleglich vermutet, dass ein Zuschlag von 20 Prozent ab einem 
durchschnittlichen Schwierigkeitsgrad vereinbart ist. 
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(3) Wenn zum Zeitpunkt der Beauftragung noch keine Planun-
gen als Voraussetzung für eine Kostenschätzung oder Kosten-
berechnung vorliegen, können die Vertragsparteien abweichend 
von Absatz 1 schriftlich vereinbaren, dass das Honorar auf der 
Grundlage der anrechenbaren Kosten einer Baukostenvereinba-
rung nach den Vorschriften dieser Verordnung berechnet wird. 
Dabei werden nachprüfbare Baukosten einvernehmlich festge-
legt. 
 

(3) aufgehoben 
 

§7 Honorarvereinbarung 
 
(1) Das Honorar richtet sich nach der schriftlichen Vereinbarung, 
die die Vertragsparteien bei Auftragserteilung im Rahmen der 
durch diese Verordnung festgesetzten Mindest- und Höchstsätze 
treffen. 
 
 
 
 
 
 
(2) Liegen die ermittelten anrechenbaren Kosten oder Flächen 
außerhalb der in den Honorartafeln dieser Verordnung festgeleg-
ten Honorarsätze, sind die Honorare frei vereinbar. 
(3) Die in dieser Verordnung festgesetzten Mindestsätze können 
durch schriftliche Vereinbarung in Ausnahmefällen unterschritten 
werden. 
(4) Die in dieser Verordnung festgesetzten Höchstsätze dürfen 
nur bei außergewöhnlichen oder ungewöhnlich lange dauernden 
Grundleistungen durch schriftliche Vereinbarung überschritten 
werden. Dabei bleiben Umstände, soweit sie bereits für die Ein-
ordnung in die Honorarzonen oder für die Einordnung in den 

§7 Honorarvereinbarung 
 
(1) Das Honorar richtet sich nach der Vereinbarung, die die Ver-
tragsparteien in Textform treffen. Sofern keine Vereinbarung 
über die Höhe der Vergütung in Textform getroffen wurde, gilt 
der Basishonorarsatz als vereinbart, der sich bei der Anwendung 
der Honorargrundlagen des § 6 ergibt. 
(2) Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber, sofern dieser Ver-
braucher ist, spätestens mit der Abgabe eines Angebots in Text-
form darauf hinzuweisen, dass ein höheres oder niedrigeres Ho-
norar als die in den Honorartafeln dieser Verordnung enthaltenen 
Werte vereinbart werden kann. 
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Rahmen der Mindest- und Höchstsätze mitbestimmend gewesen 
sind, außer Betracht. 
(5) Sofern nicht bei Auftragserteilung etwas anderes schriftlich 
vereinbart worden ist, wird unwiderleglich vermutet, dass die je-
weiligen Mindestsätze gemäß Absatz 1 vereinbart sind. 
(6) Für Planungsleistungen, die technisch-wirtschaftliche oder 
umweltverträgliche Lösungsmöglichkeiten nutzen und zu einer 
wesentlichen Kostensenkung ohne Verminderung des vertrag-
lich festgelegten Standards führen, kann ein Erfolgshonorar 
schriftlich vereinbart werden. Das Erfolgshonorar kann bis zu 20 
Prozent des vereinbarten Honorars betragen. Für den Fall, dass 
schriftlich festgelegte anrechenbare Kosten überschritten wer-
den, kann ein Malus-Honorar in Höhe von bis zu 5 Prozent des 
Honorars schriftlich vereinbart werden. 

 

 
 
 
 
 
(3) Für Planungsleistungen, die technisch-wirtschaftliche oder 
umweltverträgliche Lösungsmöglichkeiten nutzen und zu einer 
wesentlichen Kostensenkung ohne Verminderung des vertraglich 
festgelegten Standards führen, kann ein zusätzliches Erfolgsho-
norar in Textform vereinbart werden. Das Erfolgshonorar kann 
bis zu 20 Prozent des vereinbarten Honorars betragen. Für den 
Fall, dass in Textform festgelegte anrechenbare Kosten über-
schritten werden, kann ein Malus-Honorar in Höhe von bis zu 5 
Prozent des vereinbarten Honorars in Textform vereinbart wer-
den. 

§8 Berechnung des Honorars in besonderen Fällen 

(1) Werden dem Auftragnehmer nicht alle Leistungsphasen ei-
nes Leistungsbildes übertragen, so dürfen nur die für die über-
tragenen Phasen vorgesehenen Prozentsätze berechnet und 
vereinbart werden. Die Vereinbarung hat schriftlich zu erfolgen. 
(2) Werden dem Auftragnehmer nicht alle Grundleistungen einer 
Leistungsphase übertragen, so darf für die übertragenen Grund-
leistungen nur ein Honorar berechnet und vereinbart werden, 
das dem Anteil der übertragenen Grundleistungen an der ge-
samten Leistungsphase entspricht. Die Vereinbarung hat schrift-
lich zu erfolgen. Entsprechend ist zu verfahren, wenn dem Auf-
tragnehmer wesentliche Teile von Grundleistungen nicht übertra-
gen werden. 
(3) Die gesonderte Vergütung eines zusätzlichen Koordinie-
rungs- oder Einarbeitungsaufwands ist schriftlich zu vereinbaren. 

§8 Berechnung des Honorars in besonderen Fällen 

(1) Werden dem Auftragnehmer nicht alle Leistungsphasen eines 
Leistungsbildes übertragen, so dürfen nur die für die übertrage-
nen Phasen vorgesehenen Prozentsätze berechnet und verein-
bart werden. Die Vereinbarung hat in Textform zu erfolgen. 
(2) Werden dem Auftragnehmer nicht alle Grundleistungen einer 
Leistungsphase übertragen, so darf für die übertragenen Grund-
leistungen nur ein Honorar berechnet und vereinbart werden, das 
dem Anteil der übertragenen Grundleistungen an der gesamten 
Leistungsphase entspricht. Die Vereinbarung hat in Textform zu 
erfolgen. Entsprechend ist zu verfahren, wenn dem Auftragneh-
mer wesentliche Teile von Grundleistungen nicht übertragen wer-
den. 
(3) Die gesonderte Vergütung eines zusätzlichen Koordinierungs- 
oder Einarbeitungsaufwands ist in Textform zu vereinbaren. 
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§9 Berechnung des Honorars bei Beauftragung von Einzel-
leistungen 

(1) Wird die Vorplanung oder Entwurfsplanung bei Gebäuden 
und Innenräumen, Freianlagen, Ingenieurbauwerken, Verkehrs-
anlagen, der Tragwerksplanung und der Technischen Ausrüs-
tung als Einzelleistung in Auftrag gegeben, können für die Leis-
tungsbewertung der jeweiligen Leistungsphase 
1. für die Vorplanung höchstens der Prozentsatz der Vorplanung 
und der Prozentsatz der Grundlagenermittlung und 
2. für die Entwurfsplanung höchstens der Prozentsatz der Ent-
wurfsplanung und der Prozentsatz der Vorplanung herangezo-
gen werden. Die Vereinbarung hat schriftlich zu erfolgen. 

(2) Zur Bauleitplanung ist Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 für den 
Entwurf der öffentlichen Auslegung entsprechend anzuwenden. 
Bei der Landschaftsplanung ist Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 für 
die vorläufige Fassung sowie Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 für die 
abgestimmte Fassung entsprechend anzuwenden. Die Verein-
barung hat schriftlich zu erfolgen. 
(3) Wird die Objektüberwachung bei der Technischen Ausrüs-
tung oder bei Gebäuden als Einzelleistung in Auftrag gegeben, 
können für die Leistungsbewertung der Objektüberwachung 
höchstens der Prozentsatz der Objektüberwachung und die Pro-
zentsätze der Grundlagenermittlung und Vorplanung herangezo-
gen werden. Die Vereinbarung hat schriftlich zu erfolgen. 

 

 

§9 Berechnung des Honorars bei Beauftragung von Einzel-
leistungen 

(1) Wird die Vorplanung oder Entwurfsplanung bei Gebäuden 
und Innenräumen, Freianlagen, Ingenieurbauwerken, Verkehrs-
anlagen, der Tragwerksplanung und der Technischen Ausrüs-
tung als Einzelleistung in Auftrag gegeben, können für die Leis-
tungsbewertung der jeweiligen Leistungsphase 
1. für die Vorplanung höchstens der Prozentsatz der Vorplanung 
und der Prozentsatz der Grundlagenermittlung und 
2. für die Entwurfsplanung höchstens der Prozentsatz der Ent-
wurfsplanung und der Prozentsatz der Vorplanung zum Zweck 
der Honorarberechnung herangezogen werden. Die Vereinba-
rung hat in Textform zu erfolgen. 
(2) Zur Bauleitplanung ist Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 für den Ent-
wurf der öffentlichen Auslegung entsprechend anzuwenden. Bei 
der Landschaftsplanung ist Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 für die 
vorläufige Fassung sowie Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 für die ab-
gestimmte Fassung entsprechend anzuwenden. Die Vereinba-
rung hat in Textform zu erfolgen. 
(3) Wird die Objektüberwachung bei der Technischen Ausrüs-
tung oder bei Gebäuden als Einzelleistung in Auftrag gegeben, 
können für die Leistungsbewertung der Objektüberwachung zum 
Zweck der Honorarberechnung höchstens der Prozentsatz der 
Objektüberwachung und die Prozentsätze der Grundlagenermitt-
lung und Vorplanung herangezogen werden. Die Vereinbarung 
hat in Textform zu erfolgen. 
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§10 Berechnung des Honorars bei vertraglichen Änderun-
gen des Leistungsumfangs 

(1) Einigen sich Auftraggeber und Auftragnehmer während der 
Laufzeit des Vertrags darauf, dass der Umfang der beauftragten 
Leistung geändert wird, und ändern sich dadurch die anrechen-
baren Kosten oder Flächen, so ist die Honorarberechnungs-
grundlage für die Grundleistungen, die infolge des veränderten 
Leistungsumfangs zu erbringen sind, durch schriftliche Vereinba-
rung anzupassen. 
(2) Einigen sich Auftraggeber und Auftragnehmer über die Wie-
derholung von Grundleistungen, ohne dass sich dadurch die an-
rechenbaren Kosten oder Flächen ändern, ist das Honorar für 
diese Grundleistungen entsprechend ihrem Anteil an der jeweili-
gen Leistungsphase schriftlich zu vereinbaren. 
 

§10 Berechnung des Honorars bei vertraglichen Änderun-
gen des Leistungsumfangs 

(1) Einigen sich Auftraggeber und Auftragnehmer während der 
Laufzeit des Vertrags darauf, dass der Umfang der beauftragten 
Leistung geändert wird, und ändern sich dadurch die anrechen-
baren Kosten, Flächen oder Verrechnungseinheiten, so ist die 
Honorarberechnungsgrundlage für die Grundleistungen, die in-
folge des veränderten Leistungsumfangs zu erbringen sind, 
durch Vereinbarung in Textform anzupassen. 
(2) Einigen sich Auftraggeber und Auftragnehmer über die Wie-
derholung von Grundleistungen, ohne dass sich dadurch die an-
rechenbaren Kosten oder Flächen ändern, ist das Honorar für 
diese Grundleistungen entsprechend ihrem Anteil an der jeweili-
gen Leistungsphase in Textform zu vereinbaren. 

 
§11 Auftrag für mehrere Objekte 

(1) Umfasst ein Auftrag mehrere Objekte, so sind die Honorare 
vorbehaltlich der folgenden Absätze für jedes Objekt getrennt zu 
berechnen. 
(2) Umfasst ein Auftrag mehrere vergleichbare Gebäude, Ingeni-
eurbauwerke, Verkehrsanlagen oder Tragwerke mit weitgehend 
gleichartigen Planungsbedingungen, die derselben Honorarzone 
zuzuordnen sind und die im zeitlichen und örtlichen Zusammen-
hang als Teil einer Gesamtmaßnahme geplant und errichtet wer-
den sollen, ist das Honorar nach der Summe der anrechenbaren 
Kosten zu berechnen. 
(3) Umfasst ein Auftrag mehrere im Wesentlichen gleiche Ge-
bäude, Ingenieurbauwerke, Verkehrsanlagen oder Tragwerke, 
die im zeitlichen oder örtlichen Zusammenhang unter gleichen 

§11 Auftrag für mehrere Objekte 

(1) Umfasst ein Auftrag mehrere Objekte, so sind die Honorare 
vorbehaltlich der folgenden Absätze für jedes Objekt getrennt zu 
berechnen. 
(2) Umfasst ein Auftrag mehrere vergleichbare Gebäude, Ingeni-
eurbauwerke, Verkehrsanlagen oder Tragwerke mit weitgehend 
gleichartigen Planungsbedingungen, die derselben Honorarzone 
zuzuordnen sind und die im zeitlichen und örtlichen Zusammen-
hang als Teil einer Gesamtmaßnahme geplant und errichtet wer-
den sollen, ist das Honorar nach der Summe der anrechenbaren 
Kosten zu berechnen. 
(3) Umfasst ein Auftrag mehrere im Wesentlichen gleiche Ge-
bäude, Ingenieurbauwerke, Verkehrsanlagen oder Tragwerke, 
die im zeitlichen oder örtlichen Zusammenhang unter gleichen 
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baulichen Verhältnissen geplant und errichtet werden sollen, o-
der mehrere Objekte nach Typenplanung oder Serienbauten, so 
sind die Prozentsätze der Leistungsphasen 1 bis 6 für die erste 
bis vierte Wiederholung um 50 Prozent, für die fünfte bis siebte 
Wiederholung um 60 Prozent und ab der achten Wiederholung 
um 90 Prozent zu mindern. 
(4) Umfasst ein Auftrag Grundleistungen, die bereits Gegen-
stand eines anderen Auftrags über ein gleiches Gebäude, Inge-
nieurbauwerk oder Tragwerk zwischen den Vertragsparteien wa-
ren, so ist Absatz 3 für die Prozentsätze der beauftragten Leis-
tungsphasen in Bezug auf den neuen Auftrag auch dann anzu-
wenden, wenn die Grundleistungen nicht im zeitlichen oder örtli-
chen Zusammenhang erbracht werden sollen. 
 

baulichen Verhältnissen geplant und errichtet werden sollen, o-
der mehrere Objekte nach Typenplanung oder Serienbauten, so 
sind die Prozentsätze der Leistungsphasen 1 bis 6 für die erste 
bis vierte Wiederholung um 50 Prozent, für die fünfte bis siebte 
Wiederholung um 60 Prozent und ab der achten Wiederholung 
um 90 Prozent zu mindern. 
(4) Umfasst ein Auftrag Grundleistungen, die bereits Gegenstand 
eines anderen Auftrags über ein gleiches Gebäude, Ingenieur-
bauwerk oder Tragwerk zwischen den Vertragsparteien waren, 
so ist Absatz 3 für die Prozentsätze der beauftragten Leistungs-
phasen in Bezug auf den neuen Auftrag auch dann anzuwenden, 
wenn die Grundleistungen nicht im zeitlichen oder örtlichen Zu-
sammenhang erbracht werden sollen. 
 

§12 Instandsetzungen und Instandhaltungen 

(1) Honorare für Grundleistungen bei Instandsetzungen und In-
standhaltungen von Objekten sind nach den anrechenbaren 
Kosten, der Honorarzone, den Leistungsphasen und der Hono-
rartafel, der die Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaß-
nahme zuzuordnen sind, zu ermitteln. 
(2) Für Grundleistungen bei Instandsetzungen und Instandhal-
tungen von Objekten kann schriftlich vereinbart werden, dass 
der Prozentsatz für die Objektüberwachung oder Bauoberleitung 
um bis zu 50 Prozent der Bewertung dieser Leistungsphase er-
höht wird. 

§12 Instandsetzungen und Instandhaltungen 
 
(1) Honorare für Grundleistungen bei Instandsetzungen und In-
standhaltungen von Objekten sind nach den anrechenbaren Kos-
ten, der Honorarzone, den Leistungsphasen und der Honorarta-
fel zur Honorarorientierung, der die Instandhaltungs- oder In-
standsetzungsmaßnahme zuzuordnen ist, zu ermitteln.  
(2) Für Grundleistungen bei Instandsetzungen und Instandhal-
tungen von Objekten kann in Textform vereinbart werden, dass 
der Prozentsatz für die Objektüberwachung oder Bauoberleitung 
um bis zu 50 Prozent der Bewertung dieser Leistungsphase er-
höht wird. 
 

§13 Interpolation 

Die Mindest- und Höchstsätze für Zwischenstufen der in den Ho-
norartafeln angegebenen anrechenbaren Kosten und Flächen 
sind durch lineare Interpolation zu ermitteln. 

§13 Interpolation 
 

Die Mindest- und Höchstsätze für Zwischenstufen der in den Ho-
norartafeln angegebenen anrechenbaren Kosten und Flächen o-
der Verrechnungseinheiten sind durch lineare Interpolation zu er-
mitteln. 
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14 Nebenkosten 

(1) Der Auftragnehmer kann neben den Honoraren dieser Ver-
ordnung auch die für die Ausführung des Auftrags erforderlichen 
Nebenkosten in Rechnung stellen; ausgenommen sind die ab-
ziehbaren Vorsteuern gemäß § 15 Absatz 1 des Umsatzsteuer-
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Februar 
2005 (BGBl. I S. 386), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 8. Mai 2012 (BGBl. I S. 1030) geändert worden ist. Die Ver-
tragsparteien können bei Auftragserteilung schriftlich vereinba-
ren, dass abweichend von Satz 1 eine Erstattung ganz oder teil-
weise ausgeschlossen ist. 
(2) Zu den Nebenkosten gehören insbesondere: 
1. Versandkosten, Kosten für Datenübertragungen, 
2. Kosten für Vervielfältigungen von Zeichnungen und schriftli-
chen Unterlagen sowie für die Anfertigung von Filmen und Fo-
tos, 
3. Kosten für ein Baustellenbüro einschließlich der Einrichtung, 
Beleuchtung und Beheizung, 
4. Fahrtkosten für Reisen, die über einen Umkreis von 15 Kilo-
metern um den Geschäftssitz des Auftragnehmers hinausgehen, 
in Höhe der steuerlich zulässigen Pauschalsätze, sofern nicht 
höhere Aufwendungen nachgewiesen werden, 
5. Trennungsentschädigungen und Kosten für Familienheimfahr-
ten in Höhe der steuerlich zulässigen Pauschalsätze, sofern 
nicht höhere Aufwendungen an Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen 
des Auftragnehmers auf Grund von tariflichen Vereinbarungen 
bezahlt werden, 
6. Entschädigungen für den sonstigen Aufwand bei längeren 
Reisen nach Nummer 4, sofern die Entschädigungen vor der 
Geschäftsreise schriftlich vereinbart worden sind, 
7. Entgelte für nicht dem Auftragnehmer obliegende Leistungen, 

14 Nebenkosten 

(1) Der Auftragnehmer kann neben den Honoraren dieser Ver-
ordnung auch die für die Ausführung des Auftrags erforderlichen 
Nebenkosten in Rechnung stellen; ausgenommen sind die ab-
ziehbaren Vorsteuern gemäß § 15 Absatz 1 des Umsatzsteuer-
gesetzes in der jeweils geltenden Fassung geändert worden ist. 
Die Vertragsparteien können in Textform vereinbaren, dass ab-
weichend von Satz 1 eine Erstattung ganz oder teilweise ausge-
schlossen ist. 
 

(2) Zu den Nebenkosten gehören insbesondere: 
1. Versandkosten, Kosten für Datenübertragungen, 
2. Kosten für Vervielfältigungen von Zeichnungen und schriftli-
chen Unterlagen sowie für die Anfertigung von Filmen und Fotos, 
 
3. Kosten für ein Baustellenbüro einschließlich der Einrichtung, 
Beleuchtung und Beheizung, 
4. Fahrtkosten für Reisen, die über einen Umkreis von 15 Kilo-
metern um den Geschäftssitz des Auftragnehmers hinausgehen, 
in Höhe der steuerlich zulässigen Pauschalsätze, sofern nicht 
höhere Aufwendungen nachgewiesen werden, 
5. Trennungsentschädigungen und Kosten für Familienheimfahr-
ten in Höhe der steuerlich zulässigen Pauschalsätze, sofern nicht 
höhere Aufwendungen an Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen des 
Auftragnehmers auf Grund von tariflichen Vereinbarungen be-
zahlt werden, 
6. Entschädigungen für den sonstigen Aufwand bei längeren Rei-
sen nach Nummer 4, sofern die Entschädigungen vor der Ge-
schäftsreise in Textform vereinbart worden sind, 
7. Entgelte für nicht dem Auftragnehmer obliegende Leistungen, 
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die von ihm im Einvernehmen mit dem Auftraggeber Dritten 
übertragen worden sind. 
(3) Nebenkosten können pauschal oder nach Einzelnachweis 
abgerechnet werden. Sie sind nach Einzelnachweis abzurech-
nen, sofern bei Auftragserteilung keine pauschale Abrechnung 
schriftlich vereinbart worden ist. 
 

die von ihm im Einvernehmen mit dem Auftraggeber Dritten über-
tragen worden sind. 
(3) Nebenkosten können pauschal oder nach Einzelnachweis ab-
gerechnet werden. Sie sind nach Einzelnachweis abzurechnen, 
sofern bei Auftragserteilung keine pauschale Abrechnung in 
Textform vereinbart worden ist. 
 

§15 Zahlungen 

(1) Das Honorar wird fällig, wenn die Leistung abgenommen und 
eine prüffähige Honorarschlussrechnung überreicht worden ist, 
es sei denn, es wurde etwas anderes schriftlich vereinbart. 
(2) Abschlagszahlungen können zu den schriftlich vereinbarten 
Zeitpunkten oder in angemessenen zeitlichen Abständen für 
nachgewiesene Grundleistungen gefordert werden. 
(3) Die Nebenkosten sind auf Einzelnachweis oder bei pauscha-
ler Abrechnung mit der Honorarrechnung fällig. 
(4) Andere Zahlungsweisen können schriftlich vereinbart wer-
den. 
 

aufgehoben 
 

§16 Umsatzsteuer 

(1) Der Auftragnehmer hat Anspruch auf Ersatz der gesetzlich 
geschuldeten Umsatzsteuer für nach dieser Verordnung abre-
chenbare Leistungen, sofern nicht die Kleinunternehmerregelung 
nach § 19 des Umsatzsteuergesetzes angewendet wird. Satz 1 
ist auch hinsichtlich der um die nach § 15 des Umsatzsteuerge-
setzes abziehbaren Vorsteuer gekürzten Nebenkosten anzuwen-
den, die nach § 14 dieser Verordnung weiterberechenbar sind. 
(2) Auslagen gehören nicht zum Entgelt für die Leistung des Auf-

§16 Umsatzsteuer 
 
(1) Der Auftragnehmer hat Anspruch auf Ersatz der gesetzlich 
geschuldeten Umsatzsteuer für nach dieser Verordnung abre-
chenbare Leistungen, sofern nicht die Kleinunternehmerregelung 
nach § 19 des Umsatzsteuergesetzes angewendet wird. Satz 1 
ist auch hinsichtlich der um die nach § 15 des Umsatzsteuerge-
setzes abziehbaren Vorsteuer gekürzten Nebenkosten anzuwen-
den, die nach § 14 dieser Verordnung weiterberechenbar sind. 
(2) Auslagen gehören nicht zum Entgelt für die Leistung des Auf-
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tragnehmers. Sie sind als durchlaufende Posten im umsatzsteu-
errechtlichen Sinn einschließlich einer gegebenenfalls enthalte-
nen Umsatzsteuer weiter zu berechnen. 
 

tragnehmers. Sie sind als durchlaufende Posten im umsatzsteu-
errechtlichen Sinn einschließlich einer gegebenenfalls enthalte-
nen Umsatzsteuer weiter zu berechnen. 
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Teil 2  
Flächenplanung 

  

Abschnitt 1 Bauleitplanung 
 
§17 Anwendungsbereich 
 
(1) Leistungen der Bauleitplanung umfassen die Vorbereitung der 
Aufstellung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen im Sinne 
des § 1 Absatz 2 des Baugesetzbuches in der Fassung der Bekannt-
machung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509) ge-
ändert worden ist, die erforderlichen Ausarbeitungen und Planfassun-
gen sowie die Mitwirkung beim Verfahren. 
(2) Honorare für Leistungen beim Städtebaulichen Entwurf können als 
Besondere Leistungen frei vereinbart werden. 
 

Teil 2  
Flächenplanung 

  

Abschnitt 1 Bauleitplanung 
 
§17 Anwendungsbereich 
 
(1) Leistungen der Bauleitplanung umfassen die Vorbereitung der 
Aufstellung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen im Sinne 
des § 1 Absatz 2 des Baugesetzbuches in der jeweils geltenden Fas-
sung geändert worden ist, die erforderlichen Ausarbeitungen und 
Planfassungen sowie die Mitwirkung beim Verfahren. 
 

(2) Leistungen beim Städtebaulichen Entwurf sind Besondere Leis-
tungen.  

§18 Leistungsbild Flächennutzungsplan 
 
(1) Die Grundleistungen bei Flächennutzungsplänen sind in drei Leis-
tungsphasen unterteilt und werden wie folgt in Prozentsätzen der Ho-
norare des § 20 bewertet: 
1. für die Leistungsphase 1 (Vorentwurf für die frühzeitigen Beteiligun-
gen) 
Vorentwurf für die frühzeitigen Beteiligungen nach den Bestimmun-
gen des Baugesetzbuches mit 60 Prozent, 
2. für die Leistungsphase 2 (Entwurf zur öffentlichen Auslegung) 
Entwurf für die öffentliche Auslegung nach den Bestimmungen des 
Baugesetzbuches mit 30 Prozent, 
3. für die Leistungsphase 3 (Plan zur Beschlussfassung) 

§18 Leistungsbild Flächennutzungsplan 
 
(1) Die Grundleistungen bei Flächennutzungsplänen sind in drei Leis-
tungsphasen unterteilt und werden wie folgt in Prozentsätzen der Ho-
norare des § 20 bewertet: 
1. für die Leistungsphase 1 (Vorentwurf für die frühzeitigen Beteiligun-
gen) 
Vorentwurf für die frühzeitigen Beteiligungen nach den Bestimmun-
gen des Baugesetzbuches mit 60 Prozent, 
2. für die Leistungsphase 2 (Entwurf zur öffentlichen Auslegung) 
Entwurf für die öffentliche Auslegung nach den Bestimmungen des 
Baugesetzbuches mit 30 Prozent, 
3. für die Leistungsphase 3 (Plan zur Beschlussfassung) 
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Plan für den Beschluss durch die Gemeinde mit 10 Prozent. Der Vor-
entwurf, Entwurf oder Plan ist jeweils in der vorgeschriebenen Fas-
sung mit Begründung anzufertigen. 
(2) Anlage 2 regelt, welche Grundleistungen jede Leistungsphase um-
fasst. Anlage 9 enthält Beispiele für Besondere Leistungen. 
 

Plan für den Beschluss durch die Gemeinde mit 10 Prozent. Der Vor-
entwurf, Entwurf oder Plan ist jeweils in der vorgeschriebenen Fas-
sung mit Begründung anzufertigen. 
(2) Anlage 2 regelt, welche Grundleistungen jede Leistungsphase um-
fasst. Anlage 9 enthält Beispiele für Besondere Leistungen. 
 

§19 Leistungsbild Bebauungsplan 
 
(1) Die Grundleistungen bei Bebauungsplänen sind in drei Leistungs-
phasen unterteilt und werden wie folgt in Prozentsätzen der Honorare 
des § 21 bewertet: 
1. für die Leistungsphase 1 (Vorentwurf für die frühzeitigen Beteiligun-
gen) 
Vorentwurf für die frühzeitigen Beteiligungen nach den Bestimmun-
gen des Baugesetzbuches mit 60 Prozent, 
2. für die Leistungsphase 2 (Entwurf zur öffentlichen Auslegung) 
Entwurf für die öffentliche Auslegung nach den Bestimmungen des 
Baugesetzbuches mit 30 Prozent, 
3. für die Leistungsphase 3 (Plan zur Beschlussfassung) 
Plan für den Beschluss durch die Gemeinde mit 10 Prozent. Der Vor-
entwurf, Entwurf oder Plan ist jeweils in der vorgeschriebenen Fas-
sung mit Begründung anzufertigen. 
(2) Anlage 3 regelt, welche Grundleistungen jede Leistungsphase um-
fasst. Anlage 9 enthält Beispiele für Besondere Leistungen. 
 

§19 Leistungsbild Bebauungsplan 
 
(1) Die Grundleistungen bei Bebauungsplänen sind in drei Leistungs-
phasen unterteilt und werden wie folgt in Prozentsätzen der Honorare 
des § 21 bewertet: 
1. für die Leistungsphase 1 (Vorentwurf für die frühzeitigen Beteiligun-
gen) 
Vorentwurf für die frühzeitigen Beteiligungen nach den Bestimmun-
gen des Baugesetzbuches mit 60 Prozent, 
2. für die Leistungsphase 2 (Entwurf zur öffentlichen Auslegung) 
Entwurf für die öffentliche Auslegung nach den Bestimmungen des 
Baugesetzbuches mit 30 Prozent, 
3. für die Leistungsphase 3 (Plan zur Beschlussfassung) 
Plan für den Beschluss durch die Gemeinde mit 10 Prozent. Der Vor-
entwurf, Entwurf oder Plan ist jeweils in der vorgeschriebenen Fas-
sung mit Begründung anzufertigen. 
(2) Anlage 3 regelt, welche Grundleistungen jede Leistungsphase um-
fasst. Anlage 9 enthält Beispiele für Besondere Leistungen. 
 

§20 Honorare für Grundleistungen bei Flächennutzungsplänen 
 

(1) Die Mindest- und Höchstsätze der Honorare für die in § 18 und 
Anlage 2 aufgeführten Grundleistungen bei Flächennutzungsplänen 
sind in der folgenden Honorartafel festgesetzt: 

§20 Honorare für Grundleistungen bei Flächennutzungsplänen 
 

(1) Für die in § 18 und Anlage 2 aufgeführten Grundleistungen bei 
Flächennutzungsplänen sind in der folgenden Honorartafel Honorar-
spannen als Orientierungswerte enthalten: 
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(Honorartafel: Werteangaben) 
(2) Das Honorar für die Aufstellung von Flächennutzungsplänen ist 
nach der Fläche des Plangebiets in Hektar und nach der Honorar-
zone zu berechnen. 
(3) Welchen Honorarzonen die Grundleistungen zugeordnet werden, 
richtet sich nach folgenden Bewertungsmerkmalen: 
1. zentralörtliche Bedeutung und Gemeindestruktur, 
2. Nutzungsvielfalt und Nutzungsdichte 
3. Einwohnerstruktur, Einwohnerentwicklung und Gemeinbedarfsstan-
dorte, 
4. Verkehr und Infrastruktur, 
5. Topografie, Geologie und Kulturlandschaft, 
6. Klima-, Natur- und Umweltschutz. 
(4) Sind auf einen Flächennutzungsplan Bewertungsmerkmale aus 
mehreren Honorarzonen anwendbar und bestehen deswegen Zwei-
fel, welcher Honorarzone der Flächennutzungsplan zugeordnet wer-
den kann, so ist zunächst die Anzahl der Bewertungspunkte zu ermit-
teln. Zur Ermittlung der Bewertungspunkte werden die Bewertungs-
merkmale wie folgt gewichtet: 
1. geringe Anforderungen: 1 Punkt, 
2. durchschnittliche Anforderungen: 2 Punkte, 
3. hohe Anforderungen: 3 Punkte. 
(5) Der Flächennutzungsplan ist anhand der nach Absatz 4 ermittel-
ten Bewertungspunkte einer der Honorarzonen zuzuordnen: 
1. Honorarzone I:    bis zu 9 Punkte, 
2. Honorarzone II: 10 bis 14 Punkte, 
3. Honorarzone III: 15 bis 18 Punkte. 
(6) Werden Teilflächen bereits aufgestellter Flächennutzungspläne 
(Planausschnitte) geändert oder überarbeitet, so ist das Honorar frei 
zu vereinbaren. 

 

Honorartafel: Werte unverändert 
(2) Das Honorar für die Aufstellung von Flächennutzungsplänen ist 
nach der Fläche des Plangebiets in Hektar und nach der Honorar-
zone zu berechnen. 
(3) Welchen Honorarzonen die Grundleistungen zugeordnet werden, 
richtet sich nach folgenden Bewertungsmerkmalen: 
1. zentralörtliche Bedeutung und Gemeindestruktur, 
2. Nutzungsvielfalt und Nutzungsdichte 
3. Einwohnerstruktur, Einwohnerentwicklung und Gemeinbedarfsstan-
dorte, 
4. Verkehr und Infrastruktur, 
5. Topografie, Geologie und Kulturlandschaft, 
6. Klima-, Natur- und Umweltschutz. 
(4) Sind auf einen Flächennutzungsplan Bewertungsmerkmale aus 
mehreren Honorarzonen anwendbar und bestehen deswegen Zwei-
fel, welcher Honorarzone der Flächennutzungsplan zugeordnet wer-
den kann, so ist zunächst die Anzahl der Bewertungspunkte zu ermit-
teln. Zur Ermittlung der Bewertungspunkte werden die Bewertungs-
merkmale wie folgt gewichtet: 
1. geringe Anforderungen: 1 Punkt, 
2. durchschnittliche Anforderungen: 2 Punkte, 
3. hohe Anforderungen: 3 Punkte. 
(5) Der Flächennutzungsplan ist anhand der nach Absatz 4 ermittel-
ten Bewertungspunkte einer der Honorarzonen zuzuordnen: 
1. Honorarzone I:    bis zu 9 Punkte, 
2. Honorarzone II: 10 bis 14 Punkte, 
3. Honorarzone III: 15 bis 18 Punkte. 
(6) Werden Teilflächen bereits aufgestellter Flächennutzungspläne 
(Planausschnitte) geändert oder überarbeitet, kann das Honorar auch 
abweichend von den Grundsätzen des Absatzes 2 vereinbart werden. 
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§21 Honorare für Grundleistungen bei Bebauungsplänen 
 
(1) Die Mindest- und Höchstsätze der Honorare für die in § 19 und 
Anlage 3 aufgeführten Grundleistungen bei Bebauungsplänen sind in 
der folgenden Honorartafel festgesetzt: 

(Honorartafel: Werteangaben) 

(2) Das Honorar für die Aufstellung von Bebauungsplänen ist nach 
der Fläche des Plangebiets in Hektar und nach der Honorarzone zu 
berechnen. 
(3) Welchen Honorarzonen die Grundleistungen zugeordnet werden, 
richtet sich nach folgenden Bewertungsmerkmalen: 
1. Nutzungsvielfalt und Nutzungsdichte, 
2. Baustruktur und Baudichte, 
3. Gestaltung und Denkmalschutz, 
4. Verkehr und Infrastruktur, 
5. Topografie und Landschaft, 
6. Klima-, Natur- und Umweltschutz. 
(4) Für die Ermittlung der Honorarzone bei Bebauungsplänen ist § 20 
Absatz 4 und 5 entsprechend anzuwenden. 
(5) Wird die Größe des Plangebiets im förmlichen Verfahren während 
der Leistungserbringung geändert, so ist das Honorar für die Leis-
tungsphasen, die bis zur Änderung noch nicht erbracht sind, nach der 
geänderten Größe des Plangebiets zu berechnen. 
 

§21 Honorare für Grundleistungen bei Bebauungsplänen 
 
(1) Für die in § 19 und Anlage 3 aufgeführten Grundleistungen bei 
Bebauungsplänen sind in der folgenden Honorartafel Honorarspan-
nen als Orientierungswerte enthalten: 

Honorartafel: Werte unverändert 

(2) Das Honorar für die Aufstellung von Bebauungsplänen ist nach 
der Fläche des Plangebiets in Hektar und nach der Honorarzone zu 
berechnen. 
(3) Welchen Honorarzonen die Grundleistungen zugeordnet werden, 
richtet sich nach folgenden Bewertungsmerkmalen: 
1. Nutzungsvielfalt und Nutzungsdichte, 
2. Baustruktur und Baudichte, 
3. Gestaltung und Denkmalschutz, 
4. Verkehr und Infrastruktur, 
5. Topografie und Landschaft, 
6. Klima-, Natur- und Umweltschutz. 
(4) Für die Ermittlung der Honorarzone bei Bebauungsplänen ist § 20 
Absatz 4 und 5 entsprechend anzuwenden. 
(5) Wird die Größe des Plangebiets im förmlichen Verfahren während 
der Leistungserbringung geändert, so ist das Honorar für die Leis-
tungsphasen, die bis zur Änderung noch nicht erbracht sind, nach der 
geänderten Größe des Plangebiets zu berechnen. 
 

Abschnitt 2 Landschaftsplanung 
 

§22 Anwendungsbereich 
 

(1) Landschaftsplanerische Leistungen umfassen das Vorbereiten 
und das Erstellen der für die Pläne nach Absatz 2 erforderlichen Aus-
arbeitungen. 

Abschnitt 2 Landschaftsplanung 
 

§22 Anwendungsbereich 
 

(1) Landschaftsplanerische Leistungen umfassen das Vorbereiten 
und das Erstellen der für die Pläne nach Absatz 2 erforderlichen Aus-
arbeitungen. 
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(2) Die Bestimmungen dieses Abschnitts sind für folgende Pläne an-
zuwenden: 
1. Landschaftspläne, 
2. Grünordnungspläne und Landschaftsplanerische Fachbeiträge, 
3. Landschaftsrahmenpläne, 
4. Landschaftspflegerische Begleitpläne, 
5. Pflege- und Entwicklungspläne. 

 

(2) Die Bestimmungen dieses Abschnitts sind für folgende Pläne an-
zuwenden: 
1. Landschaftspläne, 
2. Grünordnungspläne und Landschaftsplanerische Fachbeiträge, 
3. Landschaftsrahmenpläne, 
4. Landschaftspflegerische Begleitpläne, 
5. Pflege- und Entwicklungspläne. 

 
§23 Leistungsbild Landschaftsplan 
 
(1) Die Grundleistungen bei Landschaftsplänen sind in vier Leistungs-
phasen unterteilt und werden wie folgt in Prozentsätzen der Honorare 
des § 28 bewertet: 
1. für die Leistungsphase 1 (Klären der Aufgabenstellung und Ermit-
teln des Leistungsumfangs) mit 3 Prozent, 
2. für die Leistungsphase 2 (Ermitteln der Planungsgrundlagen) mit 
37 Prozent, 
3. für die Leistungsphase 3 (Vorläufige Fassung) mit 50 Prozent, 
4. für die Leistungsphase 4 (Abgestimmte Fassung) mit 10 Prozent. 
(2) Anlage 4 regelt die Grundleistungen jeder Leistungsphase. Anlage 
9 enthält Beispiele für Besondere Leistungen. 
 

§23 Leistungsbild Landschaftsplan 
 
(1) Die Grundleistungen bei Landschaftsplänen sind in vier Leistungs-
phasen unterteilt und werden wie folgt in Prozentsätzen der Honorare 
des § 28 bewertet: 
1. für die Leistungsphase 1 (Klären der Aufgabenstellung und Ermit-
teln des Leistungsumfangs) mit 3 Prozent, 
2. für die Leistungsphase 2 (Ermitteln der Planungsgrundlagen) mit 
37 Prozent, 
3. für die Leistungsphase 3 (Vorläufige Fassung) mit 50 Prozent, 
4. für die Leistungsphase 4 (Abgestimmte Fassung) mit 10 Prozent. 
(2) Anlage 4 regelt die Grundleistungen jeder Leistungsphase. Anlage 
9 enthält Beispiele für Besondere Leistungen. 
 

§24 Leistungsbild Grünordnungsplan 
 
(1) Die Grundleistungen bei Grünordnungsplänen und Landschafts-
planerischen Fachbeiträgen sind in vier Leistungsphasen zusammen-
gefasst und werden wie folgt in Prozentsätzen der Honorare des § 29 
bewertet: 
1. für die Leistungsphase 1 (Klären der Aufgabenstellung und Ermit-
teln des Leistungsumfangs) mit 3 Prozent, 
2. für die Leistungsphase 2 (Ermitteln der Planungsgrundlagen) mit 

§24 Leistungsbild Grünordnungsplan 
 
(1) Die Grundleistungen bei Grünordnungsplänen und Landschafts-
planerischen Fachbeiträgen sind in vier Leistungsphasen zusammen-
gefasst und werden wie folgt in Prozentsätzen der Honorare des § 29 
bewertet: 
1. für die Leistungsphase 1 (Klären der Aufgabenstellung und Ermit-
teln des Leistungsumfangs) mit 3 Prozent, 
2. für die Leistungsphase 2 (Ermitteln der Planungsgrundlagen) mit 
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37 Prozent, 
3. für die Leistungsphase 3 (Vorläufige Fassung) mit 50 Prozent, 
4. für die Leistungsphase 4 (Abgestimmte Fassung) mit 10 Prozent. 
(2) Anlage 5 regelt die Grundleistungen jeder Leistungsphase. Anlage 
9 enthält Beispiele für Besondere Leistungen. 
 

37 Prozent, 
3. für die Leistungsphase 3 (Vorläufige Fassung) mit 50 Prozent, 
4. für die Leistungsphase 4 (Abgestimmte Fassung) mit 10 Prozent. 
(2) Anlage 5 regelt die Grundleistungen jeder Leistungsphase. Anlage 
9 enthält Beispiele für Besondere Leistungen. 
 

§25 Leistungsbild Landschaftsrahmenplan 
 
(1) Die Grundleistungen bei Landschaftsrahmenplänen sind in vier 
Leistungsphasen unterteilt und werden wie folgt in Prozentsätzen der 
Honorare des § 30 bewertet: 
1. für die Leistungsphase 1 (Klären der Aufgabenstellung und Ermit-
teln des Leistungsumfangs) mit 3 Prozent, 
2. für die Leistungsphase 2 (Ermitteln der Planungsgrundlagen) mit 
37 Prozent, 
3. für die Leistungsphase 3 (Vorläufige Fassung) mit 50 Prozent, 
4. für die Leistungsphase 4 (Abgestimmte Fassung) mit 10 Prozent. 
(2) Anlage 6 regelt die Grundleistungen jeder Leistungsphase. Anlage 
9 enthält Beispiele für Besondere Leistungen. 
 

§25 Leistungsbild Landschaftsrahmenplan 
 
(1) Die Grundleistungen bei Landschaftsrahmenplänen sind in vier 
Leistungsphasen unterteilt und werden wie folgt in Prozentsätzen der 
Honorare des § 30 bewertet: 
1. für die Leistungsphase 1 (Klären der Aufgabenstellung und Ermit-
teln des Leistungsumfangs) mit 3 Prozent, 
2. für die Leistungsphase 2 (Ermitteln der Planungsgrundlagen) mit 
37 Prozent, 
3. für die Leistungsphase 3 (Vorläufige Fassung) mit 50 Prozent, 
4. für die Leistungsphase 4 (Abgestimmte Fassung) mit 10 Prozent. 
(2) Anlage 6 regelt die Grundleistungen jeder Leistungsphase. Anlage 
9 enthält Beispiele für Besondere Leistungen. 
 

§26 Leistungsbild Landschaftspflegerischer Begleitplan 
 
(1) Die Grundleistungen bei Landschaftspflegerischen Begleitplänen 
sind in vier Leistungsphasen unterteilt und werden wie folgt in Pro-
zentsätzen der Honorare des § 31 bewertet: 
1. für die Leistungsphase 1 (Klären der Aufgabenstellung und Ermit-
teln des Leistungsumfangs) mit 3 Prozent, 
2. für die Leistungsphase 2 (Ermitteln und Bewerten der Planungs-
grundlagen) mit 37 Prozent, 
3. für die Leistungsphase 3 (Vorläufige Fassung) mit 50 Prozent, 
4. für die Leistungsphase 4 (Abgestimmte Fassung) mit 10 Prozent. 

§26 Leistungsbild Landschaftspflegerischer Begleitplan 
 
(1) Die Grundleistungen bei Landschaftspflegerischen Begleitplänen 
sind in vier Leistungsphasen unterteilt und werden wie folgt in Pro-
zentsätzen der Honorare des § 31 bewertet: 
1. für die Leistungsphase 1 (Klären der Aufgabenstellung und Ermit-
teln des Leistungsumfangs) mit 3 Prozent, 
2. für die Leistungsphase 2 (Ermitteln und Bewerten der Planungs-
grundlagen) mit 37 Prozent, 
3. für die Leistungsphase 3 (Vorläufige Fassung) mit 50 Prozent, 
4. für die Leistungsphase 4 (Abgestimmte Fassung) mit 10 Prozent. 
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(2) Anlage 7 regelt die Grundleistungen jeder Leistungsphase. Anlage 
9 enthält Beispiele für Besondere Leistungen. 
 

(2) Anlage 7 regelt die Grundleistungen jeder Leistungsphase. Anlage 
9 enthält Beispiele für Besondere Leistungen. 

§27 Leistungsbild Pflege- und Entwicklungsplan 
 
(1) Die Grundleistungen bei Pflege- und Entwicklungsplänen sind in 
vier Leistungsphasen zusammengefasst und werden wie folgt in Pro-
zentsätzen der Honorare des § 32 bewertet: 
1. für die Leistungsphase 1 (Zusammenstellen der Ausgangsbedin-
gungen) mit 3 Prozent, 
2. für die Leistungsphase 2 (Ermitteln der Planungsgrundlagen) mit 
37 Prozent, 
3. für die Leistungsphase 3 (Vorläufige Fassung) mit 50 Prozent und 
4. für die Leistungsphase 4 (Abgestimmte Fassung) mit 10 Prozent. 
(2) Anlage 8 regelt die Grundleistungen jeder Leistungsphase. Anlage 
9 enthält Beispiele für Besondere Leistungen. 
 

§27 Leistungsbild Pflege- und Entwicklungsplan 
 
(1) Die Grundleistungen bei Pflege- und Entwicklungsplänen sind in 
vier Leistungsphasen zusammengefasst und werden wie folgt in Pro-
zentsätzen der Honorare des § 32 bewertet: 
1. für die Leistungsphase 1 (Zusammenstellen der Ausgangsbedin-
gungen) mit 3 Prozent, 
2. für die Leistungsphase 2 (Ermitteln der Planungsgrundlagen) mit 
37 Prozent, 
3. für die Leistungsphase 3 (Vorläufige Fassung) mit 50 Prozent und 
4. für die Leistungsphase 4 (Abgestimmte Fassung) mit 10 Prozent. 
(2) Anlage 8 regelt die Grundleistungen jeder Leistungsphase. Anlage 
9 enthält Beispiele für Besondere Leistungen. 
 

§28 Honorare für Grundleistungen bei Landschaftsplänen 
 
(1) Die Mindest- und Höchstsätze der Honorare für die in § 23 und 
Anlage 4 aufgeführten Grundleistungen bei Landschaftsplänen sind in 
der folgenden Honorartafel festgesetzt: 

(Honorartafel: Werteangaben) 

(2) Das Honorar für die Aufstellung von Landschaftsplänen ist nach 
der Fläche des Planungsgebiets in Hektar und nach der Honorarzone 
zu berechnen. 
(3) Welchen Honorarzonen die Grundleistungen zugeordnet werden, 
richtet sich nach folgenden Bewertungsmerkmalen: 
1. topographische Verhältnisse, 
2. Flächennutzung, 

§28 Honorare für Grundleistungen bei Landschaftsplänen 
 
(1) Für die in § 23 und Anlage 4 aufgeführten Grundleistungen bei 
Landschaftsplänen sind in der folgenden Honorartafel Honorarspan-
nen als Orientierungswerte enthalten: 

Honorartafel: Werte unverändert 

(2) Das Honorar für die Aufstellung von Landschaftsplänen ist nach 
der Fläche des Planungsgebiets in Hektar und nach der Honorarzone 
zu berechnen. 
(3) Welchen Honorarzonen die Grundleistungen zugeordnet werden, 
richtet sich nach folgenden Bewertungsmerkmalen: 
1. topographische Verhältnisse, 
2. Flächennutzung, 
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3. Landschaftsbild, 
4. Anforderungen an Umweltsicherung und Umweltschutz, 
5. ökologische Verhältnisse, 
6. Bevölkerungsdichte. 
(4) Sind auf einen Landschaftsplan Bewertungsmerkmale aus mehre-
ren Honorarzonen anwendbar und bestehen deswegen Zweifel, wel-
cher Honorarzone der Landschaftsplan zugeordnet werden kann, so 
ist zunächst die Anzahl der Bewertungspunkte zu ermitteln. Zur Er-
mittlung der Bewertungspunkte werden die Bewertungsmerkmale wie 
folgt gewichtet: 
1. die Bewertungsmerkmale gemäß Absatz 3 Nummer 1, 2, 3 und 6 
mit je bis zu 6 Punkten und 
2. die Bewertungsmerkmale gemäß Absatz 3 Nummer 4 und 5 und 
mit je bis zu 9 Punkten. 
(5) Der Landschaftsplan ist anhand der nach Absatz 4 ermittelten Be-
wertungspunkte einer der Honorarzonen zuzuordnen: 
1. Honorarzone I:   bis zu 16 Punkte, 
2. Honorarzone II: 17 bis 30 Punkte, 
3. Honorarzone III: 31 bis 42 Punkte. 
(6) Werden Teilflächen bereits aufgestellter Landschaftspläne (Plan-
ausschnitte) geändert oder überarbeitet, so ist das Honorar frei zu 
vereinbaren. 
 

3. Landschaftsbild, 
4. Anforderungen an Umweltsicherung und Umweltschutz, 
5. ökologische Verhältnisse, 
6. Bevölkerungsdichte. 
(4) Sind auf einen Landschaftsplan Bewertungsmerkmale aus mehre-
ren Honorarzonen anwendbar und bestehen deswegen Zweifel, wel-
cher Honorarzone der Landschaftsplan zugeordnet werden kann, so 
ist zunächst die Anzahl der Bewertungspunkte zu ermitteln. Zur Er-
mittlung der Bewertungspunkte werden die Bewertungsmerkmale wie 
folgt gewichtet: 
1. die Bewertungsmerkmale gemäß Absatz 3 Nummer 1, 2, 3 und 6 
mit je bis zu 6 Punkten und 
2. die Bewertungsmerkmale gemäß Absatz 3 Nummer 4 und 5 und 
mit je bis zu 9 Punkten. 
(5) Der Landschaftsplan ist anhand der nach Absatz 4 ermittelten Be-
wertungspunkte einer der Honorarzonen zuzuordnen: 
1. Honorarzone I:   bis zu 16 Punkte, 
2. Honorarzone II: 17 bis 30 Punkte, 
3. Honorarzone III: 31 bis 42 Punkte. 
(6) Werden Teilflächen bereits aufgestellter Landschaftspläne (Plan-
ausschnitte) geändert oder überarbeitet, kann das Honorar abwei-
chend von den Grundsätzen des Absatzes 2 vereinbart werden. 
 

§29 Honorare für Grundleistungen bei Grünordnungsplänen 
 

(1) Die Mindest- und Höchstsätze der Honorare für die in § 24 und 
Anlage 5 aufgeführten Grundleistungen bei Grünordnungsplänen sind 
in der folgenden Honorartafel festgesetzt: 

(Honorartafel: Werteangaben) 

§29 Honorare für Grundleistungen bei Grünordnungsplänen 
 

(1) Für die in § 24 und Anlage 5 aufgeführten Grundleistungen bei 
Grünordnungsplänen sind in der folgenden Honorartafel Honorar-
spannen als Orientierungswerte enthalten: 

Honorartafel: Werte unverändert 
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(2) Das Honorar für Grundleistungen bei Grünordnungsplänen ist 
nach der Fläche des Planungsgebiets in Hektar und nach der Hono-
rarzone zu berechnen. 
(3) Welchen Honorarzonen die Grundleistungen zugeordnet werden, 
richtet sich nach folgenden Bewertungsmerkmalen: 
1. Topographie, 
2. ökologische Verhältnisse, 
3. Flächennutzungen und Schutzgebiete, 
4. Umwelt-, Klima-, Denkmal- und Naturschutz, 
5. Erholungsvorsorge, 
6. Anforderung an die Freiraumgestaltung. 
(4) Sind auf einen Grünordnungsplan Bewertungsmerkmale aus meh-
reren Honorarzonen anwendbar und bestehen deswegen Zweifel, 
welcher Honorarzone der Grünordnungsplan zugeordnet werden 
kann, so ist zunächst die Anzahl der Bewertungspunkte zu ermitteln. 
Zur Ermittlung der Bewertungspunkte werden die Bewertungsmerk-
male wie folgt gewichtet: 
1. die Bewertungsmerkmale gemäß Absatz 3 Nummer 1, 2, 3 und 5 
mit je bis zu 6 Punkten und 
2. die Bewertungsmerkmale gemäß Absatz 3 Nummer 4 und 6 mit je 
bis zu 9 Punkten. 
(5) Der Grünordnungsplan ist anhand der nach Absatz 4 ermittelten 
Bewertungspunkte einer der Honorarzonen zuzuordnen: 
1. Honorarzone I:   bis zu 16 Punkte, 
2. Honorarzone II: 17 bis 30 Punkte, 
3. Honorarzone III: 31 bis 42 Punkte. 
(6) Wird die Größe des Planungsgebiets während der Leistungser-
bringung geändert, so ist das Honorar für die Leistungsphasen, die 
bis zur Änderung noch nicht erbracht sind, nach der geänderten 
Größe des Planungsgebiets zu berechnen. 

 

(2) Das Honorar für Grundleistungen bei Grünordnungsplänen ist 
nach der Fläche des Planungsgebiets in Hektar und nach der Hono-
rarzone zu berechnen. 
(3) Welchen Honorarzonen die Grundleistungen zugeordnet werden, 
richtet sich nach folgenden Bewertungsmerkmalen: 
1. Topographie, 
2. ökologische Verhältnisse, 
3. Flächennutzungen und Schutzgebiete, 
4. Umwelt-, Klima-, Denkmal- und Naturschutz, 
5. Erholungsvorsorge, 
6. Anforderung an die Freiraumgestaltung. 
(4) Sind auf einen Grünordnungsplan Bewertungsmerkmale aus meh-
reren Honorarzonen anwendbar und bestehen deswegen Zweifel, 
welcher Honorarzone der Grünordnungsplan zugeordnet werden 
kann, so ist zunächst die Anzahl der Bewertungspunkte zu ermitteln. 
Zur Ermittlung der Bewertungspunkte werden die Bewertungsmerk-
male wie folgt gewichtet: 
1. die Bewertungsmerkmale gemäß Absatz 3 Nummer 1, 2, 3 und 5 
mit je bis zu 6 Punkten und 
2. die Bewertungsmerkmale gemäß Absatz 3 Nummer 4 und 6 mit je 
bis zu 9 Punkten. 
(5) Der Grünordnungsplan ist anhand der nach Absatz 4 ermittelten 
Bewertungspunkte einer der Honorarzonen zuzuordnen: 
1. Honorarzone I:   bis zu 16 Punkte, 
2. Honorarzone II: 17 bis 30 Punkte, 
3. Honorarzone III: 31 bis 42 Punkte. 
(6) Wird die Größe des Planungsgebiets während der Leistungser-
bringung geändert, so ist das Honorar für die Leistungsphasen, die 
bis zur Änderung noch nicht erbracht sind, nach der geänderten 
Größe des Planungsgebiets zu berechnen. 
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§30 Honorare für Grundleistungen bei Landschaftsrahmenplänen 

(1) Die Mindest- und Höchstsätze der Honorare für die in § 25 und 
Anlage 6 aufgeführten Grundleistungen bei Landschaftsrahmenplä-
nen sind in der folgenden Honorartafel festgesetzt: 

(Honorartafel: Werteangaben) 

(2) Das Honorar für Grundleistungen bei Landschaftsrahmenplänen 
ist nach der Fläche des Planungsgebiets in Hektar und nach der Ho-
norarzone zu berechnen. 
(3) Welchen Honorarzonen die Grundleistungen zugeordnet werden, 
richtet sich nach folgenden Bewertungsmerkmalen: 
1. topographische Verhältnisse, 
2. Raumnutzung und Bevölkerungsdichte, 
3. Landschaftsbild, 
4. Anforderungen an Umweltsicherung, Klima- und Naturschutz, 
5. ökologische Verhältnisse, 
6. Freiraumsicherung und Erholung. 
(4) Sind für einen Landschaftsrahmenplan Bewertungsmerkmale aus 
mehreren Honorarzonen anwendbar und bestehen deswegen Zwei-
fel, welcher Honorarzone der Landschaftsrahmenplan zugeordnet 
werden kann, so ist zunächst die Anzahl der Bewertungspunkte zu er-
mitteln. Zur Ermittlung der Bewertungspunkte werden die Bewer-
tungsmerkmale wie folgt gewichtet: 
1. die Bewertungsmerkmale gemäß Absatz 3 Nummer 1, 2, 3 und 6 
mit je bis zu 6 Punkten und 
2. die Bewertungsmerkmale gemäß Absatz 3 Nummer 4 und 5 mit je 
bis zu 9 Punkten. 
(5) Der Landschaftsrahmenplan ist anhand der nach Absatz 4 ermit-
telten Bewertungspunkte einer der Honorarzonen zuzuordnen: 
1. Honorarzone I:   bis zu 16 Punkte, 

§30 Honorare für Grundleistungen bei Landschaftsrahmenplänen 

(1) Für die in § 25 und Anlage 6 aufgeführten Grundleistungen bei 
Landschaftsrahmenplänen sind in der folgenden Honorartafel Hono-
rarspannen als Orientierungswerte enthalten: 

Honorartafel: Werte unverändert 

(2) Das Honorar für Grundleistungen bei Landschaftsrahmenplänen 
ist nach der Fläche des Planungsgebiets in Hektar und nach der Ho-
norarzone zu berechnen. 
(3) Welchen Honorarzonen die Grundleistungen zugeordnet werden, 
richtet sich nach folgenden Bewertungsmerkmalen: 
1. topographische Verhältnisse, 
2. Raumnutzung und Bevölkerungsdichte, 
3. Landschaftsbild, 
4. Anforderungen an Umweltsicherung, Klima- und Naturschutz, 
5. ökologische Verhältnisse, 
6. Freiraumsicherung und Erholung. 
(4) Sind für einen Landschaftsrahmenplan Bewertungsmerkmale aus 
mehreren Honorarzonen anwendbar und bestehen deswegen Zwei-
fel, welcher Honorarzone der Landschaftsrahmenplan zugeordnet 
werden kann, so ist zunächst die Anzahl der Bewertungspunkte zu er-
mitteln. Zur Ermittlung der Bewertungspunkte werden die Bewer-
tungsmerkmale wie folgt gewichtet: 
1. die Bewertungsmerkmale gemäß Absatz 3 Nummer 1, 2, 3 und 6 
mit je bis zu 6 Punkten und 
2. die Bewertungsmerkmale gemäß Absatz 3 Nummer 4 und 5 mit je 
bis zu 9 Punkten. 
(5) Der Landschaftsrahmenplan ist anhand der nach Absatz 4 ermit-
telten Bewertungspunkte einer der Honorarzonen zuzuordnen: 
1. Honorarzone I:   bis zu 16 Punkte, 
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2. Honorarzone II: 17 bis 30 Punkte, 
3. Honorarzone III: 31 bis 42 Punkte. 
(6) Wird die Größe des Planungsgebiets während der Leistungser-
bringung geändert, so ist das Honorar für die Leistungsphasen, die 
bis zur Änderung noch nicht erbracht sind, nach der geänderten 
Größe des Planungsgebiets zu berechnen. 
 

2. Honorarzone II: 17 bis 30 Punkte, 
3. Honorarzone III: 31 bis 42 Punkte. 
(6) Wird die Größe des Planungsgebiets während der Leistungser-
bringung geändert, so ist das Honorar für die Leistungsphasen, die 
bis zur Änderung noch nicht erbracht sind, nach der geänderten 
Größe des Planungsgebiets zu berechnen. 
 

§31 Honorare für Grundleistungen bei Landschaftspflegerischen 
Begleitplänen 
 
(1) Die Mindest- und Höchstsätze der Honorare für die in § 26 und 
Anlage 7 aufgeführten Grundleistungen bei Landschaftspflegerischen 
Begleitplänen sind in der folgenden Honorartafel festgesetzt: 

(Honorartafel: Werteangaben) 

(2) Das Honorar für Grundleistungen bei Landschaftspflegerischen 
Begleitplänen ist nach der Fläche des Planungsgebiets in Hektar und 
nach der Honorarzone zu berechnen. 
(3) Welchen Honorarzonen die Grundleistungen zugeordnet werden, 
richtet sich nach folgenden Bewertungsmerkmalen: 
1. ökologisch bedeutsame Strukturen und Schutzgebiete, 
2. Landschaftsbild und Erholungsnutzung, 
3. Nutzungsansprüche, 
4. Anforderungen an die Gestaltung von Landschaft und Freiraum, 
5. Empfindlichkeit gegenüber Umweltbelastungen und Beeinträchti-
gungen von Natur und Landschaft, 
6. potenzielle Beeinträchtigungsintensität der Maßnahme. 
(4) Sind für einen Landschaftspflegerischen Begleitplan Bewertungs-
merkmale aus mehreren Honorarzonen anwendbar und bestehen 
deswegen Zweifel, welcher Honorarzone der Landschaftspflegerische 
Begleitplan zugeordnet werden kann, so ist zunächst die Anzahl der 

31 Honorare für Grundleistungen bei Landschaftspflegerischen 
Begleitplänen 
 
(1) Für die in § 26 und Anlage 7 aufgeführten Grundleistungen bei 
Landschaftspflegerischen Begleitplänen sind in der folgenden Hono-
rartafel Honorarspannen als Orientierungswerte enthalten: 

Honorartafel: Werte unverändert 

(2) Das Honorar für Grundleistungen bei Landschaftspflegerischen 
Begleitplänen ist nach der Fläche des Planungsgebiets in Hektar und 
nach der Honorarzone zu berechnen. 
(3) Welchen Honorarzonen die Grundleistungen zugeordnet werden, 
richtet sich nach folgenden Bewertungsmerkmalen: 
1. ökologisch bedeutsame Strukturen und Schutzgebiete, 
2. Landschaftsbild und Erholungsnutzung, 
3. Nutzungsansprüche, 
4. Anforderungen an die Gestaltung von Landschaft und Freiraum, 
5. Empfindlichkeit gegenüber Umweltbelastungen und Beeinträchti-
gungen von Natur und Landschaft, 
6. potenzielle Beeinträchtigungsintensität der Maßnahme. 
(4) Sind für einen Landschaftspflegerischen Begleitplan Bewertungs-
merkmale aus mehreren Honorarzonen anwendbar und bestehen 
deswegen Zweifel, welcher Honorarzone der Landschaftspflegerische 
Begleitplan zugeordnet werden kann, so ist zunächst die Anzahl der 
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Bewertungspunkte zu ermitteln. Zur Ermittlung der Bewertungspunkte 
werden die Bewertungsmerkmale wie folgt gewichtet : 
1. die Bewertungsmerkmale gemäß Absatz 3 Nummer 1, 2, 3 und 4 
mit je bis zu 6 Punkten und 
2. die Bewertungsmerkmale gemäß Absatz 3 Nummer 5 und 6 mit je 
bis zu 9 Punkten. 
(5) Der Landschaftspflegerische Begleitplan ist anhand der nach Ab-
satz 4 ermittelten Bewertungspunkte einer der Honorarzonen zuzu-
ordnen: 
1. Honorarzone I:   bis zu 16 Punkte, 
2. Honorarzone II: 17 bis 30 Punkte, 
3. Honorarzone III: 31 bis 42 Punkte. 
(6) Wird die Größe des Planungsgebiets während der Leistungser-
bringung geändert, so ist das Honorar für die Leistungsphasen, die 
bis zur Änderung noch nicht erbracht sind, nach der geänderten 
Größe des Planungsgebiets zu berechnen. 
 

Bewertungspunkte zu ermitteln. Zur Ermittlung der Bewertungspunkte 
werden die Bewertungsmerkmale wie folgt gewichtet : 
1. die Bewertungsmerkmale gemäß Absatz 3 Nummer 1, 2, 3 und 4 
mit je bis zu 6 Punkten und 
2. die Bewertungsmerkmale gemäß Absatz 3 Nummer 5 und 6 mit je 
bis zu 9 Punkten. 
(5) Der Landschaftspflegerische Begleitplan ist anhand der nach Ab-
satz 4 ermittelten Bewertungspunkte einer der Honorarzonen zuzu-
ordnen: 
1. Honorarzone I:   bis zu 16 Punkte, 
2. Honorarzone II: 17 bis 30 Punkte, 
3. Honorarzone III: 31 bis 42 Punkte. 
(6) Wird die Größe des Planungsgebiets während der Leistungser-
bringung geändert, so ist das Honorar für die Leistungsphasen, die 
bis zur Änderung noch nicht erbracht sind, nach der geänderten 
Größe des Planungsgebiets zu berechnen. 
 

§32 Honorare für Grundleistungen bei Pflege- und Entwicklungs-
plänen 
 
(1) Die Mindest- und Höchstsätze der Honorare für die in § 27 und 
Anlage 8 aufgeführten Grundleistungen bei Pflege- und Entwicklungs-
plänen sind in der folgenden Honorartafel festgesetzt: 

(Honorartafel: Werteangaben) 

(2) Das Honorar für Grundleistungen bei Pflege- und Entwicklungs-
plänen ist nach der Fläche des Planungsgebiets in Hektar und nach 
der Honorarzone zu berechnen. 
(3) Welchen Honorarzonen die Grundleistungen zugeordnet werden, 
richtet sich nach folgenden Bewertungsmerkmalen: 
1. fachliche Vorgaben, 

§32 Honorare für Grundleistungen bei Pflege- und Entwicklungs-
plänen 
 
(1) Für die in § 27 und Anlage 8 aufgeführten Grundleistungen bei 
Pflege- und Entwicklungsplänen sind in der folgenden Honorartafel 
Honorarspannen als Orientierungswerte enthalten: 

Honorartafel: Werte unverändert 

(2) Das Honorar für Grundleistungen bei Pflege- und Entwicklungs-
plänen ist nach der Fläche des Planungsgebiets in Hektar und nach 
der Honorarzone zu berechnen. 
(3) Welchen Honorarzonen die Grundleistungen zugeordnet werden, 
richtet sich nach folgenden Bewertungsmerkmalen: 
1. fachliche Vorgaben, 
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2. Differenziertheit des floristischen Inventars oder der Pflanzenge-
sellschaften, 
3. Differenziertheit des faunistischen Inventars, 
4. Beeinträchtigungen oder Schädigungen von Naturhaushalt und 
Landschaftsbild, 
5. Aufwand für die Festlegung von Zielaussagen sowie für Pflege- 
und Entwicklungsmaßnahmen. 
(4) Sind für einen Pflege- und Entwicklungsplan Bewertungsmerk-
male aus mehreren Honorarzonen anwendbar und bestehen deswe-
gen Zweifel, welcher Honorarzone der Pflege- und Entwicklungsplan 
zugeordnet werden kann, so ist zunächst die Anzahl der Bewertungs-
punkte zu ermitteln. Zur Ermittlung der Bewertungspunkte werden die 
Bewertungsmerkmale wie folgt gewichtet: 
1. das Bewertungsmerkmal gemäß Absatz 3 Nummer 1 mit bis zu 4 
Punkten, 
2. die Bewertungsmerkmale gemäß Absatz 3 Nummer 4 und 5 mit je 
bis zu 6 Punkten und 
3. die Bewertungsmerkmale gemäß Absatz 3 Nummer 2 und 3 mit je 
bis zu 9 Punkten. 
(5) Der Pflege- und Entwicklungsplan ist anhand der nach Absatz 4 
ermittelten Bewertungspunkte einer der Honorarzonen zuzuordnen: 
1. Honorarzone I:  bis zu 13 Punkte, 
2. Honorarzone II: 14 bis 24 Punkte, 
3. Honorarzone III: 25 bis 34 Punkte. 
(6) Wird die Größe des Planungsgebiets während der Leistungser-
bringung geändert, so ist das Honorar für die Leistungsphasen, die 
bis zur Änderung noch nicht erbracht sind, nach der geänderten 
Größe des Planungsgebiets zu berechnen. 
 

 

2. Differenziertheit des floristischen Inventars oder der Pflanzenge-
sellschaften, 
3. Differenziertheit des faunistischen Inventars, 
4. Beeinträchtigungen oder Schädigungen von Naturhaushalt und 
Landschaftsbild, 
5. Aufwand für die Festlegung von Zielaussagen sowie für Pflege- 
und Entwicklungsmaßnahmen. 
(4) Sind für einen Pflege- und Entwicklungsplan Bewertungsmerk-
male aus mehreren Honorarzonen anwendbar und bestehen deswe-
gen Zweifel, welcher Honorarzone der Pflege- und Entwicklungsplan 
zugeordnet werden kann, so ist zunächst die Anzahl der Bewertungs-
punkte zu ermitteln. Zur Ermittlung der Bewertungspunkte werden die 
Bewertungsmerkmale wie folgt gewichtet: 
1. das Bewertungsmerkmal gemäß Absatz 3 Nummer 1 mit bis zu 4 
Punkten, 
2. die Bewertungsmerkmale gemäß Absatz 3 Nummer 4 und 5 mit je 
bis zu 6 Punkten und 
3. die Bewertungsmerkmale gemäß Absatz 3 Nummer 2 und 3 mit je 
bis zu 9 Punkten. 
(5) Der Pflege- und Entwicklungsplan ist anhand der nach Absatz 4 
ermittelten Bewertungspunkte einer der Honorarzonen zuzuordnen: 
1. Honorarzone I:  bis zu 13 Punkte, 
2. Honorarzone II: 14 bis 24 Punkte, 
3. Honorarzone III: 25 bis 34 Punkte. 
(6) Wird die Größe des Planungsgebiets während der Leistungser-
bringung geändert, so ist das Honorar für die Leistungsphasen, die 
bis zur Änderung noch nicht erbracht sind, nach der geänderten 
Größe des Planungsgebiets zu berechnen. 
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Teil 3 
Objektplanung 

Abschnitt 1 Gebäude und Innenräume 
 
§33 Besondere Grundlagen des Honorars 
 
(1) Für Grundleistungen bei Gebäuden und Innenräumen sind die 
Kosten der Baukonstruktion anrechenbar. 
(2) Für Grundleistungen bei Gebäuden und Innenräumen sind auch 
die Kosten für Technische Anlagen, die der Auftragnehmer nicht fach-
lich plant oder deren Ausführung er nicht fachlich überwacht, 
1. vollständig anrechenbar bis zu einem Betrag von 25 Prozent der 
sonstigen anrechenbaren Kosten und 
2. zur Hälfte anrechenbar mit dem Betrag, der 25 Prozent der sonsti-
gen anrechenbaren Kosten übersteigt. 
(3) Nicht anrechenbar sind insbesondere die Kosten für das Herrich-
ten, für die nichtöffentliche Erschließung sowie für Leistungen zur 
Ausstattung und zu Kunstwerken, soweit der Auftragnehmer die Leis-
tungen weder plant noch bei der Beschaffung mitwirkt oder ihre Aus-
führung oder ihren Einbau fachlich überwacht. 
 

Teil 3 
Objektplanung 

Abschnitt 1 Gebäude und Innenräume 
 
§33 Besondere Grundlagen des Honorars 
 
(1) Für Grundleistungen bei Gebäuden und Innenräumen sind die 
Kosten der Baukonstruktion anrechenbar. 
(2) Für Grundleistungen bei Gebäuden und Innenräumen sind auch 
die Kosten für Technische Anlagen, die der Auftragnehmer nicht fach-
lich plant oder deren Ausführung er nicht fachlich überwacht, 
1. vollständig anrechenbar bis zu einem Betrag von 25 Prozent der 
sonstigen anrechenbaren Kosten und 
2. zur Hälfte anrechenbar mit dem Betrag, der 25 Prozent der sonsti-
gen anrechenbaren Kosten übersteigt. 
(3) Nicht anrechenbar sind insbesondere die Kosten für das Herrich-
ten, für die nichtöffentliche Erschließung sowie für Leistungen zur 
Ausstattung und zu Kunstwerken, soweit der Auftragnehmer die Leis-
tungen weder plant noch bei der Beschaffung mitwirkt oder ihre Aus-
führung oder ihren Einbau fachlich überwacht. 
 

§34 Leistungsbild Gebäude und Innenräume 
 
(1) Das Leistungsbild Gebäude und Innenräume umfasst Leistungen 
für Neubauten, Neuanlagen, Wiederaufbauten, Erweiterungsbauten, 
Umbauten, Modernisierungen, Instandsetzungen und Instandhaltun-
gen. 
(2) Leistungen für Innenräume sind die Gestaltung oder Erstellung 
von Innenräumen ohne wesentliche Eingriffe in Bestand oder Kon-
struktion. 
(3) Die Grundleistungen sind in neun Leistungsphasen unterteilt und 

§34 Leistungsbild Gebäude und Innenräume 
 
(1) Das Leistungsbild Gebäude und Innenräume umfasst Leistungen 
für Neubauten, Neuanlagen, Wiederaufbauten, Erweiterungsbauten, 
Umbauten, Modernisierungen, Instandsetzungen und Instandhaltun-
gen. 
(2) Leistungen für Innenräume sind die Gestaltung oder Erstellung 
von Innenräumen ohne wesentliche Eingriffe in Bestand oder Kon-
struktion. 
(3) Die Grundleistungen sind in neun Leistungsphasen unterteilt und 
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werden wie folgt in Prozentsätzen der Honorare des § 35 bewertet: 
1. für die Leistungsphase 1 (Grundlagenermittlung) mit je 2 Prozent 
für Gebäude und Innenräume, 
2. für die Leistungsphase 2 (Vorplanung) mit je 7 Prozent für Ge-
bäude und Innenräume, 
3. für die Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung) mit 15 Prozent für Ge-
bäude und Innenräume, 
4. für die Leistungsphase 4 (Genehmigungsplanung) mit 3 Prozent für 
Gebäude und 2 Prozent für Innenräume, 
5. für die Leistungsphase 5 (Ausführungsplanung) mit 25 Prozent für 
Gebäude und 30 Prozent für Innenräume, 
6. für die Leistungsphase 6 (Vorbereitung der Vergabe) mit 10 Pro-
zent für Gebäude und 7 Prozent für Innenräume, 
7. für die Leistungsphase 7 (Mitwirkung bei der Vergabe) mit 4 Pro-
zent für Gebäude und 3 Prozent für Innenräume, 
8. für die Leistungsphase 8 (Objektüberwachung - Bauüberwachung 
und Dokumentation) mit 32 Prozent für Gebäude und Innenräume, 
9. für die Leistungsphase 9 (Objektbetreuung) mit je 2 Prozent für Ge-
bäude und Innenräume. 
(4) Anlage 10 Nummer 10.1 regelt die Grundleistungen jeder Leis-
tungsphase und enthält Beispiele für Besondere Leistungen. 
 

werden wie folgt in Prozentsätzen der Honorare des § 35 bewertet: 
1. für die Leistungsphase 1 (Grundlagenermittlung) mit je 2 Prozent 
für Gebäude und Innenräume, 
2. für die Leistungsphase 2 (Vorplanung) mit je 7 Prozent für Ge-
bäude und Innenräume, 
3. für die Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung) mit 15 Prozent für Ge-
bäude und Innenräume, 
4. für die Leistungsphase 4 (Genehmigungsplanung) mit 3 Prozent für 
Gebäude und 2 Prozent für Innenräume, 
5. für die Leistungsphase 5 (Ausführungsplanung) mit 25 Prozent für 
Gebäude und 30 Prozent für Innenräume, 
6. für die Leistungsphase 6 (Vorbereitung der Vergabe) mit 10 Pro-
zent für Gebäude und 7 Prozent für Innenräume, 
7. für die Leistungsphase 7 (Mitwirkung bei der Vergabe) mit 4 Pro-
zent für Gebäude und 3 Prozent für Innenräume, 
8. für die Leistungsphase 8 (Objektüberwachung - Bauüberwachung 
und Dokumentation) mit 32 Prozent für Gebäude und Innenräume, 
9. für die Leistungsphase 9 (Objektbetreuung) mit je 2 Prozent für Ge-
bäude und Innenräume. 
(4) Anlage 10 Nummer 10.1 regelt die Grundleistungen jeder Leis-
tungsphase und enthält Beispiele für Besondere Leistungen. 
 

§35 Honorare für Grundleistungen bei Gebäuden und Innenräu-
men 
 
(1) Die Mindest- und Höchstsätze der Honorare für die in § 34 und 
der Anlage 10 Nummer 10.1 aufgeführten Grundleistungen für Ge-
bäude und Innenräume sind in der folgenden Honorartafel festge-
setzt: 
 
(Honorartafel: Werteangaben) 

§35 Honorare für Grundleistungen bei Gebäuden und Innenräu-
men 
 
(1) Für die in § 34 und der Anlage 10 Nummer 10.1 aufgeführten 
Grundleistungen für Gebäude und Innenräume sind in der folgenden 
Honorartafel Honorarspannen als Orientierungswerte enthalten: 
 
 
Honorartafel: Werte unverändert 
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(2) Welchen Honorarzonen die Grundleistungen für Gebäude zuge-
ordnet werden, richtet sich nach folgenden Bewertungsmerkmalen: 
1. Anforderungen an die Einbindung in die Umgebung, 
2. Anzahl der Funktionsbereiche, 
3. gestalterische Anforderungen, 
4. konstruktive Anforderungen, 
5. technische Ausrüstung, 
6. Ausbau. 
(3) Welchen Honorarzonen die Grundleistungen für Innenräume zu-
geordnet werden, richtet sich nach folgenden Bewertungsmerkmalen: 
1. Anzahl der Funktionsbereiche, 
2. Anforderungen an die Lichtgestaltung, 
3. Anforderungen an die Raumzuordnung und Raumproportion, 
4. technische Ausrüstung, 
5. Farb- und Materialgestaltung, 
6. konstruktive Detailgestaltung. 
(4) Sind für ein Gebäude Bewertungsmerkmale aus mehreren Hono-
rarzonen anwendbar und bestehen deswegen Zweifel, welcher Hono-
rarzone das Gebäude oder der Innenraum zugeordnet werden kann, 
so ist zunächst die Anzahl der Bewertungspunkte zu ermitteln. Zur Er-
mittlung der Bewertungspunkte werden die Bewertungsmerkmale wie 
folgt gewichtet: 
1. die Bewertungsmerkmale gemäß Absatz 2 Nummer 1, 4 bis 6 mit 
je bis zu 6 Punkten und 
2. die Bewertungsmerkmale gemäß Absatz 2 Nummer 2 und 3 mit je 
bis zu 9 Punkten. 
(5) Sind für Innenräume Bewertungsmerkmale aus mehreren Hono-
rarzonen anwendbar und bestehen deswegen Zweifel, welcher Hono-
rarzone das Gebäude oder der Innenraum zugeordnet werden kann, 
so ist zunächst die Anzahl der Bewertungspunkte zu ermitteln. Zur Er-
mittlung der Bewertungspunkte werden die Bewertungsmerkmale wie 
folgt gewichtet: 

(2) Welchen Honorarzonen die Grundleistungen für Gebäude zuge-
ordnet werden, richtet sich nach folgenden Bewertungsmerkmalen: 
1. Anforderungen an die Einbindung in die Umgebung, 
2. Anzahl der Funktionsbereiche, 
3. gestalterische Anforderungen, 
4. konstruktive Anforderungen, 
5. technische Ausrüstung, 
6. Ausbau. 
(3) Welchen Honorarzonen die Grundleistungen für Innenräume zu-
geordnet werden, richtet sich nach folgenden Bewertungsmerkmalen: 
1. Anzahl der Funktionsbereiche, 
2. Anforderungen an die Lichtgestaltung, 
3. Anforderungen an die Raumzuordnung und Raumproportion, 
4. technische Ausrüstung, 
5. Farb- und Materialgestaltung, 
6. konstruktive Detailgestaltung. 
(4) Sind für ein Gebäude Bewertungsmerkmale aus mehreren Hono-
rarzonen anwendbar und bestehen deswegen Zweifel, welcher Hono-
rarzone das Gebäude oder der Innenraum zugeordnet werden kann, 
so ist zunächst die Anzahl der Bewertungspunkte zu ermitteln. Zur Er-
mittlung der Bewertungspunkte werden die Bewertungsmerkmale wie 
folgt gewichtet: 
1. die Bewertungsmerkmale gemäß Absatz 2 Nummer 1, 4 bis 6 mit 
je bis zu 6 Punkten und 
2. die Bewertungsmerkmale gemäß Absatz 2 Nummer 2 und 3 mit je 
bis zu 9 Punkten. 
(5) Sind für Innenräume Bewertungsmerkmale aus mehreren Hono-
rarzonen anwendbar und bestehen deswegen Zweifel, welcher Hono-
rarzone das Gebäude oder der Innenraum zugeordnet werden kann, 
so ist zunächst die Anzahl der Bewertungspunkte zu ermitteln. Zur Er-
mittlung der Bewertungspunkte werden die Bewertungsmerkmale wie 
folgt gewichtet: 
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1. die Bewertungsmerkmale gemäß Absatz 3 Nummer 1 bis 4 mit je 
bis zu 6 Punkten und 
2. die Bewertungsmerkmale gemäß Absatz 3 Nummer 5 und 6 mit je 
bis zu 9 Punkten. 
(6) Das Gebäude oder der Innenraum ist anhand der nach Absatz 5 
ermittelten Bewertungspunkte einer der Honorarzonen zuzuordnen: 
1. Honorarzone I:  bis zu 10 Punkte, 
2. Honorarzone II: 11 bis 18 Punkte, 
3. Honorarzone III: 19 bis 26 Punkte, 
4. Honorarzone IV: 27 bis 34 Punkte, 
5. Honorarzone V: 35 bis 42 Punkte. 
(7) Für die Zuordnung zu den Honorarzonen ist die Objektliste der 
Anlage 10 Nummer 10.2 und Nummer 10.3 zu berücksichtigen. 
 

1. die Bewertungsmerkmale gemäß Absatz 3 Nummer 1 bis 4 mit je 
bis zu 6 Punkten und 
2. die Bewertungsmerkmale gemäß Absatz 3 Nummer 5 und 6 mit je 
bis zu 9 Punkten. 
(6) Das Gebäude oder der Innenraum ist anhand der nach Absatz 5 
ermittelten Bewertungspunkte einer der Honorarzonen zuzuordnen: 
1. Honorarzone I:  bis zu 10 Punkte, 
2. Honorarzone II: 11 bis 18 Punkte, 
3. Honorarzone III: 19 bis 26 Punkte, 
4. Honorarzone IV: 27 bis 34 Punkte, 
5. Honorarzone V: 35 bis 42 Punkte. 
(7) Für die Zuordnung zu den Honorarzonen ist die Objektliste der 
Anlage 10 Nummer 10.2 und Nummer 10.3 zu berücksichtigen. 
 

§36 Umbauten und Modernisierungen von Gebäuden und Innen-
räumen 
 
(1) Für Umbauten und Modernisierungen von Gebäuden kann bei ei-
nem durchschnittlichen Schwierigkeitsgrad ein Zuschlag gemäß § 6 
Absatz 2 Satz 3 bis 33 Prozent auf das ermittelte Honorar schriftlich 
vereinbart werden. 
(2) Für Umbauten und Modernisierungen von Innenräumen in Gebäu-
den kann bei einem durchschnittlichen Schwierigkeitsgrad ein Zu-
schlag gemäß § 6 Absatz 2 Satz 3 bis 50 Prozent auf das ermittelte 
Honorar schriftlich vereinbart werden. 
 

§36 Umbauten und Modernisierungen von Gebäuden und Innen-
räumen 
 
(1) Für Umbauten und Modernisierungen von Gebäuden kann bei ei-
nem durchschnittlichen Schwierigkeitsgrad ein Zuschlag gemäß § 6 
Absatz 2 Satz 3 bis 33 Prozent auf das ermittelte Honorar in Textform 
vereinbart werden. 
(2) Für Umbauten und Modernisierungen von Innenräumen in Gebäu-
den kann bei einem durchschnittlichen Schwierigkeitsgrad ein Zu-
schlag gemäß § 6 Absatz 2 Satz 3 bis 50 Prozent auf das ermittelte 
Honorar in Textform vereinbart werden. 
 

§37 Aufträge für Gebäude und Freianlagen oder für Gebäude und 
Innenräume 
 
(1) § 11 Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn die getrennte Berech-
nung der Honorare für Freianlagen weniger als 7 500 Euro anrechen-
bare Kosten ergeben würde. 

§37 Aufträge für Gebäude und Freianlagen oder für Gebäude und 
Innenräume 
 
(1) § 11 Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn die getrennte Berech-
nung der Honorare für Freianlagen weniger als 7 500 Euro anrechen-
bare Kosten ergeben würde. 
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(2) Werden Grundleistungen für Innenräume in Gebäuden, die neu 
gebaut, wiederaufgebaut, erweitert oder umgebaut werden, einem 
Auftragnehmer übertragen, dem auch Grundleistungen für dieses Ge-
bäude nach § 34 übertragen werden, so sind die Grundleistungen für 
Innenräume im Rahmen der festgesetzten Mindest- und Höchstsätze 
bei der Vereinbarung des Honorars für die Grundleistungen am Ge-
bäude zu berücksichtigen. Ein gesondertes Honorar nach § 11 Ab-
satz 1 darf für die Grundleistungen für Innenräume nicht berechnet 
werden. 

 

(2) Werden Grundleistungen für Innenräume in Gebäuden, die neu 
gebaut, wiederaufgebaut, erweitert oder umgebaut werden, einem 
Auftragnehmer übertragen, dem auch Grundleistungen für dieses Ge-
bäude nach § 34 übertragen werden, so sind die Grundleistungen für 
Innenräume im Rahmen der festgesetzten Mindest- und Höchstsätze 
bei der Vereinbarung des Honorars für die Grundleistungen am Ge-
bäude zu berücksichtigen. Ein gesondertes Honorar nach § 11 Ab-
satz 1 darf für die Grundleistungen für Innenräume nicht berechnet 
werden. 
 

Abschnitt 2 Freianlagen 
 
§38 Besondere Grundlagen des Honorars 
 
(1) Für Grundleistungen bei Freianlagen sind die Kosten für Außen-
anlagen anrechenbar, insbesondere für folgende Bauwerke und Anla-
gen, soweit diese durch den Auftragnehmer geplant oder überwacht 
werden: 
1. Einzelgewässer mit überwiegend ökologischen und landschaftsge-
stalterischen Elementen, 
2. Teiche ohne Dämme, 
3. flächenhafter Erdbau zur Geländegestaltung, 
4. einfache Durchlässe und Uferbefestigungen als Mittel zur Gelände-
gestaltung, soweit keine Grundleistungen nach Teil 4 Abschnitt 1 er-
forderlich sind, 
5. Lärmschutzwälle als Mittel zur Geländegestaltung, 
6. Stützbauwerke und Geländeabstützungen ohne Verkehrsbelastung 
als Mittel zur Geländegestaltung, soweit keine Tragwerke mit durch-
schnittlichem Schwierigkeitsgrad erforderlich sind, 
7. Stege und Brücken, soweit keine Grundleistungen nach Teil 4 Ab-
schnitt 1 erforderlich sind, 

Abschnitt 2 Freianlagen 
 
§38 Besondere Grundlagen des Honorars 
 
(1) Für Grundleistungen bei Freianlagen sind die Kosten für Außen-
anlagen anrechenbar, insbesondere für folgende Bauwerke und Anla-
gen, soweit diese durch den Auftragnehmer geplant oder überwacht 
werden: 
1. Einzelgewässer mit überwiegend ökologischen und landschaftsge-
stalterischen Elementen, 
2. Teiche ohne Dämme, 
3. flächenhafter Erdbau zur Geländegestaltung, 
4. einfache Durchlässe und Uferbefestigungen als Mittel zur Gelände-
gestaltung, soweit keine Grundleistungen nach Teil 4 Abschnitt 1 er-
forderlich sind, 
5. Lärmschutzwälle als Mittel zur Geländegestaltung, 
6. Stützbauwerke und Geländeabstützungen ohne Verkehrsbelastung 
als Mittel zur Geländegestaltung, soweit keine Tragwerke mit durch-
schnittlichem Schwierigkeitsgrad erforderlich sind, 
7. Stege und Brücken, soweit keine Grundleistungen nach Teil 4 Ab-
schnitt 1 erforderlich sind, 
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8. Wege ohne Eignung für den regelmäßigen Fahrverkehr mit einfa-
chen Entwässerungsverhältnissen sowie andere Wege und befestigte 
Flächen, die als Gestaltungselement der Freianlagen geplant werden 
und für die keine Grundleistungen nach Teil 3 Abschnitt 3 und 4 erfor-
derlich sind. 
(2) Nicht anrechenbar sind für Grundleistungen bei Freianlagen die 
Kosten für 
1. das Gebäude sowie die in § 33 Absatz 3 genannten Kosten und 
2. den Unter- und Oberbau von Fußgängerbereichen ausgenommen 
die Kosten für die Oberflächenbefestigung. 
 

8. Wege ohne Eignung für den regelmäßigen Fahrverkehr mit einfa-
chen Entwässerungsverhältnissen sowie andere Wege und befestigte 
Flächen, die als Gestaltungselement der Freianlagen geplant werden 
und für die keine Grundleistungen nach Teil 3 Abschnitt 3 und 4 erfor-
derlich sind. 
(2) Nicht anrechenbar sind für Grundleistungen bei Freianlagen die 
Kosten für 
1. das Gebäude sowie die in § 33 Absatz 3 genannten Kosten und 
2. den Unter- und Oberbau von Fußgängerbereichen ausgenommen 
die Kosten für die Oberflächenbefestigung. 

§39 Leistungsbild Freianlagen 
 
(1) Freianlagen sind planerisch gestaltete Freiflächen und Freiräume 
sowie entsprechend gestaltete Anlagen in Verbindung mit Bauwerken 
oder in Bauwerken und landschaftspflegerische Freianlagenplanun-
gen in Verbindung mit Objekten. 
(2) § 34 Absatz 1 gilt entsprechend. 
(3) Die Grundleistungen bei Freianlagen sind in neun Leistungspha-
sen unterteilt und werden wie folgt in Prozentsätzen der Honorare des 
§ 40 bewertet: 
1. für die Leistungsphase 1 (Grundlagenermittlung) mit 3 Prozent, 
2. für die Leistungsphase 2 (Vorplanung) mit 10 Prozent, 
3. für die Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung) mit 16 Prozent, 
4. für die Leistungsphase 4 (Genehmigungsplanung) mit 4 Prozent, 
5. für die Leistungsphase 5 (Ausführungsplanung) mit 25 Prozent, 
6. für die Leistungsphase 6 (Vorbereitung der Vergabe) mit 7 Prozent, 
7. für die Leistungsphase 7 (Mitwirkung bei der Vergabe) mit 3 Pro-
zent, 
8. für die Leistungsphase 8 (Objektüberwachung - Bauüberwachung 
und Dokumentation) mit 30 Prozent und 
9. für die Leistungsphase 9 (Objektbetreuung) mit 2 Prozent. 

§39 Leistungsbild Freianlagen 
 
(1) Freianlagen sind planerisch gestaltete Freiflächen und Freiräume 
sowie entsprechend gestaltete Anlagen in Verbindung mit Bauwerken 
oder in Bauwerken und landschaftspflegerische Freianlagenplanun-
gen in Verbindung mit Objekten. 
(2) § 34 Absatz 1 gilt entsprechend. 
(3) Die Grundleistungen bei Freianlagen sind in neun Leistungspha-
sen unterteilt und werden wie folgt in Prozentsätzen der Honorare des 
§ 40 bewertet: 
1. für die Leistungsphase 1 (Grundlagenermittlung) mit 3 Prozent, 
2. für die Leistungsphase 2 (Vorplanung) mit 10 Prozent, 
3. für die Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung) mit 16 Prozent, 
4. für die Leistungsphase 4 (Genehmigungsplanung) mit 4 Prozent, 
5. für die Leistungsphase 5 (Ausführungsplanung) mit 25 Prozent, 
6. für die Leistungsphase 6 (Vorbereitung der Vergabe) mit 7 Prozent, 
7. für die Leistungsphase 7 (Mitwirkung bei der Vergabe) mit 3 Pro-
zent, 
8. für die Leistungsphase 8 (Objektüberwachung - Bauüberwachung 
und Dokumentation) mit 30 Prozent und 
9. für die Leistungsphase 9 (Objektbetreuung) mit 2 Prozent. 
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(4) Anlage 11 Nummer 11.1 regelt die Grundleistungen jeder Leis-
tungsphase und enthält Beispiele für Besondere Leistungen. 
 

(4) Anlage 11 Nummer 11.1 regelt die Grundleistungen jeder Leis-
tungsphase und enthält Beispiele für Besondere Leistungen. 
 

§40 Honorare für Grundleistungen bei Freianlagen 
 
(1) Die Mindest- und Höchstsätze der Honorare für die in § 39 und 
der Anlage 11 Nummer 11.1 aufgeführten Grundleistungen für Freian-
lagen sind in der folgenden Honorartafel festgesetzt: 

(Honorartafel: Werteangaben) 

(2) Welchen Honorarzonen die Grundleistungen zugeordnet werden, 
richtet sich nach folgenden Bewertungsmerkmalen: 
1. Anforderungen an die Einbindung in die Umgebung, 
2. Anforderungen an Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und 
Landschaft, 
3. Anzahl der Funktionsbereiche, 
4. gestalterische Anforderungen, 
5. Ver- und Entsorgungseinrichtungen. 
(3) Sind für eine Freianlage Bewertungsmerkmale aus mehreren Ho-
norarzonen anwendbar und bestehen deswegen Zweifel, welcher Ho-
norarzone die Freianlage zugeordnet werden kann, so ist zunächst 
die Anzahl der Bewertungspunkte zu ermitteln. Zur Ermittlung der Be-
wertungspunkte werden die Bewertungsmerkmale wie folgt gewichtet: 
1. die Bewertungsmerkmale gemäß Absatz 2 Nummer 1, 2 und 4 mit 
je bis zu 8 Punkten, 
2. die Bewertungsmerkmale gemäß Absatz 2 Nummer 3 und 5 mit je 
bis zu 6 Punkten. 
(4) Die Freianlage ist anhand der nach Absatz 3 ermittelten Bewer-
tungspunkte einer der Honorarzonen zuzuordnen: 
1. Honorarzone I:    bis zu 8 Punkte, 
2. Honorarzone II:   9 bis 15 Punkte, 

§40 Honorare für Grundleistungen bei Freianlagen 
 
(1) Für die in § 39 und der Anlage 11 Nummer 11.1 aufgeführten 
Grundleistungen für Freianlagen sind in der folgenden Honorartafel 
Honorarspannen als Orientierungswerte enthalten: 

Honorartafel: Werte unverändert 

(2) Welchen Honorarzonen die Grundleistungen zugeordnet werden, 
richtet sich nach folgenden Bewertungsmerkmalen: 
1. Anforderungen an die Einbindung in die Umgebung, 
2. Anforderungen an Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und 
Landschaft, 
3. Anzahl der Funktionsbereiche, 
4. gestalterische Anforderungen, 
5. Ver- und Entsorgungseinrichtungen. 
(3) Sind für eine Freianlage Bewertungsmerkmale aus mehreren Ho-
norarzonen anwendbar und bestehen deswegen Zweifel, welcher Ho-
norarzone die Freianlage zugeordnet werden kann, so ist zunächst 
die Anzahl der Bewertungspunkte zu ermitteln. Zur Ermittlung der Be-
wertungspunkte werden die Bewertungsmerkmale wie folgt gewichtet: 
1. die Bewertungsmerkmale gemäß Absatz 2 Nummer 1, 2 und 4 mit 
je bis zu 8 Punkten, 
2. die Bewertungsmerkmale gemäß Absatz 2 Nummer 3 und 5 mit je 
bis zu 6 Punkten. 
(4) Die Freianlage ist anhand der nach Absatz 3 ermittelten Bewer-
tungspunkte einer der Honorarzonen zuzuordnen: 
1. Honorarzone I:    bis zu 8 Punkte, 
2. Honorarzone II:   9 bis 15 Punkte, 
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3. Honorarzone III: 16 bis 22 Punkte, 
4. Honorarzone IV: 23 bis 29 Punkte, 
5. Honorarzone V: 30 bis 36 Punkte. 
(5) Für die Zuordnung zu den Honorarzonen ist die Objektliste der 
Anlage 11 Nummer 11.2 zu berücksichtigen. 
(6) § 36 Absatz 1 ist für Freianlagen entsprechend anzuwenden. 
 

 

3. Honorarzone III: 16 bis 22 Punkte, 
4. Honorarzone IV: 23 bis 29 Punkte, 
5. Honorarzone V: 30 bis 36 Punkte. 
(5) Für die Zuordnung zu den Honorarzonen ist die Objektliste der 
Anlage 11 Nummer 11.2 zu berücksichtigen. 
(6) § 36 Absatz 1 ist für Freianlagen entsprechend anzuwenden. 
 

Abschnitt 3 Ingenieurbauwerke 
 
§41 Anwendungsbereich 
 
Ingenieurbauwerke umfassen: 
1. Bauwerke und Anlagen der Wasserversorgung, 
2. Bauwerke und Anlagen der Abwasserentsorgung, 
3. Bauwerke und Anlagen des Wasserbaus ausgenommen Freianla-
gen nach § 39 Absatz 1, 
4. Bauwerke und Anlagen für Ver- und Entsorgung mit Gasen, Fest-
stoffen und wassergefährdenden Flüssigkeiten, ausgenommen Anla-
gen der Technischen Ausrüstung nach § 53 Absatz 2, 
5. Bauwerke und Anlagen der Abfallentsorgung, 
6. konstruktive Ingenieurbauwerke für Verkehrsanlagen, 
7. sonstige Einzelbauwerke ausgenommen Gebäude und Freilei-
tungsmaste. 
 

Abschnitt 3 Ingenieurbauwerke 
 
§41 Anwendungsbereich 
 
Ingenieurbauwerke umfassen: 
1. Bauwerke und Anlagen der Wasserversorgung, 
2. Bauwerke und Anlagen der Abwasserentsorgung, 
3. Bauwerke und Anlagen des Wasserbaus ausgenommen Freianla-
gen nach § 39 Absatz 1, 
4. Bauwerke und Anlagen für Ver- und Entsorgung mit Gasen, Fest-
stoffen und wassergefährdenden Flüssigkeiten, ausgenommen Anla-
gen der Technischen Ausrüstung nach § 53 Absatz 2, 
5. Bauwerke und Anlagen der Abfallentsorgung, 
6. konstruktive Ingenieurbauwerke für Verkehrsanlagen, 
7. sonstige Einzelbauwerke ausgenommen Gebäude und Freilei-
tungsmaste. 
 

§42 Besondere Grundlagen des Honorars 
 
(1) Für Grundleistungen bei Ingenieurbauwerken sind die Kosten der 
Baukonstruktion anrechenbar. Die Kosten für die Anlagen der Ma-
schinentechnik, die der Zweckbestimmung des Ingenieurbauwerks 
dienen, sind anrechenbar, soweit der Auftragnehmer diese plant oder 

§42 Besondere Grundlagen des Honorars 
 
(1) Für Grundleistungen bei Ingenieurbauwerken sind die Kosten der 
Baukonstruktion anrechenbar. Die Kosten für die Anlagen der Ma-
schinentechnik, die der Zweckbestimmung des Ingenieurbauwerks 
dienen, sind anrechenbar, soweit der Auftragnehmer diese plant oder 
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deren Ausführung überwacht. 
(2) Für Grundleistungen bei Ingenieurbauwerken sind auch die Kos-
ten für Technische Anlagen, die der Auftragnehmer nicht fachlich 
plant oder deren Ausführung der Auftragnehmer nicht fachlich über-
wacht, 
1. vollständig anrechenbar bis zum Betrag von 25 Prozent der sonsti-
gen anrechenbaren Kosten und 
2. zur Hälfte anrechenbar mit dem Betrag, der 25 Prozent der sonsti-
gen anrechenbaren Kosten übersteigt. 
(3) Nicht anrechenbar sind, soweit der Auftragnehmer die Anlagen 
weder plant noch ihre Ausführung überwacht, die Kosten für 
1. das Herrichten des Grundstücks, 
2. die öffentliche und die nichtöffentliche Erschließung, die Außenan-
lagen, das Umlegen und Verlegen von Leitungen, 
3. verkehrsregelnde Maßnahmen während der Bauzeit, 
4. die Ausstattung und Nebenanlagen von Ingenieurbauwerken. 
 

deren Ausführung überwacht. 
(2) Für Grundleistungen bei Ingenieurbauwerken sind auch die Kos-
ten für Technische Anlagen, die der Auftragnehmer nicht fachlich 
plant oder deren Ausführung der Auftragnehmer nicht fachlich über-
wacht, 
1. vollständig anrechenbar bis zum Betrag von 25 Prozent der sonsti-
gen anrechenbaren Kosten und 
2. zur Hälfte anrechenbar mit dem Betrag, der 25 Prozent der sonsti-
gen anrechenbaren Kosten übersteigt. 
(3) Nicht anrechenbar sind, soweit der Auftragnehmer die Anlagen 
weder plant noch ihre Ausführung überwacht, die Kosten für 
1. das Herrichten des Grundstücks, 
2. die öffentliche und die nichtöffentliche Erschließung, die Außenan-
lagen, das Umlegen und Verlegen von Leitungen, 
3. verkehrsregelnde Maßnahmen während der Bauzeit, 
4. die Ausstattung und Nebenanlagen von Ingenieurbauwerken. 
 

§43 Leistungsbild Ingenieurbauwerke 
 
(1) § 34 Absatz 1 gilt entsprechend. Die Grundleistungen für Ingeni-
eurbauwerke sind in neun Leistungsphasen unterteilt und werden wie 
folgt in Prozentsätzen der Honorare des § 44 bewertet: 
1. für die Leistungsphase 1 (Grundlagenermittlung) mit 2 Prozent, 
2. für die Leistungsphase 2 (Vorplanung) mit 20 Prozent, 
3. für die Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung) mit 25 Prozent, 
4. für die Leistungsphase 4 (Genehmigungsplanung) mit 5 Prozent, 
5. für die Leistungsphase 5 (Ausführungsplanung) mit 15 Prozent, 
6. für die Leistungsphase 6 (Vorbereitung der Vergabe) mit 13 Pro-
zent, 
7. für die Leistungsphase 7 (Mitwirkung bei der Vergabe) mit 4 Pro-
zent, 
8. für die Leistungsphase 8 (Bauoberleitung) mit 15 Prozent, 

§43 Leistungsbild Ingenieurbauwerke 
 
(1) § 34 Absatz 1 gilt entsprechend. Die Grundleistungen für Ingeni-
eurbauwerke sind in neun Leistungsphasen unterteilt und werden wie 
folgt in Prozentsätzen der Honorare des § 44 bewertet: 
1. für die Leistungsphase 1 (Grundlagenermittlung) mit 2 Prozent, 
2. für die Leistungsphase 2 (Vorplanung) mit 20 Prozent, 
3. für die Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung) mit 25 Prozent, 
4. für die Leistungsphase 4 (Genehmigungsplanung) mit 5 Prozent, 
5. für die Leistungsphase 5 (Ausführungsplanung) mit 15 Prozent, 
6. für die Leistungsphase 6 (Vorbereitung der Vergabe) mit 13 Pro-
zent, 
7. für die Leistungsphase 7 (Mitwirkung bei der Vergabe) mit 4 Pro-
zent, 
8. für die Leistungsphase 8 (Bauoberleitung) mit 15 Prozent, 
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9. für die Leistungsphase 9 (Objektbetreuung) mit 1 Prozent. 
(2) Abweichend von Absatz 1 Nummer 2 wird die Leistungsphase 2 
bei Objekten nach § 41 Nummer 6 und 7, die eine Tragwerksplanung 
erfordern, mit 10 Prozent bewertet. 
(3) Die Vertragsparteien können abweichend von Absatz 1 schriftlich 
vereinbaren, dass 
1. die Leistungsphase 4 mit 5 bis 8 Prozent bewertet wird, wenn dafür 
ein eigenständiges Planfeststellungsverfahren erforderlich ist, 
2. die Leistungsphase 5 mit 15 bis 35 Prozent bewertet wird, wenn 
ein überdurchschnittlicher Aufwand an Ausführungszeichnungen er-
forderlich wird. 
(4) Anlage 12 Nummer 12.1 regelt die Grundleistungen jeder Leis-
tungsphase und enthält Beispiele für Besondere Leistungen. 
 

9. für die Leistungsphase 9 (Objektbetreuung) mit 1 Prozent. 
(2) Abweichend von Absatz 1 Nummer 2 wird die Leistungsphase 2 
bei Objekten nach § 41 Nummer 6 und 7, die eine Tragwerksplanung 
erfordern, mit 10 Prozent bewertet. 
(3) Die Vertragsparteien können abweichend von Absatz 1 in Text-
form vereinbaren, dass 
1. die Leistungsphase 4 mit 5 bis 8 Prozent bewertet wird, wenn dafür 
ein eigenständiges Planfeststellungsverfahren erforderlich ist, 
2. die Leistungsphase 5 mit 15 bis 35 Prozent bewertet wird, wenn 
ein überdurchschnittlicher Aufwand an Ausführungszeichnungen er-
forderlich wird. 
(4) Anlage 12 Nummer 12.1 regelt die Grundleistungen jeder Leis-
tungsphase und enthält Beispiele für Besondere Leistungen. 
 

§44 Honorare für Grundleistungen bei Ingenieurbauwerken 
 
(1) Die Mindest- und Höchstsätze der Honorare für die in § 43 und 
der Anlage 12 Nummer 12.1 aufgeführten Grundleistungen bei Inge-
nieurbauwerken sind in der folgenden Honorartafel für den Anwen-
dungsbereich des §41 festgesetzt: 

(Honorartafel: Werteangaben) 

(2) Welchen Honorarzonen die Grundleistungen zugeordnet werden, 
richtet sich nach folgenden Bewertungsmerkmalen: 
1. geologische und baugrundtechnische Gegebenheiten, 
2. technische Ausrüstung und Ausstattung, 
3. Einbindung in die Umgebung oder in das Objektumfeld, 
4. Umfang der Funktionsbereiche oder der konstruktiven oder techni-
schen Anforderungen, 
5. fachspezifische Bedingungen. 
(3) Sind für Ingenieurbauwerke Bewertungsmerkmale aus mehreren 

§44 Honorare für Grundleistungen bei Ingenieurbauwerken 
 
(1) Für die in § 43 und der Anlage 12 Nummer 12.1 aufgeführten 
Grundleistungen bei Ingenieurbauwerken sind in der folgenden Hono-
rartafel Honorarspannen als Orientierungswerte enthalten: 
 

Honorartafel: Werte unverändert 

(2) Welchen Honorarzonen die Grundleistungen zugeordnet werden, 
richtet sich nach folgenden Bewertungsmerkmalen: 
1. geologische und baugrundtechnische Gegebenheiten, 
2. technische Ausrüstung und Ausstattung, 
3. Einbindung in die Umgebung oder in das Objektumfeld, 
4. Umfang der Funktionsbereiche oder der konstruktiven oder techni-
schen Anforderungen, 
5. fachspezifische Bedingungen. 
(3) Sind für Ingenieurbauwerke Bewertungsmerkmale aus mehreren 
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Honorarzonen anwendbar und bestehen deswegen Zweifel, welcher 
Honorarzone das Objekt zugeordnet werden kann, so ist zunächst die 
Anzahl der Bewertungspunkte zu ermitteln. Zur Ermittlung der Bewer-
tungspunkte werden die Bewertungsmerkmale wie folgt gewichtet: 
1. die Bewertungsmerkmale gemäß Absatz 2 Nummer 1, 2 und 3 mit 
bis zu 5 Punkten, 
2. das Bewertungsmerkmal gemäß Absatz 2 Nummer 4 mit bis zu 10 
Punkten, 
3. das Bewertungsmerkmal gemäß Absatz 2 Nummer 5 mit bis zu 15 
Punkten. 
(4) Das Ingenieurbauwerk ist anhand der nach Absatz 3 ermittelten 
Bewertungspunkte einer der Honorarzonen zuzuordnen: 
1. Honorarzone I:   bis zu 10 Punkte, 
2. Honorarzone II: 11 bis 17 Punkte, 
3. Honorarzone III: 18 bis 25 Punkte, 
4. Honorarzone IV: 26 bis 33 Punkte, 
5. Honorarzone V: 34 bis 40 Punkte. 
(5) Für die Zuordnung zu den Honorarzonen ist die Objektliste der 
Anlage 12 Nummer 12.2 zu berücksichtigen. 
(6) Für Umbauten und Modernisierungen von Ingenieurbauwerken 
kann bei einem durchschnittlichen Schwierigkeitsgrad ein Zuschlag 
gemäß § 6 Absatz 2 Satz 3 bis 33 Prozent schriftlich vereinbart wer-
den. 
(7) Steht der Planungsaufwand für Ingenieurbauwerke mit großer 
Längenausdehnung, die unter gleichen baulichen Bedingungen er-
richtet werden, in einem Missverhältnis zum ermittelten Honorar, ist 
§ 7 Absatz 3 anzuwenden. 
 

 

 

Honorarzonen anwendbar und bestehen deswegen Zweifel, welcher 
Honorarzone das Objekt zugeordnet werden kann, so ist zunächst die 
Anzahl der Bewertungspunkte zu ermitteln. Zur Ermittlung der Bewer-
tungspunkte werden die Bewertungsmerkmale wie folgt gewichtet: 
1. die Bewertungsmerkmale gemäß Absatz 2 Nummer 1, 2 und 3 mit 
bis zu 5 Punkten, 
2. das Bewertungsmerkmal gemäß Absatz 2 Nummer 4 mit bis zu 10 
Punkten, 
3. das Bewertungsmerkmal gemäß Absatz 2 Nummer 5 mit bis zu 15 
Punkten. 
(4) Das Ingenieurbauwerk ist anhand der nach Absatz 3 ermittelten 
Bewertungspunkte einer der Honorarzonen zuzuordnen: 
1. Honorarzone I:   bis zu 10 Punkte, 
2. Honorarzone II: 11 bis 17 Punkte, 
3. Honorarzone III: 18 bis 25 Punkte, 
4. Honorarzone IV: 26 bis 33 Punkte, 
5. Honorarzone V: 34 bis 40 Punkte. 
(5) Für die Zuordnung zu den Honorarzonen ist die Objektliste der 
Anlage 12 Nummer 12.2 zu berücksichtigen. 
(6) Für Umbauten und Modernisierungen von Ingenieurbauwerken 
kann bei einem durchschnittlichen Schwierigkeitsgrad ein Zuschlag 
gemäß § 6 Absatz 2 Satz 3 bis 33 Prozent in Textform vereinbart wer-
den. 
(7) Steht der Planungsaufwand für Ingenieurbauwerke mit großer 
Längenausdehnung, die unter gleichen baulichen Bedingungen er-
richtet werden, in einem Missverhältnis zu dem nach den Grundsät-
zen der §§ 42 bis 44 ermittelten Honorar, kann dieses abweichend 
vereinbart werden. 
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Abschnitt 4 Verkehrsanlagen 
 

§45 Anwendungsbereich 
 

Verkehrsanlagen sind 
1. Anlagen des Straßenverkehrs ausgenommen selbstständige Rad-, 
Geh- und Wirtschaftswege und Freianlagen nach § 39 Absatz 1, 
2. Anlagen des Schienenverkehrs, 
3. Anlagen des Flugverkehrs. 
 

Abschnitt 4 Verkehrsanlagen 
 

§45 Anwendungsbereich 
 

Verkehrsanlagen sind 
1. Anlagen des Straßenverkehrs ausgenommen selbstständige Rad-, 
Geh- und Wirtschaftswege und Freianlagen nach § 39 Absatz 1, 
2. Anlagen des Schienenverkehrs, 
3. Anlagen des Flugverkehrs. 
 

§46 Besondere Grundlagen des Honorars 
 
(1) Für Grundleistungen bei Verkehrsanlagen sind die Kosten der 
Baukonstruktion anrechenbar. Soweit der Auftragnehmer die Ausstat-
tung von Anlagen des Straßen-, Schienen- und Flugverkehrs ein-
schließlich der darin enthaltenen Entwässerungsanlagen, die der 
Zweckbestimmung der Verkehrsanlagen dienen, plant oder deren 
Ausführung überwacht, sind die dadurch entstehenden Kosten anre-
chenbar. 
(2) Für Grundleistungen bei Verkehrsanlagen sind auch die Kosten 
für Technische Anlagen, die der Auftragnehmer nicht fachlich plant o-
der deren Ausführung der Auftragnehmer nicht fachlich überwacht, 
1. vollständig anrechenbar bis zu einem Betrag von 25 Prozent der 
sonstigen anrechenbaren Kosten und 
2. zur Hälfte anrechenbar mit dem Betrag, der 25 Prozent der sonsti-
gen anrechenbaren Kosten übersteigt. 
(3) Nicht anrechenbar sind, soweit der Auftragnehmer die Anlagen 
weder plant noch ihre Ausführung überwacht, die Kosten für 
1. das Herrichten des Grundstücks, 
2. die öffentliche und die nichtöffentliche Erschließung, die Außenan-
lagen, das Umlegen und Verlegen von Leitungen, 
3. die Nebenanlagen von Anlagen des Straßen-, Schienen- und Flug-
verkehrs, 

§46 Besondere Grundlagen des Honorars 
 
(1) Für Grundleistungen bei Verkehrsanlagen sind die Kosten der 
Baukonstruktion anrechenbar. Soweit der Auftragnehmer die Ausstat-
tung von Anlagen des Straßen-, Schienen- und Flugverkehrs ein-
schließlich der darin enthaltenen Entwässerungsanlagen, die der 
Zweckbestimmung der Verkehrsanlagen dienen, plant oder deren 
Ausführung überwacht, sind die dadurch entstehenden Kosten anre-
chenbar. 
(2) Für Grundleistungen bei Verkehrsanlagen sind auch die Kosten 
für Technische Anlagen, die der Auftragnehmer nicht fachlich plant o-
der deren Ausführung der Auftragnehmer nicht fachlich überwacht, 
1. vollständig anrechenbar bis zu einem Betrag von 25 Prozent der 
sonstigen anrechenbaren Kosten und 
2. zur Hälfte anrechenbar mit dem Betrag, der 25 Prozent der sonsti-
gen anrechenbaren Kosten übersteigt. 
(3) Nicht anrechenbar sind, soweit der Auftragnehmer die Anlagen 
weder plant noch ihre Ausführung überwacht, die Kosten für 
1. das Herrichten des Grundstücks, 
2. die öffentliche und die nichtöffentliche Erschließung, die Außenan-
lagen, das Umlegen und Verlegen von Leitungen, 
3. die Nebenanlagen von Anlagen des Straßen-, Schienen- und Flug-
verkehrs, 
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4. verkehrsregelnde Maßnahmen während der Bauzeit. 
(4) Für Grundleistungen der Leistungsphasen 1 bis 7 und 9 bei Ver-
kehrsanlagen sind 
1. die Kosten für Erdarbeiten einschließlich Felsarbeiten anrechenbar 
bis zu einem Betrag von 40 Prozent der sonstigen anrechenbaren 
Kosten nach Absatz 1 und 
2. 10 Prozent der Kosten für Ingenieurbauwerke anrechenbar, wenn 
dem Auftragnehmer für diese Ingenieurbauwerke nicht gleichzeitig 
Grundleistungen nach § 43 übertragen werden. 
(5) Die nach den Absätzen 1 bis 4 ermittelten Kosten sind für Grund-
leistungen des § 47 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 bis 7 und 9 
1. bei Straßen, die mehrere durchgehende Fahrspuren mit einer ge-
meinsamen Entwurfsachse und einer gemeinsamen Entwurfsgradi-
ente haben, wie folgt anteilig anrechenbar: 
a) bei dreistreifigen Straßen zu 85 Prozent, 
b) bei vierstreifigen Straßen zu 70 Prozent und 
c) bei mehr als vierstreifigen Straßen zu 60 Prozent, 
2. bei Gleis- und Bahnsteiganlagen, die zwei Gleise mit einem ge-
meinsamen Planum haben, zu 90 Prozent anrechenbar. Das Honorar 
für Gleis- und Bahnsteiganlagen mit mehr als zwei Gleisen oder 
Bahnsteigen kann frei vereinbart werden. 

4. verkehrsregelnde Maßnahmen während der Bauzeit. 
(4) Für Grundleistungen der Leistungsphasen 1 bis 7 und 9 bei Ver-
kehrsanlagen sind 
1. die Kosten für Erdarbeiten einschließlich Felsarbeiten anrechenbar 
bis zu einem Betrag von 40 Prozent der sonstigen anrechenbaren 
Kosten nach Absatz 1 und 
2. 10 Prozent der Kosten für Ingenieurbauwerke anrechenbar, wenn 
dem Auftragnehmer für diese Ingenieurbauwerke nicht gleichzeitig 
Grundleistungen nach § 43 übertragen werden. 
(5) Die nach den Absätzen 1 bis 4 ermittelten Kosten sind für Grund-
leistungen des § 47 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 bis 7 und 9 
1. bei Straßen, die mehrere durchgehende Fahrspuren mit einer ge-
meinsamen Entwurfsachse und einer gemeinsamen Entwurfsgradi-
ente haben, wie folgt anteilig anrechenbar: 
a) bei dreistreifigen Straßen zu 85 Prozent, 
b) bei vierstreifigen Straßen zu 70 Prozent und 
c) bei mehr als vierstreifigen Straßen zu 60 Prozent, 
2. bei Gleis- und Bahnsteiganlagen, die zwei Gleise mit einem ge-
meinsamen Planum haben, zu 90 Prozent anrechenbar. Das Honorar 
für Gleis- und Bahnsteiganlagen mit mehr als zwei Gleisen oder 
Bahnsteigen kann abweichend von den Grundsätzen der §§ 46 bis 48 
vereinbart werden. 
 

§47 Leistungsbild Verkehrsanlagen 
 
(1) § 34 Absatz 1 gilt entsprechend. Die Grundleistungen für Ver-
kehrsanlagen sind in neun Leistungsphasen unterteilt und werden wie 
folgt in Prozentsätzen der Honorare des § 48 bewertet: 
1. für die Leistungsphase 1 (Grundlagenermittlung) mit 2 Prozent, 
2. für die Leistungsphase 2 (Vorplanung) mit 20 Prozent, 
3. für die Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung) mit 25 Prozent, 
4. für die Leistungsphase 4 (Genehmigungsplanung) mit 8 Prozent, 

§47 Leistungsbild Verkehrsanlagen 
 
(1) § 34 Absatz 1 gilt entsprechend. Die Grundleistungen für Ver-
kehrsanlagen sind in neun Leistungsphasen unterteilt und werden wie 
folgt in Prozentsätzen der Honorare des § 48 bewertet: 
1. für die Leistungsphase 1 (Grundlagenermittlung) mit 2 Prozent, 
2. für die Leistungsphase 2 (Vorplanung) mit 20 Prozent, 
3. für die Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung) mit 25 Prozent, 
4. für die Leistungsphase 4 (Genehmigungsplanung) mit 8 Prozent, 
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5. für die Leistungsphase 5 (Ausführungsplanung) mit 15 Prozent, 
6. für die Leistungsphase 6 (Vorbereitung der Vergabe) mit 10 Pro-
zent, 
7. für die Leistungsphase 7 (Mitwirkung bei der Vergabe) mit 4 Pro-
zent, 
8. für die Leistungsphase 8 (Bauoberleitung) mit 15 Prozent, 
9. für die Leistungsphase 9 (Objektbetreuung) mit 1 Prozent. 
(2) Anlage 13 Nummer 13.1 regelt die Grundleistungen jeder Leis-
tungsphase und enthält Beispiele für Besondere Leistungen. 
 

5. für die Leistungsphase 5 (Ausführungsplanung) mit 15 Prozent, 
6. für die Leistungsphase 6 (Vorbereitung der Vergabe) mit 10 Pro-
zent, 
7. für die Leistungsphase 7 (Mitwirkung bei der Vergabe) mit 4 Pro-
zent, 
8. für die Leistungsphase 8 (Bauoberleitung) mit 15 Prozent, 
9. für die Leistungsphase 9 (Objektbetreuung) mit 1 Prozent. 
(2) Anlage 13 Nummer 13.1 regelt die Grundleistungen jeder Leis-
tungsphase und enthält Beispiele für Besondere Leistungen. 

§48 Honorare für Grundleistungen bei Verkehrsanlagen 
 
(1) Die Mindest- und Höchstsätze der Honorare für die in § 47 und 
der Anlage 13 Nummer 13.1 aufgeführten Grundleistungen bei Ver-
kehrsanlagen sind in der folgenden Honorartafel für den Anwen-
dungsbereich des § 45 festgesetzt: 

(Honorartafel: Werteangaben) 

(2) Welchen Honorarzonen die Grundleistungen zugeordnet werden, 
richtet sich nach folgenden Bewertungsmerkmalen: 
1. geologische und baugrundtechnische Gegebenheiten, 
2. technische Ausrüstung und Ausstattung, 
3. Einbindung in die Umgebung oder das Objektumfeld, 
4. Umfang der Funktionsbereiche oder der konstruktiven oder techni-
schen Anforderungen, 
5. fachspezifische Bedingungen. 
(3) Sind für Verkehrsanlagen Bewertungsmerkmale aus mehreren 
Honorarzonen anwendbar und bestehen deswegen Zweifel, welcher 
Honorarzone das Objekt zugeordnet werden kann, so ist zunächst die 
Anzahl der Bewertungspunkte zu ermitteln. Zur Ermittlung der Bewer-
tungspunkte werden die Bewertungsmerkmale wie folgt gewichtet: 

§48 Honorare für Grundleistungen bei Verkehrsanlagen 
 
(1) Für die in § 47 und der Anlage 13 Nummer 13.1 aufgeführten 
Grundleistungen bei Verkehrsanlagen sind in der folgenden Honorar-
tafel Honorarspannen als Orientierungswerte enthalten: 
 
 
Honorartafel: Werte unverändert 

(2) Welchen Honorarzonen die Grundleistungen zugeordnet werden, 
richtet sich nach folgenden Bewertungsmerkmalen: 
1. geologische und baugrundtechnische Gegebenheiten, 
2. technische Ausrüstung und Ausstattung, 
3. Einbindung in die Umgebung oder das Objektumfeld, 
4. Umfang der Funktionsbereiche oder der konstruktiven oder techni-
schen Anforderungen, 
5. fachspezifische Bedingungen. 
(3) Sind für Verkehrsanlagen Bewertungsmerkmale aus mehreren 
Honorarzonen anwendbar und bestehen deswegen Zweifel, welcher 
Honorarzone das Objekt zugeordnet werden kann, so ist zunächst die 
Anzahl der Bewertungspunkte zu ermitteln. Zur Ermittlung der Bewer-
tungspunkte werden die Bewertungsmerkmale wie folgt gewichtet: 
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1. die Bewertungsmerkmale gemäß Absatz 2 Nummer 1, 2 mit bis zu 
5 Punkten, 
2. das Bewertungsmerkmal gemäß Absatz 2 Nummer 3 mit bis zu 15 
Punkten, 
3. das Bewertungsmerkmal gemäß Absatz 2 Nummer 4 mit bis zu 10 
Punkten, 
4. das Bewertungsmerkmal gemäß Absatz 2 Nummer 5 mit bis zu 5 
Punkten, 
(4) Die Verkehrsanlage ist anhand der nach Absatz 3 ermittelten Be-
wertungspunkte einer der Honorarzonen zuzuordnen: 
1. Honorarzone I:   bis zu 10 Punkte, 
2. Honorarzone II: 11 bis 17 Punkte, 
3. Honorarzone III: 18 bis 25 Punkte, 
4. Honorarzone IV: 26 bis 33 Punkte, 
5. Honorarzone V: 34 bis 40 Punkte. 
(5) Für die Zuordnung zu den Honorarzonen ist die Objektliste der 
Anlage 13 Nummer 13.2 zu berücksichtigen. 
(6) Für Umbauten und Modernisierungen von Verkehrsanlagen kann 
bei einem durchschnittlichen Schwierigkeitsgrad ein Zuschlag gemäß 
§ 6 Absatz 2 Satz 3 bis 33 Prozent schriftlich vereinbart werden. 

 

1. die Bewertungsmerkmale gemäß Absatz 2 Nummer 1, 2 mit bis zu 
5 Punkten, 
2. das Bewertungsmerkmal gemäß Absatz 2 Nummer 3 mit bis zu 15 
Punkten, 
3. das Bewertungsmerkmal gemäß Absatz 2 Nummer 4 mit bis zu 10 
Punkten, 
4. das Bewertungsmerkmal gemäß Absatz 2 Nummer 5 mit bis zu 5 
Punkten, 
(4) Die Verkehrsanlage ist anhand der nach Absatz 3 ermittelten Be-
wertungspunkte einer der Honorarzonen zuzuordnen: 
1. Honorarzone I:   bis zu 10 Punkte, 
2. Honorarzone II: 11 bis 17 Punkte, 
3. Honorarzone III: 18 bis 25 Punkte, 
4. Honorarzone IV: 26 bis 33 Punkte, 
5. Honorarzone V: 34 bis 40 Punkte. 
(5) Für die Zuordnung zu den Honorarzonen ist die Objektliste der 
Anlage 13 Nummer 13.2 zu berücksichtigen. 
(6) Für Umbauten und Modernisierungen von Verkehrsanlagen kann 
bei einem durchschnittlichen Schwierigkeitsgrad ein Zuschlag gemäß 
§ 6 Absatz 2 Satz 3 bis 33 Prozent in Textform vereinbart werden. 

 
Teil 4 Fachplanung 

 

Abschnitt 1 Tragwerksplanung 
 
§49 Anwendungsbereich 
 
(1) Leistungen der Tragwerksplanung sind die statische Fachplanung 
für die Objektplanung Gebäude und Ingenieurbauwerke. 

Teil 4 Fachplanung 

 

Abschnitt 1 Tragwerksplanung 
 
§49 Anwendungsbereich 
 
(1) Leistungen der Tragwerksplanung sind die statische Fachplanung 
für die Objektplanung Gebäude und Ingenieurbauwerke. 
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(2) Das Tragwerk bezeichnet das statische Gesamtsystem der mitei-
nander verbundenen, lastabtragenden Konstruktionen, die für die 
Standsicherheit von Gebäuden, Ingenieurbauwerken und Traggerüs-
ten bei Ingenieurbauwerken maßgeblich sind. 
 

(2) Das Tragwerk bezeichnet das statische Gesamtsystem der mitei-
nander verbundenen, lastabtragenden Konstruktionen, die für die 
Standsicherheit von Gebäuden, Ingenieurbauwerken und Traggerüs-
ten bei Ingenieurbauwerken maßgeblich sind. 
 

§50 Besondere Grundlagen des Honorars 
 
(1) Bei Gebäuden und zugehörigen baulichen Anlagen sind 55 Pro-
zent der Baukonstruktionskosten und 10 Prozent der Kosten der 
Technischen Anlagen anrechenbar. 
(2) Die Vertragsparteien können bei Gebäuden mit einem hohen An-
teil an Kosten der Gründung und der Tragkonstruktionen schriftlich 
vereinbaren, dass die anrechenbaren Kosten abweichend von Absatz 
1 nach Absatz 3 ermittelt werden. 
(3) Bei Ingenieurbauwerken sind 90 Prozent der Baukonstruktions-
kosten und 15 Prozent der Kosten der Technischen Anlagen anre-
chenbar. 
(4) Für Traggerüste bei Ingenieurbauwerken sind die Herstellkosten 
einschließlich der zugehörigen Kosten für Baustelleneinrichtungen 
anrechenbar. Bei mehrfach verwendeten Bauteilen ist der Neuwert 
anrechenbar. 
(5) Die Vertragsparteien können vereinbaren, dass Kosten von Arbei-
ten, die nicht in den Absätzen 1 bis 3 erfasst sind, ganz oder teilweise 
anrechenbar sind, wenn der Auftragnehmer wegen dieser Arbeiten 
Mehrleistungen für das Tragwerk nach § 51 erbringt. 
 

§50 Besondere Grundlagen des Honorars 
 
(1) Bei Gebäuden und zugehörigen baulichen Anlagen sind 55 Pro-
zent der Baukonstruktionskosten und 10 Prozent der Kosten der 
Technischen Anlagen anrechenbar. 
(2) Die Vertragsparteien können bei Gebäuden mit einem hohen An-
teil an Kosten der Gründung und der Tragkonstruktionen in Textform 
vereinbaren, dass die anrechenbaren Kosten abweichend von Absatz 
1 nach Absatz 3 ermittelt werden. 
(3) Bei Ingenieurbauwerken sind 90 Prozent der Baukonstruktions-
kosten und 15 Prozent der Kosten der Technischen Anlagen anre-
chenbar. 
(4) Für Traggerüste bei Ingenieurbauwerken sind die Herstellkosten 
einschließlich der zugehörigen Kosten für Baustelleneinrichtungen 
anrechenbar. Bei mehrfach verwendeten Bauteilen ist der Neuwert 
anrechenbar. 
(5) Die Vertragsparteien können vereinbaren, dass Kosten von Arbei-
ten, die nicht in den Absätzen 1 bis 3 erfasst sind, ganz oder teilweise 
anrechenbar sind, wenn der Auftragnehmer wegen dieser Arbeiten 
Mehrleistungen für das Tragwerk nach § 51 erbringt. 
 

§51 Leistungsbild Tragwerksplanung 
 
(1) Die Grundleistungen der Tragwerksplanung sind für Gebäude und 
zugehörige bauliche Anlagen sowie für Ingenieurbauwerke nach § 41 
Nummer 1 bis 5 in den Leistungsphasen 1 bis 6 sowie für Ingenieur-
bauwerke nach § 41 Nummer 6 und 7 in den Leistungsphasen 2 bis 6 

§51 Leistungsbild Tragwerksplanung 
 
(1) Die Grundleistungen der Tragwerksplanung sind für Gebäude und 
zugehörige bauliche Anlagen sowie für Ingenieurbauwerke nach § 41 
Nummer 1 bis 5 in den Leistungsphasen 1 bis 6 sowie für Ingenieur-
bauwerke nach § 41 Nummer 6 und 7 in den Leistungsphasen 2 bis 6 
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zusammengefasst und werden wie folgt in Prozentsätzen der Hono-
rare des § 52 bewertet: 
1. für die Leistungsphase 1 (Grundlagenermittlung) mit 3 Prozent, 
2. für die Leistungsphase 2 (Vorplanung) mit 10 Prozent, 
3. für die Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung) mit 15 Prozent, 
4. für die Leistungsphase 4 (Genehmigungsplanung) mit 30 Prozent, 
5. für die Leistungsphase 5 (Ausführungsplanung) mit 40 Prozent, 
6. für die Leistungsphase 6 (Vorbereitung der Vergabe) mit 2 Prozent. 
(2) Die Leistungsphase 5 ist abweichend von Absatz 1 mit 30 Prozent 
der Honorare des § 52 zu bewerten 
1. im Stahlbetonbau, sofern keine Schalpläne in Auftrag gegeben 
werden, 
2. im Holzbau mit unterdurchschnittlichem Schwierigkeitsgrad. 
(3) Die Leistungsphase 5 ist abweichend von Absatz 1 mit 20 Prozent 
der Honorare des § 52 zu bewerten, sofern nur Schalpläne in Auftrag 
gegeben werden. 
(4) Bei sehr enger Bewehrung kann die Bewertung der Leistungs-
phase 5 um bis zu 4 Prozent erhöht werden. 
(5) Anlage 14 Nummer 14.1 regelt die Grundleistungen jeder Leis-
tungsphase und enthält Beispiele für Besondere Leistungen. Für In-
genieurbauwerke nach § 41 Nummer 6 und 7 sind die Grundleistun-
gen der Tragwerksplanung zur Leistungsphase 1 im Leistungsbild der 
Ingenieurbauwerke gemäß § 43 enthalten. 
 

zusammengefasst und werden wie folgt in Prozentsätzen der Hono-
rare des § 52 bewertet: 
1. für die Leistungsphase 1 (Grundlagenermittlung) mit 3 Prozent, 
2. für die Leistungsphase 2 (Vorplanung) mit 10 Prozent, 
3. für die Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung) mit 15 Prozent, 
4. für die Leistungsphase 4 (Genehmigungsplanung) mit 30 Prozent, 
5. für die Leistungsphase 5 (Ausführungsplanung) mit 40 Prozent, 
6. für die Leistungsphase 6 (Vorbereitung der Vergabe) mit 2 Prozent. 
(2) Die Leistungsphase 5 ist abweichend von Absatz 1 mit 30 Prozent 
der Honorare des § 52 zu bewerten 
1. im Stahlbetonbau, sofern keine Schalpläne in Auftrag gegeben 
werden, 
2. im Holzbau mit unterdurchschnittlichem Schwierigkeitsgrad. 
(3) Die Leistungsphase 5 ist abweichend von Absatz 1 mit 20 Prozent 
der Honorare des § 52 zu bewerten, sofern nur Schalpläne in Auftrag 
gegeben werden. 
(4) Bei sehr enger Bewehrung kann die Bewertung der Leistungs-
phase 5 um bis zu 4 Prozent erhöht werden. 
(5) Anlage 14 Nummer 14.1 regelt die Grundleistungen jeder Leis-
tungsphase und enthält Beispiele für Besondere Leistungen. Für In-
genieurbauwerke nach § 41 Nummer 6 und 7 sind die Grundleistun-
gen der Tragwerksplanung zur Leistungsphase 1 im Leistungsbild der 
Ingenieurbauwerke gemäß § 43 enthalten. 
 

§52 Honorare für Grundleistungen bei Tragwerksplanungen 
 
(1) Die Mindest- und Höchstsätze der Honorare für die in § 51 und 
der Anlage 14 Nummer 14.1 aufgeführten Grundleistungen der Trag-
werksplanungen sind in der folgenden Honorartafel festgesetzt: 

(Honorartafel: Werteangaben) 

§52 Honorare für Grundleistungen bei Tragwerksplanungen 
 
(1) Für die in § 51 und der Anlage 14 Nummer 14.1 aufgeführten 
Grundleistungen der Tragwerksplanungen sind in der folgenden Ho-
norartafel Honorarspannen als Orientierungswerte enthalten: 

Honorartafel: Werte unverändert 
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(2) Die Honorarzone wird nach dem statisch-konstruktiven Schwierig-
keitsgrad anhand der in Anlage 14 Nummer 14.2 dargestellten Be-
wertungsmerkmale ermittelt. 
(3) Sind für ein Tragwerk Bewertungsmerkmale aus mehreren Hono-
rarzonen anwendbar und bestehen deswegen Zweifel, welcher Hono-
rarzone das Tragwerk zugeordnet werden kann, so ist für die Zuord-
nung die Mehrzahl der in den jeweiligen Honorarzonen nach Absatz 2 
aufgeführten Bewertungsmerkmale und ihre Bedeutung im Einzelfall 
maßgebend. 
(4) Für Umbauten und Modernisierungen kann bei einem durch-
schnittlichen Schwierigkeitsgrad ein Zuschlag gemäß § 6 Absatz 2 
Satz 3 bis 50 Prozent schriftlich vereinbart werden. 
(5) Steht der Planungsaufwand für Tragwerke bei Ingenieurbauwer-
ken mit großer Längenausdehnung, die unter gleichen baulichen Be-
dingungen errichtet werden, in einem Missverhältnis zum ermittelten 
Honorar, ist § 7 Absatz 3 anzuwenden. 
 

(2) Die Honorarzone wird nach dem statisch-konstruktiven Schwierig-
keitsgrad anhand der in Anlage 14 Nummer 14.2 dargestellten Be-
wertungsmerkmale ermittelt. 
(3) Sind für ein Tragwerk Bewertungsmerkmale aus mehreren Hono-
rarzonen anwendbar und bestehen deswegen Zweifel, welcher Hono-
rarzone das Tragwerk zugeordnet werden kann, so ist für die Zuord-
nung die Mehrzahl der in den jeweiligen Honorarzonen nach Absatz 2 
aufgeführten Bewertungsmerkmale und ihre Bedeutung im Einzelfall 
maßgebend. 
(4) Für Umbauten und Modernisierungen kann bei einem durch-
schnittlichen Schwierigkeitsgrad ein Zuschlag gemäß § 6 Absatz 2 
Satz 3 bis 50 Prozent in Textform vereinbart werden. 
(5) Steht der Planungsaufwand für Tragwerke bei Ingenieurbauwer-
ken mit großer Längenausdehnung, die unter gleichen baulichen Be-
dingungen errichtet werden, in einem Missverhältnis zu dem nach 
den Grundsätzen der §§ 50 bis 52 ermittelten Honorar, kann dieses 
abweichend vereinbart werden. 
 

Abschnitt 2 Technische Ausrüstung 
 
§53 Anwendungsbereich 
 
(1) Die Leistungen der Technischen Ausrüstung umfassen die Fach-
planungen für Objekte. 
(2) Zur Technischen Ausrüstung gehören folgende Anlagengruppen: 
1. Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, 
2. Wärmeversorgungsanlagen, 
3. Lufttechnische Anlagen, 
4. Starkstromanlagen, 
5. Fernmelde- und informationstechnische Anlagen, 
6. Förderanlagen, 

Abschnitt 2 Technische Ausrüstung 
 
§53 Anwendungsbereich 
 
(1) Die Leistungen der Technischen Ausrüstung umfassen die Fach-
planungen für Objekte. 
(2) Zur Technischen Ausrüstung gehören folgende Anlagengruppen: 
1. Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, 
2. Wärmeversorgungsanlagen, 
3. Lufttechnische Anlagen, 
4. Starkstromanlagen, 
5. Fernmelde- und informationstechnische Anlagen, 
6. Förderanlagen, 



Synopse HOAI 2013-2020-RefE_AHO_20200810 

7. nutzungsspezifische Anlagen und verfahrenstechnische Anlagen, 
8. Gebäudeautomation und Automation von Ingenieurbauwerken. 
 

7. nutzungsspezifische Anlagen und verfahrenstechnische Anlagen, 
8. Gebäudeautomation und Automation von Ingenieurbauwerken. 

§54 Besondere Grundlagen des Honorars 
 
(1) Das Honorar für Grundleistungen bei der Technischen Ausrüstung 
richtet sich für das jeweilige Objekt im Sinne des § 2 Absatz 1 Satz 1 
nach der Summe der anrechenbaren Kosten der Anlagen jeder Anla-
gengruppe. Dies gilt für nutzungsspezifische Anlagen nur, wenn die 
Anlagen funktional gleichartig sind. Anrechenbar sind auch sonstige 
Maßnahmen für Technische Anlagen. 
(2) Umfasst ein Auftrag für unterschiedliche Objekte im Sinne des § 2 
Absatz 1 Satz1mehrereAnlagen,die unter funktionalen und techni-
schen Kriterien eine Einheit bilden, werden die anrechenbaren Kosten 
der Anlagen jeder Anlagengruppe zusammengefasst. Dies gilt für nut-
zungsspezifische Anlagen nur, wenn diese Anlagen funktional gleich-
artig sind. § 11 Absatz 1 ist nicht anzuwenden. 
(3) Umfasst ein Auftrag im Wesentlichen gleiche Anlagen, die unter 
weitgehend vergleichbaren Bedingungen für im Wesentlichen gleiche 
Objekte geplant werden, ist die Rechtsfolge des § 11 Absatz 3 anzu-
wenden. Umfasst ein Auftrag im Wesentlichen gleiche Anlagen, die 
bereits Gegenstand eines anderen Vertrags zwischen den Vertrags-
parteien waren, ist die Rechtsfolge des § 11 Absatz 4 anzuwenden. 
(4) Nicht anrechenbar sind die Kosten für die nichtöffentliche Erschlie-
ßung und die Technischen Anlagen in Außenanlagen, soweit der Auf-
tragnehmer diese nicht plant oder ihre Ausführung nicht überwacht. 
(5) Werden Teile der Technischen Ausrüstung in Baukonstruktionen 
ausgeführt, so können die Vertragsparteien schriftlich vereinbaren, 
dass die Kosten hierfür ganz oder teilweise zu den anrechenbaren 
Kosten gehören. Satz 1 ist entsprechend für Bauteile der Kosten-

§54 Besondere Grundlagen des Honorars 
 
(1) Das Honorar für Grundleistungen bei der Technischen Ausrüstung 
richtet sich für das jeweilige Objekt im Sinne des § 2 Absatz 1 Satz 1 
nach der Summe der anrechenbaren Kosten der Anlagen jeder Anla-
gengruppe. Dies gilt für nutzungsspezifische Anlagen nur, wenn die 
Anlagen funktional gleichartig sind. Anrechenbar sind auch sonstige 
Maßnahmen für Technische Anlagen. 
(2) Umfasst ein Auftrag für unterschiedliche Objekte im Sinne des § 2 
Absatz 1 Satz1mehrereAnlagen,die unter funktionalen und techni-
schen Kriterien eine Einheit bilden, werden die anrechenbaren Kosten 
der Anlagen jeder Anlagengruppe zusammengefasst. Dies gilt für nut-
zungsspezifische Anlagen nur, wenn diese Anlagen funktional gleich-
artig sind. § 11 Absatz 1 ist nicht anzuwenden. 
(3) Umfasst ein Auftrag im Wesentlichen gleiche Anlagen, die unter 
weitgehend vergleichbaren Bedingungen für im Wesentlichen gleiche 
Objekte geplant werden, ist die Rechtsfolge des § 11 Absatz 3 anzu-
wenden. Umfasst ein Auftrag im Wesentlichen gleiche Anlagen, die 
bereits Gegenstand eines anderen Vertrags zwischen den Vertrags-
parteien waren, ist die Rechtsfolge des § 11 Absatz 4 anzuwenden. 
(4) Nicht anrechenbar sind die Kosten für die nichtöffentliche Erschlie-
ßung und die Technischen Anlagen in Außenanlagen, soweit der Auf-
tragnehmer diese nicht plant oder ihre Ausführung nicht überwacht. 
(5) Werden Teile der Technischen Ausrüstung in Baukonstruktionen 
ausgeführt, so können die Vertragsparteien in Textform vereinbaren, 
dass die Kosten hierfür ganz oder teilweise zu den anrechenbaren 
Kosten gehören. Satz 1 ist entsprechend für Bauteile der Kosten-
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gruppe Baukonstruktionen anzuwenden, deren Abmessung oder Kon-
struktion durch die Leistung der Technischen Ausrüstung wesentlich 
beeinflusst wird. 
 

gruppe Baukonstruktionen anzuwenden, deren Abmessung oder Kon-
struktion durch die Leistung der Technischen Ausrüstung wesentlich 
beeinflusst wird. 
 

§55 Leistungsbild Technische Ausrüstung 
 
(1) Das Leistungsbild Technische Ausrüstung umfasst Grundleistun-
gen für Neuanlagen, Wiederaufbauten, Erweiterungsbauten, Umbau-
ten, Modernisierungen, Instandhaltungen und Instandsetzungen. Die 
Grundleistungen bei der Technischen Ausrüstung sind in neun Leis-
tungsphasen zusammengefasst und werden wie folgt in Prozentsät-
zen der Honorare des § 56 bewertet: 
1. für die Leistungsphase 1 (Grundlagenermittlung) mit 2 Prozent, 
2. für die Leistungsphase 2 (Vorplanung) mit 9 Prozent, 
3. für die Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung) mit 17 Prozent, 
4. für die Leistungsphase 4 (Genehmigungsplanung) mit 2 Prozent, 
5. für die Leistungsphase 5 (Ausführungsplanung) mit 22 Prozent, 
6. für die Leistungsphase 6 (Vorbereitung der Vergabe) mit 7 Prozent, 
7. für die Leistungsphase 7 (Mitwirkung bei der Vergabe) mit 5 Pro-
zent, 
8. für die Leistungsphase 8 (Objektüberwachung - Bauüberwachung) 
mit 35 Prozent, 
9. für die Leistungsphase 9 (Objektbetreuung) mit 1 Prozent. 
(2) Die Leistungsphase 5 ist abweichend von Absatz 1 Satz 2 mit ei-
nem Abschlag von jeweils 4 Prozent zu bewerten, sofern das Anferti-
gen von Schlitz- und Durchbruchsplänen oder das Prüfen der Mon-
tage- und Werkstattpläne der ausführenden Firmen nicht in Auftrag 
gegeben wird. 
(3) Anlage 15 Nummer 15.1 regelt die Grundleistungen jeder Leis-
tungsphase und enthält Beispiele für Besondere Leistungen. 
 
 

§55 Leistungsbild Technische Ausrüstung 
 
(1) Das Leistungsbild Technische Ausrüstung umfasst Grundleistun-
gen für Neuanlagen, Wiederaufbauten, Erweiterungsbauten, Umbau-
ten, Modernisierungen, Instandhaltungen und Instandsetzungen. Die 
Grundleistungen bei der Technischen Ausrüstung sind in neun Leis-
tungsphasen zusammengefasst und werden wie folgt in Prozentsät-
zen der Honorare des § 56 bewertet: 
1. für die Leistungsphase 1 (Grundlagenermittlung) mit 2 Prozent, 
2. für die Leistungsphase 2 (Vorplanung) mit 9 Prozent, 
3. für die Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung) mit 17 Prozent, 
4. für die Leistungsphase 4 (Genehmigungsplanung) mit 2 Prozent, 
5. für die Leistungsphase 5 (Ausführungsplanung) mit 22 Prozent, 
6. für die Leistungsphase 6 (Vorbereitung der Vergabe) mit 7 Prozent, 
7. für die Leistungsphase 7 (Mitwirkung bei der Vergabe) mit 5 Pro-
zent, 
8. für die Leistungsphase 8 (Objektüberwachung - Bauüberwachung) 
mit 35 Prozent, 
9. für die Leistungsphase 9 (Objektbetreuung) mit 1 Prozent. 
(2) Die Leistungsphase 5 ist abweichend von Absatz 1 Satz 2 mit ei-
nem Abschlag von jeweils 4 Prozent zu bewerten, sofern das Anferti-
gen von Schlitz- und Durchbruchsplänen oder das Prüfen der Mon-
tage- und Werkstattpläne der ausführenden Firmen nicht in Auftrag 
gegeben wird. 
(3) Anlage 15 Nummer 15.1 regelt die Grundleistungen jeder Leis-
tungsphase und enthält Beispiele für Besondere Leistungen. 
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§56 Honorare für Grundleistungen der Technischen Ausrüstung 
 

(1) Die Mindest- und Höchstsätze der Honorare für die in § 55 und 
der Anlage 15.1 aufgeführten Grundleistungen bei einzelnen Anlagen 
sind in der folgenden Honorartafel festgesetzt: 

(Honorartafel: Werteangaben) 

(2) Welchen Honorarzonen die Grundleistungen zugeordnet werden, 
richtet sich nach folgenden Bewertungsmerkmalen: 
1. Anzahl der Funktionsbereiche, 
2. Integrationsansprüche, 
3. technische Ausgestaltung, 
4. Anforderungen an die Technik, 
5. konstruktive Anforderungen. 
(3) Für die Zuordnung zu den Honorarzonen ist die Objektliste der 
Anlage 15 Nummer 15.2 zu berücksichtigen. 
(4) Werden Anlagen einer Gruppe verschiedenen Honorarzonen zu-
geordnet, so ergibt sich das Honorar nach Absatz 1 aus der Summe 
der Einzelhonorare. Ein Einzelhonorar wird dabei für alle Anlagen er-
mittelt, die einer Honorarzone zugeordnet werden. Für die Ermittlung 
des Einzelhonorars ist zunächst das Honorar für die Anlagen jeder 
Honorarzone zu berechnen, das sich ergeben würde, wenn die ge-
samten anrechenbaren Kosten der Anlagengruppe nur der Honorar-
zone zugeordnet würden, für die das Einzelhonorar berechnet wird. 
Das Einzelhonorar ist dann nach dem Verhältnis der Summe der an-
rechenbaren Kosten der Anlagen einer Honorarzone zu den gesam-
ten anrechenbaren Kosten der Anlagengruppe zu ermitteln. 
(5) Für Umbauten und Modernisierungen kann bei einem durch-
schnittlichen Schwierigkeitsgrad ein Zuschlag gemäß § 6 Absatz 2 
Satz 3 bis 50 Prozent schriftlich vereinbart werden. 
(6) Steht der Planungsaufwand für die Technische Ausrüstung von In-
genieurbauwerken mit großer Längenausdehnung, die unter gleichen 

§56 Honorare für Grundleistungen der Technischen Ausrüstung 
 

(1) Für die in § 55 und der Anlage 15 Nummer 15.1 aufgeführten 
Grundleistungen bei einzelnen Anlagen sind in der folgenden Hono-
rartafel Honorarspannen als Orientierungswerte enthalten: 

Honorartafel: Werte unverändert 

(2) Welchen Honorarzonen die Grundleistungen zugeordnet werden, 
richtet sich nach folgenden Bewertungsmerkmalen: 
1. Anzahl der Funktionsbereiche, 
2. Integrationsansprüche, 
3. technische Ausgestaltung, 
4. Anforderungen an die Technik, 
5. konstruktive Anforderungen. 
(3) Für die Zuordnung zu den Honorarzonen ist die Objektliste der 
Anlage 15 Nummer 15.2 zu berücksichtigen. 
(4) Werden Anlagen einer Gruppe verschiedenen Honorarzonen zu-
geordnet, so ergibt sich das Honorar nach Absatz 1 aus der Summe 
der Einzelhonorare. Ein Einzelhonorar wird dabei für alle Anlagen er-
mittelt, die einer Honorarzone zugeordnet werden. Für die Ermittlung 
des Einzelhonorars ist zunächst das Honorar für die Anlagen jeder 
Honorarzone zu berechnen, das sich ergeben würde, wenn die ge-
samten anrechenbaren Kosten der Anlagengruppe nur der Honorar-
zone zugeordnet würden, für die das Einzelhonorar berechnet wird. 
Das Einzelhonorar ist dann nach dem Verhältnis der Summe der an-
rechenbaren Kosten der Anlagen einer Honorarzone zu den gesam-
ten anrechenbaren Kosten der Anlagengruppe zu ermitteln. 
(5) Für Umbauten und Modernisierungen kann bei einem durch-
schnittlichen Schwierigkeitsgrad ein Zuschlag gemäß § 6 Absatz 2 
Satz 3 bis 50 Prozent in Textform vereinbart werden. 
(6) Steht der Planungsaufwand für die Technische Ausrüstung von In-
genieurbauwerken mit großer Längenausdehnung, die unter gleichen 
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baulichen Bedingungen errichtet werden, in einem Missverhältnis 
zum ermittelten Honorar, ist § 7 Absatz 3 anzuwenden. 

 

 

baulichen Bedingungen errichtet werden, in einem Missverhältnis zu 
dem nach den Grundsätzen der §§ 54 bis 56 ermittelten Honorar, 
kann dieses abweichend vereinbart werden. 

Teil 5 
Übergangs- und Schlussvorschriften 

§57 Übergangsvorschrift 
Diese Verordnung ist nicht auf Grundleistungen anzuwenden, die vor 
ihrem Inkrafttreten vertraglich vereinbart wurden; insoweit bleiben die 
bisherigen Vorschriften anwendbar. 

§58 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. Gleich-
zeitig tritt die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure vom 11. 
August 2009 (BGBl. I S. 2732) außer Kraft.  

 

Teil 5 
Schlussvorschriften 

 
 
 
 
 
§57 Inkrafttreten; Anwendungsbestimmung 
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2021 in Kraft und ist auf diejeni-
gen Vertragsverhältnisse anzuwenden, die nach ihrem Inkrafttreten 
begründet worden sind. 
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Anlage 1 
(zu §3 Absatz 1) 

 
Beratungsleistungen 

 

1.1 Umweltverträglichkeitsstudie 
 
1.1.1  Leistungsbild Umweltverträglichkeitsstudie 
 
(1) Die Grundleistungen bei Umweltverträglichkeitsstudien können in 
vier Leistungsphasen unterteilt und wie folgt in Prozentsätzen der Ho-
norare in Nummer 1.1.2 bewertet werden. Die Bewertung der Leis-
tungsphasen der Honorare erfolgt 
1. für die Leistungsphase 1 (Klären der Aufgabenstellung und Ermit-
teln des Leistungsumfangs) mit 3 Prozent, 
2. für die Leistungsphase 2 (Grundlagenermittlung) mit 37 Prozent, 
3. für die Leistungsphase 3 (Vorläufige Fassung) mit 50 Prozent, 
4. für die Leistungsphase 4 (Abgestimmte Fassung) mit 10 Prozent. 
(2) Das Leistungsbild kann sich wie folgt zusammensetzen: 
Leistungsphase 1: Klären der Aufgabenstellung und Ermitteln des 
Leistungsumfangs 
- Zusammenstellen und Prüfen der vom Auftraggeber zur Verfügung 
gestellten untersuchungsrelevanten Unterlagen, 
- Ortsbesichtigungen, 
- Abgrenzen der Untersuchungsräume, 
- Ermitteln der Untersuchungsinhalte, 
- Konkretisieren weiteren Bedarfs an Daten und Unterlagen, 
- Beraten zum Leistungsumfang für ergänzende Untersuchungen und 
Fachleistungen, 
- Aufstellen eines verbindlichen Arbeitsplans unter Berücksichtigung 
der sonstigen Fachbeiträge.  

Anlage 1 
 

Weitere Fachplanungs- und Beratungsleistungen 
 

 
1.1 Umweltverträglichkeitsstudie 
 
1.1.1  Leistungsbild Umweltverträglichkeitsstudie 
 
(1) Die Grundleistungen bei Umweltverträglichkeitsstudien sind in vier 
Leistungsphasen unterteilt und werden wie folgt in Prozentsätzen der 
Honorare in Nummer 1.1.2 bewertet: 
1. für die Leistungsphase 1 (Klären der Aufgabenstellung und Ermit-
teln des Leistungsumfangs) mit 3 Prozent, 
2. für die Leistungsphase 2 (Grundlagenermittlung) mit 37 Prozent, 
3. für die Leistungsphase 3 (Vorläufige Fassung) mit 50 Prozent, 
4. für die Leistungsphase 4 (Abgestimmte Fassung) mit 10 Prozent. 
 
(2) Das Leistungsbild setzt sich wie folgt zusammen: 
Leistungsphase 1: Klären der Aufgabenstellung und Ermitteln des 
Leistungsumfangs 
- Zusammenstellen und Prüfen der vom Auftraggeber zur Verfügung 
gestellten untersuchungsrelevanten Unterlagen, 
- Ortsbesichtigungen, 
- Abgrenzen der Untersuchungsräume, 
- Ermitteln der Untersuchungsinhalte, 
- Konkretisieren weiteren Bedarfs an Daten und Unterlagen, 
- Beraten zum Leistungsumfang für ergänzende Untersuchungen und 
Fachleistungen, 
- Aufstellen eines verbindlichen Arbeitsplans unter Berücksichtigung 
der sonstigen Fachbeiträge.  
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Leistungsphase 2: Grundlagenermittlung 
- Ermitteln und Beschreiben der untersuchungsrelevanten Sachver-
halte auf Grund vorhandener Unterlagen, 
- Beschreiben der Umwelt einschließlich des rechtlichen Schutzsta-
tus, der fachplanerischen Vorgaben und Ziele sowie der für die Be-
wertung relevanten Funktionselemente für jedes Schutzgut ein-
schließlich der Wechselwirkungen, 
- Beschreiben der vorhandenen Beeinträchtigungen der Umwelt, 
- Bewerten der Funktionselemente und der Leistungsfähigkeit der ein-
zelnen Schutzgüter hinsichtlich ihrer Bedeutung und Empfindlichkeit, 
- Raumwiderstandsanalyse, soweit nach Art des Vorhabens erforder-
lich, einschließlich des Ermittelns konfliktarmer Bereiche, 
- Darstellen von Entwicklungstendenzen des Untersuchungsraums für 
den Prognose-Null-Fall, 
- Überprüfen der Abgrenzung des Untersuchungsraums und der Un-
tersuchungsinhalte, 
- Zusammenfassendes Darstellen der Erfassung und Bewertung als 
Grundlage für die Erörterung mit dem Auftraggeber. 
Leistungsphase 3: Vorläufige Fassung 
- Ermitteln und Beschreiben der Umweltauswirkungen und Erstellen 
der vorläufigen Fassung, 
- Mitwirken bei der Entwicklung und der Auswahl vertieft zu untersu-
chender planerischer Lösungen, 
- Mitwirken bei der Optimierung von bis zu drei planerischen Lösun-
gen (Hauptvarianten) zur Vermeidung von Beeinträchtigungen, 
- Ermitteln, Beschreiben und Bewerten der unmittelbaren und mittel-
baren Auswirkungen von bis zu drei planerischen Lösungen (Haupt-
varianten) auf die Schutzgüter im Sinne des Gesetzes über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94) ein-
schließlich der Wechselwirkungen, 
- Einarbeiten der Ergebnisse vorhandener Untersuchungen zum Ge-
biets- und Artenschutz sowie zum Boden- und Wasserschutz, 

Leistungsphase 2: Grundlagenermittlung 
- Ermitteln und Beschreiben der untersuchungsrelevanten Sachver-
halte auf Grund vorhandener Unterlagen, 
- Beschreiben der Umwelt einschließlich des rechtlichen Schutzsta-
tus, der fachplanerischen Vorgaben und Ziele sowie der für die Be-
wertung relevanten Funktionselemente für jedes Schutzgut ein-
schließlich der Wechselwirkungen, 
- Beschreiben der vorhandenen Beeinträchtigungen der Umwelt, 
- Bewerten der Funktionselemente und der Leistungsfähigkeit der ein-
zelnen Schutzgüter hinsichtlich ihrer Bedeutung und Empfindlichkeit, 
- Raumwiderstandsanalyse, soweit nach Art des Vorhabens erforder-
lich, einschließlich des Ermittelns konfliktarmer Bereiche, 
- Darstellen von Entwicklungstendenzen des Untersuchungsraums für 
den Prognose-Null-Fall, 
- Überprüfen der Abgrenzung des Untersuchungsraums und der Un-
tersuchungsinhalte, 
- Zusammenfassendes Darstellen der Erfassung und Bewertung als 
Grundlage für die Erörterung mit dem Auftraggeber. 
Leistungsphase 3: Vorläufige Fassung 
- Ermitteln und Beschreiben der Umweltauswirkungen und Erstellen 
der vorläufigen Fassung, 
- Mitwirken bei der Entwicklung und der Auswahl vertieft zu untersu-
chender planerischer Lösungen, 
- Mitwirken bei der Optimierung von bis zu drei planerischen Lösun-
gen (Hauptvarianten) zur Vermeidung von Beeinträchtigungen, 
- Ermitteln, Beschreiben und Bewerten der unmittelbaren und mittel-
baren Auswirkungen von bis zu drei planerischen Lösungen (Haupt-
varianten) auf die Schutzgüter im Sinne des Gesetzes über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94) ein-
schließlich der Wechselwirkungen, 
- Einarbeiten der Ergebnisse vorhandener Untersuchungen zum Ge-
biets- und Artenschutz sowie zum Boden- und Wasserschutz, 
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- Vergleichendes Darstellen und Bewerten der Auswirkungen von bis 
zu drei planerischen Lösungen, 
- Zusammenfassendes vergleichendes Bewerten des Projekts mit 
dem Prognose-Null-Fall, 
- Erstellen von Hinweisen auf Maßnahmen zur Vermeidung und Ver-
minderung von Beeinträchtigungen sowie zur Ausgleichbarkeit der 
unvermeidbaren Beeinträchtigungen, 
- Erstellen von Hinweisen auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstel-
lung der Angaben, 
- Zusammenführen und Darstellen der Ergebnisse als vorläufige Fas-
sung in Text und Karten einschließlich des Herausarbeitens der 
grundsätzlichen Lösung der wesentlichen Teile der Aufgabe, 
- Abstimmen der Vorläufigen Fassung mit dem Auftraggeber.  
Leistungsphase 4: Abgestimmte Fassung 
Darstellen der mit dem Auftraggeber abgestimmten Fassung der Um-
weltverträglichkeitsstudie in Text und Karte einschließlich einer Zu-
sammenfassung. 
(3) Im Leistungsbild Umweltverträglichkeitsstudie können insbeson-
dere die Besonderen Leistungen der Anlage 9 Anwendung finden. 
 

1.1.2 Honorare für Grundleistungen bei Umweltverträglichkeits-
studien 
 
(1) Die Mindest- und Höchstsätze der Honorare für die in Nummer 
1.1.1 aufgeführten Grundleistungen bei Umweltverträglichkeitsstudien 
können anhand der folgenden Honorartafel bestimmt werden: 

(Honorartafel: Werteangaben) 

(2) Das Honorar für die Erstellung von Umweltverträglichkeitsstudien 
kann nach der Gesamtfläche des Untersuchungsraums in Hektar und 

- Vergleichendes Darstellen und Bewerten der Auswirkungen von bis 
zu drei planerischen Lösungen, 
- Zusammenfassendes vergleichendes Bewerten des Projekts mit 
dem Prognose-Null-Fall, 
- Erstellen von Hinweisen auf Maßnahmen zur Vermeidung und Ver-
minderung von Beeinträchtigungen sowie zur Ausgleichbarkeit der 
unvermeidbaren Beeinträchtigungen, 
- Erstellen von Hinweisen auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstel-
lung der Angaben, 
- Zusammenführen und Darstellen der Ergebnisse als vorläufige Fas-
sung in Text und Karten einschließlich des Herausarbeitens der 
grundsätzlichen Lösung der wesentlichen Teile der Aufgabe, 
- Abstimmen der Vorläufigen Fassung mit dem Auftraggeber.  
Leistungsphase 4: Abgestimmte Fassung 
Darstellen der mit dem Auftraggeber abgestimmten Fassung der Um-
weltverträglichkeitsstudie in Text und Karte einschließlich einer Zu-
sammenfassung. 
(3) Im Leistungsbild Umweltverträglichkeitsstudie können insbeson-
dere die Besonderen Leistungen der Anlage 9 Anwendung finden. 
 

1.1.2 Honorare für Grundleistungen bei Umweltverträglichkeits-
studien 
 
(1) Für die in Nummer 1.1.1 aufgeführten Grundleistungen bei Um-
weltverträglichkeitsstudien sind in der folgenden Honorartafel Hono-
rarspannen als Orientierungswerte enthalten: 

Honorartafel: Werte unverändert 

(2) Das Honorar für die Erstellung von Umweltverträglichkeitsstudien 
berechnet sich nach der Gesamtfläche des Untersuchungsraums in 
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nach der Honorarzone berechnet werden. 
(3) Umweltverträglichkeitsstudien können folgenden Honorarzonen 
zugeordnet werden: 
1. Honorarzone I (geringe Anforderungen), 
2. Honorarzone II (durchschnittliche Anforderungen), 
3. Honorarzone III (hohe Anforderungen). 
(4) Die Zuordnung zu den Honorarzonen kann anhand folgender Be-
wertungsmerkmale für zu erwartende nachteilige Auswirkungen auf 
die Umwelt ermittelt werden: 
1. Bedeutung des Untersuchungsraums für die Schutzgüter im Sinne 
des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG), 
2. Ausstattung des Untersuchungsraums mit Schutzgebieten, 
3. Landschaftsbild und -struktur, 
4. Nutzungsansprüche, 
5. Empfindlichkeit des Untersuchungsraums gegenüber Umweltbelas-
tungen und -beeinträchtigungen, 
6. Intensität und Komplexität potenzieller nachteiliger Wirkfaktoren auf 
die Umwelt. 
(5) Sind für eine Umweltverträglichkeitsstudie Bewertungsmerkmale 
aus mehreren Honorarzonen anwendbar und bestehen deswegen 
Zweifel, welcher Honorarzone die Umweltverträglichkeitsstudie zuge-
ordnet werden kann, kann die Anzahl der Bewertungspunkte nach 
Absatz 4 ermittelt werden; die Umweltverträglichkeitsstudie kann 
nach der Summe der Bewertungspunkte folgenden Honorarzonen zu-
geordnet werden: 
1. Honorarzone I: Umweltverträglichkeitsstudien mit bis zu 16 Punk-
ten, 
2. Honorarzone II: Umweltverträglichkeitsstudien mit 17 bis 30 Punk-
ten, 
3. Honorarzone III: Umweltverträglichkeitsstudien mit 31 bis 42 Punk-
ten. 

Hektar und nach der Honorarzone. 
(3) Umweltverträglichkeitsstudien sind folgenden Honorarzonen zuzu-
ordnen: 
1. Honorarzone I (geringe Anforderungen), 
2. Honorarzone II (durchschnittliche Anforderungen), 
3. Honorarzone III (hohe Anforderungen). 
(4) Die Zuordnung zu den Honorarzonen ist anhand folgender Bewer-
tungsmerkmale für zu erwartende nachteilige Auswirkungen auf die 
Umwelt zu ermitteln: 
1. Bedeutung des Untersuchungsraums für die Schutzgüter im Sinne 
des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG), 
2. Ausstattung des Untersuchungsraums mit Schutzgebieten, 
3. Landschaftsbild und -struktur, 
4. Nutzungsansprüche, 
5. Empfindlichkeit des Untersuchungsraums gegenüber Umweltbelas-
tungen und -beeinträchtigungen, 
6. Intensität und Komplexität potenzieller nachteiliger Wirkfaktoren auf 
die Umwelt. 
(5) Sind für eine Umweltverträglichkeitsstudie Bewertungsmerkmale 
aus mehreren Honorarzonen anwendbar und bestehen deswegen 
Zweifel, welcher Honorarzone die Umweltverträglichkeitsstudie zuge-
ordnet werden kann, ist die Anzahl der Bewertungspunkte nach Ab-
satz 4 zu ermitteln; die Umweltverträglichkeitsstudie ist nach der 
Summe der Bewertungspunkte folgenden Honorarzonen zuzuordnen: 
 
1. Honorarzone I: Umweltverträglichkeitsstudien mit bis zu 16 Punk-
ten 
2. Honorarzone II: Umweltverträglichkeitsstudien mit 17 bis 30 Punk-
ten 
3. Honorarzone III: Umweltverträglichkeitsstudien mit 31 bis 42 Punk-
ten.. 
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(6) Bei der Zuordnung einer Umweltverträglichkeitsstudie zu den Ho-
norarzonen können nach dem Schwierigkeitsgrad der Anforderungen 
die Bewertungsmerkmale wie folgt gewichtet werden: 
1. die Bewertungsmerkmale gemäß Absatz 4 Nummer 1 bis 4 mit je 
bis zu 6 Punkten und 
2. die Bewertungsmerkmale gemäß Absatz 4 Nummer 5 und 6 mit je 
bis zu 9 Punkten. 
(7) Wird die Größe des Untersuchungsraums während der Leistungs-
erbringung geändert, so kann das Honorar für die Leistungsphasen, 
die bis zur Änderung noch nicht erbracht sind, nach der geänderten 
Größe des Untersuchungsraums berechnet werden. 

 

(6) Bei der Zuordnung einer Umweltverträglichkeitsstudie zu den Ho-
norarzonen werden nach dem Schwierigkeitsgrad der Anforderungen 
die Bewertungsmerkmale wie folgt gewichtet: 
1. die Bewertungsmerkmale gemäß Absatz 4 Nummer 1 bis 4 mit je 
bis zu 6 Punkten und 
2. die Bewertungsmerkmale gemäß Absatz 4 Nummer 5 und 6 mit je 
bis zu 9 Punkten. 
(7) Wird die Größe des Untersuchungsraums während der Leistungs-
erbringung geändert, so ist das Honorar für die Leistungsphasen, die 
bis zur Änderung noch nicht erbracht sind, nach der geänderten 
Größe des Untersuchungsraums zu berechnen. 
 
 

1.2 Bauphysik 
 
1.2.1 Anwendungsbereich 
 
(1) Zu den Grundleistungen für Bauphysik können gehören: 
- Wärmeschutz und Energiebilanzierung, 
- Bauakustik (Schallschutz), 
- Raumakustik. 
(2) Wärmeschutz und Energiebilanzierung kann den Wärmeschutz 
von Gebäuden und Ingenieurbauwerken und die fachübergreifende 
Energiebilanzierung umfassen. 
(3) Die Bauakustik kann den Schallschutz von Objekten zur Errei-
chung eines regelgerechten Luft- und Trittschallschutzes und zur Be-
grenzung der von außen einwirkenden Geräusche sowie der Geräu-
sche von Anlagen der Technischen Ausrüstung umfassen. Dazu kann 
auch der Schutz der Umgebung vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
durch Lärm (Schallimmissionsschutz) gehören. 
(4) Die Raumakustik kann die Beratung zu Räumen mit besonderen 
raumakustischen Anforderungen umfassen. 

1.2 Bauphysik 
 
1.2.1 Anwendungsbereich 
 
(1) Zu den Grundleistungen für Bauphysik können gehören: 
- Wärmeschutz und Energiebilanzierung, 
- Bauakustik (Schallschutz), 
- Raumakustik. 
(2) Wärmeschutz und Energiebilanzierung umfassen den Wärme-
schutz von Gebäuden und Ingenieurbauwerken und die fachübergrei-
fende Energiebilanzierung. 
(3) Die Bauakustik umfasst den Schallschutz von Objekten zur Errei-
chung eines regelgerechten Luft- und Trittschallschutzes und zur Be-
grenzung der von außen einwirkenden Geräusche sowie der Geräu-
sche von Anlagen der Technischen Ausrüstung. Dazu gehört auch 
der Schutz der Umgebung vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
durch Lärm (Schallimmissionsschutz). 
(4) Die Raumakustik umfasst die Beratung zu Räumen mit besonde-
ren raumakustischen Anforderungen. 
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(5) Die Besonderen Grundlagen der Honorare werden gesondert in 
den Teilgebieten Wärmeschutz und Energiebilanzierung, Bauakustik, 
Raumakustik aufgeführt. 
 
1.2.2 Leistungsbild Bauphysik 
 
(1) Die Grundleistungen für Bauphysik können in sieben Leistungs-
phasen unterteilt und wie folgt in Prozentsätzen der Honorare in Num-
mer 1.2.3 bewertet werden: 
1. für die Leistungsphase 1 (Grundlagenermittlung) mit 3 Prozent, 
2. für die Leistungsphase 2 (Mitwirken bei der Vorplanung) mit 20 
Prozent, 
3. für die Leistungsphase 3 (Mitwirken bei der Entwurfsplanung) mit 
40 Prozent, 
4. für die Leistungsphase 4 (Mitwirken bei der Genehmigungspla-
nung) mit 6 Prozent, 
5. für die Leistungsphase 5 (Mitwirken bei der Ausführungsplanung) 
mit 27 Prozent, 
6. für die Leistungsphase 6 (Mitwirken bei der Vorbereitung der 
Vergabe) mit 2 Prozent, 
7. für die Leistungsphase 7 (Mitwirken bei der Vergabe) mit 2 Pro-
zent. 
(2) Das Leistungsbild kann sich wie folgt zusammensetzen: 

(Leistungsbild: Auflistung Grund- und Besondere Leistungen) 
 
1.2.3  Honorare für Grundleistungen für Wärmeschutz und Ener-
giebilanzierung 
 
(1) Das Honorar für die Grundleistungen nach Nummer 1.2.2 Absatz 
2 kann sich nach den anrechenbaren Kosten des Gebäudes gemäß 
§ 33 nach der Honorarzone nach § 35, der das Gebäude zuzuordnen 

(5) Die Besonderen Grundlagen der Honorare werden gesondert in 
den Teilgebieten Wärmeschutz und Energiebilanzierung, Bauakustik, 
Raumakustik aufgeführt. 
 
1.2.2 Leistungsbild Bauphysik 
 
(1) Die Grundleistungen für Bauphysik sind in sieben Leistungspha-
sen unterteilt und werden wie folgt in Prozentsätzen der Honorare in 
Nummer 1.2.3 bewertet: 
1. für die Leistungsphase 1 (Grundlagenermittlung) mit 3 Prozent, 
2. für die Leistungsphase 2 (Mitwirken bei der Vorplanung) mit 20 
Prozent, 
3. für die Leistungsphase 3 (Mitwirken bei der Entwurfsplanung) mit 
40 Prozent, 
4. für die Leistungsphase 4 (Mitwirken bei der Genehmigungspla-
nung) mit 6 Prozent, 
5. für die Leistungsphase 5 (Mitwirken bei der Ausführungsplanung) 
mit 27 Prozent, 
6. für die Leistungsphase 6 (Mitwirken bei der Vorbereitung der 
Vergabe) mit 2 Prozent, 
7. für die Leistungsphase 7 (Mitwirken bei der Vergabe) mit 2 Pro-
zent. 
(2) Das Leistungsbild setzt sich wie folgt zusammen:  

Leistungsbild: Zusammensetzung unverändert 
 
1.2.3  Honorare für Grundleistungen für Wärmeschutz und Ener-
giebilanzierung 
 
(1) Das Honorar für die Grundleistungen nach Nummer 1.2.2 Absatz 
2 richtet sich nach den anrechenbaren Kosten des Gebäudes gemäß 
§ 33 nach der Honorarzone nach § 35, der das Gebäude zuzuordnen 
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ist, und nach der Honorartafel in Absatz 2 richten. 
(2) Die Mindest- und Höchstsätze der Honorare für die in Nummer 
1.2.2 Absatz 2 aufgeführten Grundleistungen für Wärmeschutz und 
Energiebilanzierung können anhand der folgenden Honorartafel be-
stimmt werden: 
(Honorartafel: Werteangaben) 

(3) Für Umbauten und Modernisierungen kann bei einem durch-
schnittlichen Schwierigkeitsgrad ein Zuschlag bis 33 Prozent auf das 
Honorar schriftlich vereinbart werden. 
 
1.2.4 Honorare für Grundleistungen der Bauakustik 
 
(1) Die Kosten für Baukonstruktionen und Anlagen der Technischen 
Ausrüstung können zu den anrechenbaren Kosten gehören.  
Der Umfang der mitzuverarbeitenden Bausubstanz kann angemessen 
berücksichtigt werden. 
(2) Die Vertragsparteien können vereinbaren, dass die Kosten für be-
sondere Bauausführungen ganz oder teilweise zu den anrechenbaren 
Kosten gehören, wenn hierdurch dem Auftragnehmer ein erhöhter Ar-
beitsaufwand entsteht. 
(3) Die Mindest- und Höchstsätze der Honorare für die in Nummer 
1.2.2 Absatz 2 aufgeführten Grundleistungen der Bauakustik können 
anhand der folgenden Honorartafel bestimmt werden: 

(Honorartafel: Werteangaben) 

(4) Für Umbauten und Modernisierungen kann bei einem durch-
schnittlichen Schwierigkeitsgrad ein Zuschlag bis 33 Prozent auf das 
Honorar schriftlich vereinbart werden. 
(5) Die Leistungen der Bauakustik können den Honorarzonen anhand 
folgender Bewertungsmerkmale zugeordnet werden: 

ist, und nach der Honorartafel in Absatz 2. 
(2) Für die in Nummer 1.2.2 Absatz 2 aufgeführten Grundleistungen 
für Wärmeschutz und Energiebilanzierung sind in der folgenden Ho-
norartafel Honorarspannen als Orientierungswerte enthalten: 
 
Honorartafel: Werte unverändert 

(3) Für Umbauten und Modernisierungen kann bei einem durch-
schnittlichen Schwierigkeitsgrad ein Zuschlag gemäß § 6 Absatz 2 
Satz 3 bis 33 Prozent auf das Honorar in Textform vereinbart werden. 
 
1.2.4 Honorare für Grundleistungen der Bauakustik 
 
(1) Für Grundleistungen der Bauakustik sind die Kosten für Baukon-
struktionen und Anlagen der Technischen Ausrüstung anrechenbar. 
Der Umfang der mitzuverarbeitenden Bausubstanz kann angemessen 
berücksichtigt werden. 
(2) Die Vertragsparteien können vereinbaren, dass die Kosten für be-
sondere Bauausführungen ganz oder teilweise zu den anrechenbaren 
Kosten gehören, wenn hierdurch dem Auftragnehmer ein erhöhter Ar-
beitsaufwand entsteht. 
(3) Für die in Nummer 1.2.2 Absatz 2 aufgeführten Grundleistungen 
der Bauakustik sind in der folgenden Honorartafel Honorarspannen 
als Orientierungswerte enthalten: 

Honorartafel: Werte unverändert 

(4) Für Umbauten und Modernisierungen kann bei einem durch-
schnittlichen Schwierigkeitsgrad ein Zuschlag gemäß § 6 Absatz 2 
Satz 3 bis 33 Prozent auf das Honorar in Textform vereinbart werden. 
(5) Die Leistungen der Bauakustik werden den Honorarzonen anhand 
folgender Bewertungsmerkmale zugeordnet: 
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1. Art der Nutzung, 
2. Anforderungen des Immissionsschutzes, 
3. Anforderungen des Emissionsschutzes, 
4. Art der Hüllkonstruktion, Anzahl der Konstruktionstypen, 
5. Art und Intensität der Außenlärmbelastung, 
6. Art und Umfang der Technischen Ausrüstung. 
(6) § 52 Absatz 3 kann sinngemäß angewendet werden. 
(7) Objektliste für die Bauakustik 
Die nachstehend aufgeführten Innenräume können in der Regel den 
Honorarzonen wie folgt zugeordnet werden: 

(Objektliste: Auflistung) 

 
1.2.5 Honorare für Grundleistungen der Raumakustik 
 
(1) Das Honorar für jeden Innenraum, für den Grundleistungen zur 
Raumakustik erbracht werden, kann sich nach den anrechenbaren 
Kosten nach Absatz 2, nach der Honorarzone, der der Innenraum zu-
zuordnen ist, sowie nach der Honorartafel in Absatz 3 richten. 
(2) Die Kosten für Baukonstruktionen und Technische Ausrüstung so-
wie die Kosten für die Ausstattung (DIN 276 - 1: 2008-12, Kosten-
gruppe 610) des Innenraums können zu den anrechenbaren Kosten 
gehören. Die Kosten für die Baukonstruktionen und Technische Aus-
rüstung werden für die Anrechnung durch den Bruttorauminhalt des 
Gebäudes geteilt und mit dem Rauminhalt des Innenraums multipli-
ziert. Der Umfang der mitzuverarbeitenden Bausubstanz kann ange-
messen berücksichtigt werden. 
(3) Die Mindest- und Höchstsätze der Honorare für die in Nummer 
1.2.2 Absatz 2 aufgeführten Grundleistungen der Raumakustik kön-
nen anhand der folgenden Honorartafel bestimmt werden: 

1. Art der Nutzung, 
2. Anforderungen des Immissionsschutzes, 
3. Anforderungen des Emissionsschutzes, 
4. Art der Hüllkonstruktion, Anzahl der Konstruktionstypen, 
5. Art und Intensität der Außenlärmbelastung, 
6. Art und Umfang der Technischen Ausrüstung. 
(6) § 52 Absatz 3 ist sinngemäß anzuwenden. 
(7) Objektliste für die Bauakustik 
Die nachstehend aufgeführten Innenräume werden in der Regel den 
Honorarzonen wie folgt zugeordnet: 

Objektliste: Auflistung unverändert 

 
1.2.5 Honorare für Grundleistungen der Raumakustik 
 
(1) Das Honorar für jeden Innenraum, für den Grundleistungen zur 
Raumakustik erbracht werden, richtet sich nach den anrechenbaren 
Kosten nach Absatz 2, nach der Honorarzone, der der Innenraum zu-
zuordnen ist, sowie nach der Honorartafel in Absatz 3 richten. 
(2) Für Grundleistungen der Raumakustik sind die Kosten für Baukon-
struktionen und Technische Ausrüstung sowie die Kosten für die Aus-
stattung (DIN 276 – 1: 2008-12, Kostengruppe 610) des Innenraums 
anrechenbar. Die Kosten für die Baukonstruktionen und Technische 
Ausrüstung werden für die Anrechnung durch den Bruttorauminhalt 
des Gebäudes geteilt und mit dem Rauminhalt des Innenraums multi-
pliziert. Der Umfang der mitzuverarbeitenden Bausubstanz kann an-
gemessen berücksichtigt werden. 
(3) Für die in Nummer 1.2.2 Absatz 2 aufgeführten Grundleistungen 
der Raumakustik sind in der folgenden Honorartafel Honorarspannen 
als Orientierungswerte enthalten: 
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(Honorartafel: Werteangaben) 

(4) Für Umbauten und Modernisierungen kann bei einem durch-
schnittlichen Schwierigkeitsgrad ein Zuschlag bis 33 Prozent auf das 
Honorar vereinbart werden. 
(5) Innenräume können nach den in Absatz 6 genannten Bewertungs-
merkmalen folgenden Honorarzonen zugeordnet werden: 
1. Honorarzone I: Innenräume mit sehr geringen Anforderungen, 
2. Honorarzone II: Innenräume mit geringen Anforderungen, 
3. Honorarzone III: Innenräume mit durchschnittlichen Anforderungen, 
4. Honorarzone IV: Innenräume mit hohen Anforderungen, 
5. Honorarzone V: Innenräume mit sehr hohen Anforderungen. 
(6) Für die Zuordnung zu den Honorarzonen können folgende Bewer-
tungsmerkmale herangezogen werden: 
1. Anforderungen an die Einhaltung der Nachhallzeit, 
2. Einhalten eines bestimmten Frequenzganges der Nachhallzeit, 
3. Anforderungen an die räumliche und zeitliche Schallverteilung, 
4. akustische Nutzungsart des Innenraums, 
5. Veränderbarkeit der akustischen Eigenschaften des Innenraums. 
(7) Objektliste für die Raumakustik 
Die nachstehend aufgeführten Innenräume können in der Regel den 
Honorarzonen wie folgt zugeordnet werden: 

(Objektliste: Auflistung) 

(8) § 52 Absatz 3 kann sinngemäß angewendet werden. 
 

 
 
 

Honorartafel: Werte unverändert 

(4) Für Umbauten und Modernisierungen kann bei einem durch-
schnittlichen Schwierigkeitsgrad ein Zuschlag gemäß § 6 Absatz 2 
Satz 3 bis 33 Prozent auf das Honorar in Textform vereinbart werden. 
(5) Innenräume werden nach den in Absatz 6 genannten Bewertungs-
merkmalen folgenden Honorarzonen zugeordnet: 
1. Honorarzone I: Innenräume mit sehr geringen Anforderungen, 
2. Honorarzone II: Innenräume mit geringen Anforderungen, 
3. Honorarzone III: Innenräume mit durchschnittlichen Anforderungen, 
4. Honorarzone IV: Innenräume mit hohen Anforderungen, 
5. Honorarzone V: Innenräume mit sehr hohen Anforderungen. 
(6) Die Leistungen der Raumakustik werden den Honorarzonen an-
hand folgender Bewertungsmerkmale zugeordnet: 
1. Anforderungen an die Einhaltung der Nachhallzeit, 
2. Einhalten eines bestimmten Frequenzganges der Nachhallzeit, 
3. Anforderungen an die räumliche und zeitliche Schallverteilung, 
4. akustische Nutzungsart des Innenraums, 
5. Veränderbarkeit der akustischen Eigenschaften des Innenraums. 
(7) Objektliste für die Raumakustik 
Die nachstehend aufgeführten Innenräume werden in der Regel den 
Honorarzonen wie folgt zugeordnet: 

Objektliste: Auflistung unverändert 

(8) § 52 Absatz 3 kann sinngemäß angewendet werden. 
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1.3 Geotechnik 
 
1.3.1 Anwendungsbereich 
 
(1) Die Leistungen für Geotechnik können die Beschreibung und Be-
urteilung der Baugrund- und Grundwasserverhältnisse für Gebäude 
und Ingenieurbauwerke im Hinblick auf das Objekt und die Erarbei-
tung einer Gründungsempfehlung umfassen. Dazu gehört auch die 
Beschreibung der Wechselwirkung zwischen Baugrund und Bauwerk 
sowie die Wechselwirkung mit der Umgebung. 
(2) Die Leistungen können insbesondere das Festlegen von Bau-
grundkennwerten und von Kennwerten für rechnerische Nachweise 
zur Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit des Objektes, die Ab-
schätzung zum Schwankungsbereich des Grundwassers sowie die 
Einordnung des Baugrunds nach bautechnischen Klassifikations-
merkmalen umfassen. 
 
1.3.2 Besondere Grundlagen des Honorars 
 
(1) Das Honorar der Grundleistungen kann sich nach den anrechen-
baren Kosten der Tragwerksplanung nach § 50 Absatz 1 bis 3 für das 
gesamte Objekt aus Bauwerk und Baugrube richten. 
(2) Das Honorar für Ingenieurbauwerke mit großer Längenausdeh-
nung (Linienbauwerke) kann ergänzend frei vereinbart werden. 
 
 
 
1.3.3 Leistungsbild Geotechnik 
 
(1) Grundleistungen können die Beschreibung und Beurteilung der 
Baugrund- und Grundwasserverhältnisse sowie die daraus abzulei-
tenden Empfehlungen für die Gründung einschließlich der Angabe 

1.3 Geotechnik 
 
1.3.1 Anwendungsbereich 
 
(1) Die Leistungen für Geotechnik umfassen die Beschreibung und 
Beurteilung der Baugrund- und Grundwasserverhältnisse für Ge-
bäude und Ingenieurbauwerke im Hinblick auf das Objekt und die Er-
arbeitung einer Gründungsempfehlung. Dazu gehört auch die Be-
schreibung der Wechselwirkung zwischen Baugrund und Bauwerk so-
wie die Wechselwirkung mit der Umgebung. 
(2) Die Leistungen umfassen insbesondere das Festlegen von Bau-
grundkennwerten und von Kennwerten für rechnerische Nachweise 
zur Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit des Objektes, die Ab-
schätzung zum Schwankungsbereich des Grundwassers sowie die 
Einordnung des Baugrunds nach bautechnischen Klassifikations-
merkmalen. 
 
1.3.2 Besondere Grundlagen des Honorars 
 
(1) Das Honorar der Grundleistungen richtet sich nach den anrechen-
baren Kosten der Tragwerksplanung nach § 50 Absatz 1 bis 3 für das 
gesamte Objekt aus Bauwerk und Baugrube richten. 
(2) Das Honorar für Ingenieurbauwerke mit großer Längenausdeh-
nung (Linienbauwerke) kann ergänzend und abweichend von den 
Grundsätzen nach Nummer 1.3.2 bis Nummer 1.3.4 vereinbart wer-
den. 
 
1.3.3 Leistungsbild Geotechnik 
 
(1) Grundleistungen umfassen die Beschreibung und Beurteilung der 
Baugrund- und Grundwasserverhältnisse sowie die daraus abzulei-
tenden Empfehlungen für die Gründung einschließlich der Angabe 
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der Bemessungsgrößen für eine Flächen- oder Pfahlgründung, Hin-
weise zur Herstellung und Trockenhaltung der Baugrube und des 
Bauwerks, Angaben zur Auswirkung des Bauwerks auf die Umge-
bung und auf Nachbarbauwerke sowie Hinweise zur Bauausführung 
umfassen. Die Darstellung der Inhalte kann im Geotechnischen Be-
richt erfolgen. 
(2) Die Grundleistungen können in folgenden Teilleistungen zusam-
mengefasst und wie folgt in Prozentsätzen der Honorare der Nummer 
1.3.4 bewertet werden: 
1. für die Teilleistung a (Grundlagenermittlung und Erkundungskon-
zept) mit 15 Prozent, 
2. für die Teilleistung b (Beschreiben der Baugrund- und Grundwas-
serverhältnisse) mit 35 Prozent, 
3. für die Teilleistung c (Beurteilung der Baugrund- und Grundwasser-
verhältnisse, Empfehlungen, Hinweise, Angaben zur Bemessung der 
Gründung) mit 50 Prozent. 
(3) Das Leistungsbild kann sich wie folgt zusammensetzen: 

(Leistungsbild: Auflistung Grund- und Besondere Leistungen) 

 
1.3.4 Honorare Geotechnik 
 
(1) Honorare für die in Nummer 1.3.3 Absatz 3 aufgeführten Grund-
leistungen können nach der folgenden Honorartafel bestimmt werden: 
 
(Honorartafel: Werteangaben) 

(2) Die Honorarzone kann bei den geotechnischen Grundleistungen 
auf Grund folgender Bewertungsmerkmale ermittelt werden: 
1. Honorarzone I: Gründungen mit sehr geringem Schwierigkeitsgrad, 
insbesondere gering setzungsempfindliche Objekte mit einheitlicher 

der Bemessungsgrößen für eine Flächen- oder Pfahlgründung, Hin-
weise zur Herstellung und Trockenhaltung der Baugrube und des 
Bauwerks, Angaben zur Auswirkung des Bauwerks auf die Umge-
bung und auf Nachbarbauwerke sowie Hinweise zur Bauausführung. 
Die Darstellung der Inhalte erfolgt im Geotechnischen Bericht. 
 
(2) Die Grundleistungen werden in folgenden Teilleistungen zusam-
mengefasst und wie folgt in Prozentsätzen der Honorare der Nummer 
1.3.4 bewertet: 
1. für die Teilleistung a (Grundlagenermittlung und Erkundungskon-
zept) mit 15 Prozent, 
2. für die Teilleistung b (Beschreiben der Baugrund- und Grundwas-
serverhältnisse) mit 35 Prozent, 
3. für die Teilleistung c (Beurteilung der Baugrund- und Grundwasser-
verhältnisse, Empfehlungen, Hinweise, Angaben zur Bemessung der 
Gründung) mit 50 Prozent. 
(3) Das Leistungsbild setzt sich wie folgt zusammen: 

Leistungsbild: Zusammensetzung unverändert 
 
 
1.3.4 Honorare Geotechnik 
 
(1) Für die in Nummer 1.3.3 Absatz 3 aufgeführten Grundleistungen 
sind in der folgenden Honorartafel Honorarspannen als Orientierungs-
werte enthalten: 
Honorartafel: Werte unverändert 

(2) Die Honorarzone wird bei den geotechnischen Grundleistungen 
auf Grund folgender Bewertungsmerkmale ermittelt: 
1. Honorarzone I: Gründungen mit sehr geringem Schwierigkeitsgrad, 
insbesondere gering setzungsempfindliche Objekte mit einheitlicher 
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Gründungsart bei annähernd regelmäßigem Schichtenaufbau des Un-
tergrunds mit einheitlicher Tragfähigkeit und Setzungsfähigkeit inner-
halb der Baufläche; 
2. Honorarzone II: Gründungen mit geringem Schwierigkeitsgrad, ins-
besondere 
- setzungsempfindliche Objekte sowie gering setzungsempfindliche 
Objekte mit bereichsweise unterschiedlicher Gründungsart oder be-
reichsweise stark unterschiedlichen Lasten bei annähernd regelmäßi-
gem Schichtenaufbau des Untergrunds mit einheitlicher Tragfähigkeit 
und Setzungsfähigkeit innerhalb der Baufläche, 
- gering setzungsempfindliche Objekte mit einheitlicher Gründungsart 
bei unregelmäßigem Schichtenaufbau des Untergrunds mit unter-
schiedlicher Tragfähigkeit und Setzungsfähigkeit innerhalb der Bau-
fläche; 
3. Honorarzone III: Gründungen mit durchschnittlichem Schwierig-
keitsgrad, insbesondere 
- stark setzungsempfindliche Objekte bei annähernd regelmäßigem 
Schichtenaufbau des Untergrunds mit einheitlicher Tragfähigkeit und 
Setzungsfähigkeit innerhalb der Baufläche, 
- setzungsempfindliche Objekte sowie gering setzungsempfindliche 
Bauwerke mit bereichsweise unterschiedlicher Gründungsart oder be-
reichsweise stark unterschiedlichen Lasten bei unregelmäßigem 
Schichtenaufbau des Untergrunds mit unterschiedlicher Tragfähigkeit 
und Setzungsfähigkeit innerhalb der Baufläche, 
- gering setzungsempfindliche Objekte mit einheitlicher Gründungsart 
bei unregelmäßigem Schichtenaufbau des Untergrunds mit stark un-
terschiedlicher Tragfähigkeit und Setzungsfähigkeit innerhalb der 
Baufläche; 
4. Honorarzone IV: Gründungen mit hohem Schwierigkeitsgrad, ins-
besondere 
- stark setzungsempfindliche Objekte bei unregelmäßigem Schichten-

Gründungsart bei annähernd regelmäßigem Schichtenaufbau des Un-
tergrunds mit einheitlicher Tragfähigkeit und Setzungsfähigkeit inner-
halb der Baufläche; 
2. Honorarzone II: Gründungen mit geringem Schwierigkeitsgrad, ins-
besondere 
- setzungsempfindliche Objekte sowie gering setzungsempfindliche 
Objekte mit bereichsweise unterschiedlicher Gründungsart oder be-
reichsweise stark unterschiedlichen Lasten bei annähernd regelmäßi-
gem Schichtenaufbau des Untergrunds mit einheitlicher Tragfähigkeit 
und Setzungsfähigkeit innerhalb der Baufläche, 
- gering setzungsempfindliche Objekte mit einheitlicher Gründungsart 
bei unregelmäßigem Schichtenaufbau des Untergrunds mit unter-
schiedlicher Tragfähigkeit und Setzungsfähigkeit innerhalb der Bau-
fläche; 
3. Honorarzone III: Gründungen mit durchschnittlichem Schwierig-
keitsgrad, insbesondere 
- stark setzungsempfindliche Objekte bei annähernd regelmäßigem 
Schichtenaufbau des Untergrunds mit einheitlicher Tragfähigkeit und 
Setzungsfähigkeit innerhalb der Baufläche, 
- setzungsempfindliche Objekte sowie gering setzungsempfindliche 
Bauwerke mit bereichsweise unterschiedlicher Gründungsart oder be-
reichsweise stark unterschiedlichen Lasten bei unregelmäßigem 
Schichtenaufbau des Untergrunds mit unterschiedlicher Tragfähigkeit 
und Setzungsfähigkeit innerhalb der Baufläche, 
- gering setzungsempfindliche Objekte mit einheitlicher Gründungsart 
bei unregelmäßigem Schichtenaufbau des Untergrunds mit stark un-
terschiedlicher Tragfähigkeit und Setzungsfähigkeit innerhalb der 
Baufläche; 
4. Honorarzone IV: Gründungen mit hohem Schwierigkeitsgrad, ins-
besondere 
- stark setzungsempfindliche Objekte bei unregelmäßigem Schichten-
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aufbau des Untergrunds mit unterschiedlicher Tragfähigkeit und Set-
zungsfähigkeit innerhalb der Baufläche, 
- setzungsempfindliche Objekte sowie gering setzungsempfindliche 
Objekte mit bereichsweise unterschiedlicher Gründungsart oder be-
reichsweise stark unterschiedlichen Lasten bei unregelmäßigem 
Schichtenaufbau des Untergrunds mit stark unterschiedlicher Tragfä-
higkeit und Setzungsfähigkeit innerhalb der Baufläche; 
5. Honorarzone V: Gründungen mit sehr hohem Schwierigkeitsgrad, 
insbesondere 
stark setzungsempfindliche Objekte bei unregelmäßigem Schichten-
aufbau des Untergrunds mit stark unterschiedlicher Tragfähigkeit und 
Setzungsfähigkeit innerhalb der Baufläche. 
(3) § 52 Absatz 3 kann sinngemäß angewendet werden. 
(4) Die Aspekte des Grundwassereinflusses auf das Objekt und die 
Nachbarbebauung können bei der Festlegung der Honorarzone zu-
sätzlich berücksichtigt werden. 

 
1.4 Ingenieurvermessung 
 
1.4.1 Anwendungsbereich 
 
(1) Leistungen der Ingenieurvermessung können das Erfassen raum-
bezogener Daten über Bauwerke und Anlagen, Grundstücke und To-
pographie, das Erstellen von Plänen, das Übertragen von Planungen 
in die Örtlichkeit sowie das vermessungstechnische Überwachen der 
Bauausführung einbeziehen, soweit die Leistungen mit besonderen 
instrumentellen und vermessungstechnischen Verfahrensanforderun-
gen erbracht werden müssen. Ausgenommen von Satz 1 sind Leis-
tungen, die nach landesrechtlichen Vorschriften für Zwecke der Lan-
desvermessung und des Liegenschaftskatasters durchgeführt wer-
den. 

aufbau des Untergrunds mit unterschiedlicher Tragfähigkeit und Set-
zungsfähigkeit innerhalb der Baufläche, 
- setzungsempfindliche Objekte sowie gering setzungsempfindliche 
Objekte mit bereichsweise unterschiedlicher Gründungsart oder be-
reichsweise stark unterschiedlichen Lasten bei unregelmäßigem 
Schichtenaufbau des Untergrunds mit stark unterschiedlicher Tragfä-
higkeit und Setzungsfähigkeit innerhalb der Baufläche; 
5. Honorarzone V: Gründungen mit sehr hohem Schwierigkeitsgrad, 
insbesondere 
stark setzungsempfindliche Objekte bei unregelmäßigem Schichten-
aufbau des Untergrunds mit stark unterschiedlicher Tragfähigkeit und 
Setzungsfähigkeit innerhalb der Baufläche. 
(3) § 52 Absatz 3 ist sinngemäß anzuwenden. 
(4) Die Aspekte des Grundwassereinflusses auf das Objekt und die 
Nachbarbebauung sind bei der Festlegung der Honorarzone zusätz-
lich zu berücksichtigen. 

 
1.4 Ingenieurvermessung 
 
1.4.1 Anwendungsbereich 
 
(1) Leistungen der Ingenieurvermessung beziehen das Erfassen 
raumbezogener Daten über Bauwerke und Anlagen, Grundstücke 
und Topographie, das Erstellen von Plänen, das Übertragen von Pla-
nungen in die Örtlichkeit sowie das vermessungstechnische Überwa-
chen der Bauausführung ein, soweit die Leistungen mit besonderen 
instrumentellen und vermessungstechnischen Verfahrensanforderun-
gen erbracht werden müssen. Ausgenommen von Satz 1 sind Leis-
tungen, die nach landesrechtlichen Vorschriften für Zwecke der Lan-
desvermessung und des Liegenschaftskatasters durchgeführt wer-
den. 
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(2) Zur Ingenieurvermessung können gehören: 
1. Planungsbegleitende Vermessungen für die Planung und den Ent-
wurf von Gebäuden, Ingenieurbauwerken, Verkehrsanlagen sowie für 
Flächenplanungen, 
2. Bauvermessung vor und während der Bauausführung und die ab-
schließende Bestandsdokumentation von Gebäuden, Ingenieurbau-
werken und Verkehrsanlagen, 
3. sonstige vermessungstechnische Leistungen: 
- Vermessung an Objekten außerhalb der Planungs- und Bauphase, 
- Vermessung bei Wasserstraßen, 
- Fernerkundungen, die das Aufnehmen, Auswerten und Interpretie-
ren von Luftbildern und anderer raumbezogener Daten umfassen, die 
durch Aufzeichnung über eine große Distanz erfasst sind, als Grund-
lage insbesondere für Zwecke der Raumordnung und des Umwelt-
schutzes, 
- vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geographisch-
geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme 
sowie 
- vermessungstechnische Leistungen, soweit sie nicht in Absatz 1 
und Absatz 2 erfasst sind. 
 
1.4.2 Grundlagen des Honorars bei der Planungsbegleitenden 
Vermessung 
 
(1) Das Honorar für Grundleistungen der Planungsbegleitenden 
Vermessung kann sich nach der Summe der Verrechnungseinheiten, 
der Honorarzone in Nummer 1.4.3 und der Honorartafel in Nummer 
1.4.8 richten. 
(2) Die Verrechnungseinheiten können sich aus der Größe der aufzu-
nehmenden Flächen und deren Punktdichte berechnen. Die Punkt-
dichte beschreibt die durchschnittliche Anzahl der für die Erfassung 
der planungsrelevanten Daten je Hektar zu messenden Punkte. 

(2) Zur Ingenieurvermessung können gehören: 
1. Planungsbegleitende Vermessungen für die Planung und den Ent-
wurf von Gebäuden, Ingenieurbauwerken, Verkehrsanlagen sowie für 
Flächenplanungen, 
2. Bauvermessung vor und während der Bauausführung und die ab-
schließende Bestandsdokumentation von Gebäuden, Ingenieurbau-
werken und Verkehrsanlagen, 
3. sonstige vermessungstechnische Leistungen: 
- Vermessung an Objekten außerhalb der Planungs- und Bauphase, 
- Vermessung bei Wasserstraßen, 
- Fernerkundungen, die das Aufnehmen, Auswerten und Interpretie-
ren von Luftbildern und anderer raumbezogener Daten umfassen, die 
durch Aufzeichnung über eine große Distanz erfasst sind, als Grund-
lage insbesondere für Zwecke der Raumordnung und des Umwelt-
schutzes, 
- vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geographisch-
geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme 
sowie 
- vermessungstechnische Leistungen, soweit sie nicht in Absatz 1 
und Absatz 2 erfasst sind. 
 
1.4.2 Grundlagen des Honorars bei der Planungsbegleitenden 
Vermessung 
 
(1) Das Honorar für Grundleistungen der Planungsbegleitenden 
Vermessung richtet sich nach der Summe der Verrechnungseinhei-
ten, der Honorarzone in Nummer 1.4.3 und der Honorartafel in Num-
mer 1.4.8. 
(2) Die Verrechnungseinheiten berechnen sich aus der Größe der 
aufzunehmenden Flächen und deren Punktdichte. Die Punktdichte 
beschreibt die durchschnittliche Anzahl der für die Erfassung der pla-
nungsrelevanten Daten je Hektar zu messenden Punkte. 
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(3) Abhängig von der Punktdichte können die Flächen den nachste-
henden Verrechnungseinheiten (VE) je Hektar (ha) zugeordnet wer-
den: 
 
 
sehr geringe Punktdichte                        (ca.  70 Punkte/ha) 50 VE 
geringe Punktdichte                              (ca. 150 Punkte/ha) 70 VE 
durchschnittliche Punktdichte                   (ca. 250 Punkte/ha) 100 VE 
hohe Punktdichte                                 (ca. 350 Punkte/ha) 130 VE 
sehr hohe Punktdichte                           (ca. 500 Punkte/ha) 150 VE. 
 
 
 
 
 
(4) Umfasst ein Auftrag Vermessungen für mehrere Objekte, so kön-
nen die Honorare für die Vermessung jedes Objekts getrennt berech-
net werden. 
 
1.4.3 Honorarzonen für Grundleistungen bei der Planungsbeglei-
tenden Vermessung 
 
(1) Die Honorarzone kann bei der Planungsbegleitenden Vermessung 
auf Grund folgender Bewertungsmerkmale ermittelt werden: 
a) Qualität der vorhandenen Daten und Kartenunterlagen 
sehr hoch ............................................................................. 1 Punkt 
hoch ..................................................................................... 2 Punkte 
befriedigend ......................................................................... 3 Punkte 
kaum ausreichend ............................................................... 4 Punkte 
mangelhaft ........................................................................... 5 Punkte 
b) Qualität des vorhandenen geodätischen Raumbezugs 
sehr hoch ............................................................................. 1 Punkt 

(3) Abhängig von der Punktdichte werden die Flächen den nachste-
henden Verrechnungseinheiten (VE) je Hektar (ha) zugeordnet: 
Flächenklasse 1 (bis 50 Punkte / ha) 40 VE 
Flächenklasse 2 (51-73 Punkte / ha) 50 VE 
Flächenklasse 3 (74-100 Punkte / ha) 60 VE 
Flächenklasse 4 (101-131 Punkte / ha) 70 VE 
Flächenklasse 5 (132-166 Punkte / ha) 80 VE 
Flächenklasse 6 (167-203 Punkte / ha) 90 VE 
Flächenklasse 7 (204-244 Punkte / ha) 100 VE 
Flächenklasse 8 (245-335 Punkte / ha) 120 VE 
Flächenklasse 9 (336-494 Punkte / ha) 150 VE 
Flächenklasse 10 (495-815 Punkte / ha) 200 VE 
Flächenklasse 11 (816-1650 Punkte / ha) 300 VE 
Flächenklasse 12 (1651-4000 Punkte / ha) 500 VE 
Flächenklasse 13 (4001-9000 Punkte / ha) 800 VE. 
(4) Umfasst ein Auftrag Vermessungen für mehrere Objekte, so wer-
den die Honorare für die Vermessung jedes Objekts getrennt berech-
net. 
 
1.4.3 Honorarzonen für Grundleistungen bei der Planungsbeglei-
tenden Vermessung 
 
(1) Die Honorarzone wird bei der Planungsbegleitenden Vermessung 
auf Grund folgender Bewertungsmerkmale ermittelt: 
a) Qualität der vorhandenen Daten und Kartenunterlagen 
sehr hoch ............................................................................ 1 Punkt 
hoch .................................................................................... 2 Punkte 
befriedigend ........................................................................ 3 Punkte 
kaum ausreichend .............................................................. 4 Punkte 
mangelhaft .......................................................................... 5 Punkte 
b) Qualität des vorhandenen geodätischen Raumbezugs 
sehr hoch ............................................................................ 1 Punkt 
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hoch ..................................................................................... 2 Punkte 
befriedigend ......................................................................... 3 Punkte 
kaum ausreichend .......................................... ..................... 4 Punkte 
mangelhaft ............................................................................ 5 Punkte 
c) Anforderungen an die Genauigkeit 
sehr gering ............................................................................ 1 Punkt 
gering .................................................................................... 2 Punkte 
durchschnittlich ..................................................................... 3 Punkte 
hoch .................................................................  ................... 4 Punkte 
sehr hoch .............................................................................. 5 Punkte 
d) Beeinträchtigungen durch die Geländebeschaffenheit und bei der 
Begehbarkeit 
sehr gering ................................................................... 1 bis 2 Punkte 
gering ........................................................................... 3 bis 4 Punkte 
durchschnittlich ............................................................ 5 bis 6 Punkte 
hoch ............................................................................. 7 bis 8 Punkte 
sehr hoch ..................................................................... 9 bis 10 Punkte 
e) Behinderung durch Bebauung und Bewuchs 
sehr gering .......................................... ........................ 1 bis 3 Punkte 
gering ............................................................................ 4 bis 6 Punkte 
durchschnittlich ............................................................. 7 bis 9 Punkte 
hoch ........................................................................... 10 bis 12 Punkte 
sehr hoch ................................................................... 13 bis 15 Punkte 
f) Behinderung durch Verkehr 
sehr gering ................................................................... 1 bis 3 Punkte 
gering ........................................................................... 4 bis 6 Punkte 
durchschnittlich ............................................................ 7 bis 9 Punkte 
hoch ........................................................................... 10 bis 12 Punkte 
sehr hoch ................................................................... 13 bis 15 Punkte 
(2) Die Honorarzone kann sich aus der Summe der Bewertungs-
punkte wie folgt ergeben: 
Honorarzone I ............................................................... bis 13 Punkte 

hoch .................................................................................... 2 Punkte 
befriedigend ........................................................................ 3 Punkte 
kaum ausreichend ............................................................... 4 Punkte 
mangelhaft ........................................................................... 5 Punkte 
c) Anforderungen an die Genauigkeit 
sehr gering ........................................................................... 1 Punkt 
gering ................................................................................... 2 Punkte 
durchschnittlich .................................................................... 3 Punkte 
hoch ..................................................................................... 4 Punkte 
sehr hoch ............................................................................. 5 Punkte 
d) Beeinträchtigungen durch die Geländebeschaffenheit und bei der 
Begehbarkeit 
sehr gering ................................................................... 1 bis 2 Punkte 
gering ........................................................................... 3 bis 4 Punkte 
durchschnittlich ............................................................ 5 bis 6 Punkte 
hoch ............................................................................. 7 bis 8 Punkte 
sehr hoch .................................................................... 9 bis 10 Punkte 
e) Behinderung durch Bebauung und Bewuchs 
sehr gering .................................................................. 1 bis 3 Punkte 
gering .......................................................................... 4 bis 6 Punkte 
durchschnittlich ........................................................... 7 bis 9 Punkte 
hoch .......................................................................... 10 bis 12 Punkte 
sehr hoch ................................................................... 13 bis 15 
Punkte 
f) Behinderung durch Verkehr 
sehr gering ................................................................... 1 bis 3 Punkte 
gering ........................................................................... 4 bis 6 Punkte 
durchschnittlich ............................................................ 7 bis 9 Punkte 
hoch .......................................................................... 10 bis 12 Punkte 
sehr hoch .................................................................. 13 bis 15 Punkte 
(2) Die Honorarzone ergibt sich aus der Summe der Bewertungs-
punkte wie folgt: 
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Honorarzone II ......................................................... 14 bis 23 Punkte 
Honorarzone III ........................................................ 24 bis 34 Punkte 
Honorarzone IV ........................................................ 35 bis 44 Punkte 
Honorarzone V ......................................................... 45 bis 55 Punkte. 
 
 
1.4.4 Leistungsbild Planungsbegleitende Vermessung 
 
(1) Das Leistungsbild Planungsbegleitende Vermessung kann die 
Aufnahme planungsrelevanter Daten und die Darstellung in analoger 
und digitaler Form für die Planung und den Entwurf von Gebäuden, 
Ingenieurbauwerken, Verkehrsanlagen sowie für Flächenplanungen 
umfassen. 
(2) Die Grundleistungen können in vier Leistungsphasen zusammen-
gefasst und wie folgt in Prozentsätzen der Honorare der Nummer 
1.4.8 Absatz 1 bewertet werden: 
1. für die Leistungsphase 1 (Grundlagenermittlung) mit 5 Prozent, 
2. für die Leistungsphase 2 (Geodätischer Raumbezug) mit 20 Pro-
zent, 
3. für die Leistungsphase 3 (Vermessungstechnische Grundlagen) mit 
65 Prozent, 
4. für die Leistungsphase 4 (Digitales Geländemodell) mit 10 Prozent. 
(3) Das Leistungsbild kann sich wie folgt zusammensetzen: 

(Leistungsbild: Auflistung Grund- und Besondere Leistungen) 

1.4.5 Grundlagen des Honorars bei der Bauvermessung 
 
(1) Das Honorar für Grundleistungen bei der Bauvermessung kann 
sich nach den anrechenbaren Kosten des Objekts, der Honorarzone 
in Nummer 1.4.6 und der Honorartafel in Nummer 1.4.8 Absatz 2 rich-
ten. 

Honorarzone I ............................................................... bis 13 Punkte 
Honorarzone II ......................................................... 14 bis 23 Punkte 
Honorarzone III ........................................................ 24 bis 34 Punkte 
Honorarzone IV ........................................................ 35 bis 44 Punkte 
Honorarzone V ......................................................... 45 bis 55 Punkte. 
 
1.4.4 Leistungsbild Planungsbegleitende Vermessung 
 
(1) Das Leistungsbild Planungsbegleitende Vermessung umfasst die 
Aufnahme planungsrelevanter Daten und die Darstellung in analoger 
und digitaler Form für die Planung und den Entwurf von Gebäuden, 
Ingenieurbauwerken, Verkehrsanlagen sowie für Flächenplanungen. 
 
(2) Die Grundleistungen sind in vier Leistungsphasen zusammenge-
fasst und werden folgt in Prozentsätzen der Honorare der Nummer 
1.4.8 Absatz 1 bewertet: 
1. für die Leistungsphase 1 (Grundlagenermittlung) mit 5 Prozent, 
2. für die Leistungsphase 2 (Geodätischer Raumbezug) mit 20 Pro-
zent, 
3. für die Leistungsphase 3 (Vermessungstechnische Grundlagen) mit 
65 Prozent, 
4. für die Leistungsphase 4 (Digitales Geländemodell) mit 10 Prozent. 
(3) Das Leistungsbild setzt sich wie folgt zusammen: 

Leistungsbild: Auflistung unverändert 

1.4.5 Grundlagen des Honorars bei der Bauvermessung 
 
(1) Das Honorar für Grundleistungen bei der Bauvermessung richtet 
sich nach den anrechenbaren Kosten des Objekts, der Honorarzone 
in Nummer 1.4.6 und der Honorartafel in Nummer 1.4.8 Absatz 2. 
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(2) Anrechenbare Kosten können die Herstellungskosten des Objekts 
darstellen. Diese können entsprechend § 4 Absatz 1 und 
1. bei Gebäuden entsprechend § 33, 
2. bei Ingenieurbauwerken entsprechend § 42, 
3. bei Verkehrsanlagen entsprechend § 46 ermittelt werden. 
Anrechenbar können bei Ingenieurbauwerken 100 Prozent, bei Ge-
bäuden und Verkehrsanlagen 80 Prozent der ermittelten Kosten sein. 
(3) Die Absätze 1 und 2 sowie die Nummer 1.4.6 und Nummer 1.4.7 
finden keine Anwendung für vermessungstechnische Grundleistun-
gen bei ober- und unterirdischen Leitungen, Tunnel-, Stollen- und Ka-
vernenbauwerken, innerörtlichen Verkehrsanlagen mit überwiegend 
innerörtlichem Verkehr, bei Geh- und Radwegen sowie Gleis- und 
Bahnsteiganlagen. Das Honorar für die in Satz 1 genannten Objekte 
kann ergänzend frei vereinbart werden. 
 
1.4.6 Honorarzonen für Grundleistungen bei der Bauvermessung 
 
(1) Die Honorarzone kann bei der Bauvermessung auf Grund folgen-
der Bewertungsmerkmale ermittelt werden: 
a) Beeinträchtigungen durch die Geländebeschaffenheit und bei der 
Begehbarkeit 
sehr gering ............................................................................ 1 Punkt 
gering .................................................................................... 2 Punkte 
durchschnittlich ..................................................................... 3 Punkte 
hoch ..................................................................................... 4 Punkte 
sehr hoch ............................................................................. 5 Punkte 
b) Behinderungen durch Bebauung und Bewuchs 
sehr gering .................................................................. 1 bis 2 Punkte 
gering .......................................................................... 3 bis 4 Punkte 
durchschnittlich ........................................................... 5 bis 6 Punkte 
hoch ............................................................................ 7 bis 8 Punkte 
sehr hoch ................................................................... 9 bis 10 Punkte 

(2) Anrechenbare Kosten sind die Herstellungskosten des Objekts. 
Diese werden entsprechend § 4 Absatz 1 und 
1. bei Gebäuden entsprechend § 33, 
2. bei Ingenieurbauwerken entsprechend § 42, 
3. bei Verkehrsanlagen entsprechend § 46 
ermittelt. Anrechenbar sind bei Ingenieurbauwerken 100 Prozent, bei 
Gebäuden und Verkehrsanlagen 80 Prozent der ermittelten Kosten. 
(3) Die Absätze 1 und 2 sowie die Nummer 1.4.6 und Nummer 1.4.7 
finden keine Anwendung für vermessungstechnische Grundleistun-
gen bei ober- und unterirdischen Leitungen, Tunnel-, Stollen- und Ka-
vernenbauwerken, innerörtlichen Verkehrsanlagen mit überwiegend 
innerörtlichem Verkehr, bei Geh- und Radwegen sowie Gleis- und 
Bahnsteiganlagen. Das Honorar für die in Satz 1 genannten Objekte 
kann ergänzend frei vereinbart werden. 

1.4.6 Honorarzonen für Grundleistungen bei der Bauvermessung 
 
(1) Die Honorarzone wird bei der Bauvermessung auf Grund folgen-
der Bewertungsmerkmale ermittelt werden: 
a) Beeinträchtigungen durch die Geländebeschaffenheit und bei der 
Begehbarkeit 
sehr gering ............................................................................ 1 Punkt 
gering .................................................................................... 2 Punkte 
durchschnittlich ..................................................................... 3 Punkte 
hoch ..................................................................................... 4 Punkte 
sehr hoch ............................................................................. 5 Punkte 
b) Behinderungen durch Bebauung und Bewuchs 
sehr gering .................................................................. 1 bis 2 Punkte 
gering .......................................................................... 3 bis 4 Punkte 
durchschnittlich ........................................................... 5 bis 6 Punkte 
hoch ............................................................................ 7 bis 8 Punkte 
sehr hoch ................................................................... 9 bis 10 Punkte 
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c) Behinderung durch den Verkehr 
sehr gering .................................................................. 1 bis 2 Punkte 
gering .......................................................................... 3 bis 4 Punkte 
durchschnittlich ........................................................... 5 bis 6 Punkte 
hoch ............................................................................ 7 bis 8 Punkte 
sehr hoch .................................................................. 9 bis 10 Punkte 
d) Anforderungen an die Genauigkeit 
sehr gering ................................................................. 1 bis 2 Punkte 
gering ......................................................................... 3 bis 4 Punkte 
durchschnittlich .......................................................... 5 bis 6 Punkte 
hoch ........................................................................... 7 bis 8 Punkte 
sehr hoch .................................................................. 9 bis 10 Punkte 
e) Anforderungen durch die Geometrie des Objekts 
sehr gering ................................................................. 1 bis 2 Punkte 
gering ......................................................................... 3 bis 4 Punkte 
durchschnittlich .......................................................... 5 bis 6 Punkte 
hoch ........................................................................... 7 bis 8 Punkte 
sehr hoch ................................................................... 9 bis 10 Punkte 
f) Behinderung durch den Baubetrieb 
sehr gering ................................................................. 1 bis 3 Punkte 
gering ......................................................................... 4 bis 6 Punkte 
durchschnittlich .......................................................... 7 bis 9 Punkte 
hoch ........................................................................ 10 bis 12 Punkte 
sehr hoch ................................................................ 13 bis 15 Punkte. 
(2) Die Honorarzone kann sich aus der Summe der Bewertungs-
punkte wie folgt ergeben: Honorarzone I bis 14 Punkte 
Honorarzone II 15 bis 25 Punkte 
Honorarzone III 26 bis 37 Punkte 
Honorarzone IV 38 bis 48 Punkte 
Honorarzone V 49 bis 60 Punkte. 
 

c) Behinderung durch den Verkehr 
sehr gering .................................................................. 1 bis 2 Punkte 
gering .......................................................................... 3 bis 4 Punkte 
durchschnittlich ........................................................... 5 bis 6 Punkte 
hoch ............................................................................ 7 bis 8 Punkte 
sehr hoch .................................................................. 9 bis 10 Punkte 
d) Anforderungen an die Genauigkeit 
sehr gering ................................................................. 1 bis 2 Punkte 
gering ......................................................................... 3 bis 4 Punkte 
durchschnittlich .......................................................... 5 bis 6 Punkte 
hoch ........................................................................... 7 bis 8 Punkte 
sehr hoch .................................................................. 9 bis 10 Punkte 
e) Anforderungen durch die Geometrie des Objekts 
sehr gering ................................................................. 1 bis 2 Punkte 
gering ......................................................................... 3 bis 4 Punkte 
durchschnittlich .......................................................... 5 bis 6 Punkte 
hoch ........................................................................... 7 bis 8 Punkte 
sehr hoch ................................................................... 9 bis 10 Punkte 
f) Behinderung durch den Baubetrieb 
sehr gering ................................................................. 1 bis 3 Punkte 
gering ......................................................................... 4 bis 6 Punkte 
durchschnittlich .......................................................... 7 bis 9 Punkte 
hoch ........................................................................ 10 bis 12 Punkte 
sehr hoch ................................................................ 13 bis 15 Punkte. 
(2) Die Honorarzone ergibt sich aus der Summe der Bewertungs-
punkte wie folgt: Honorarzone I bis 14 Punkte 
Honorarzone II 15 bis 25 Punkte 
Honorarzone III 26 bis 37 Punkte 
Honorarzone IV 38 bis 48 Punkte 
Honorarzone V 49 bis 60 Punkte. 
 



Synopse HOAI 2013-2020-RefE_AHO_20200810 

1.4.7 Leistungsbild Bauvermessung 
 
(1) Das Leistungsbild Bauvermessung kann die Vermessungsleistun-
gen für den Bau und die abschließende Bestandsdokumentation von 
Gebäuden, Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen umfassen. 
(2) Die Grundleistungen können in fünf Leistungsphasen zusammen-
gefasst und wie folgt in Prozentsätzen der Honorare der Nummer 
1.4.8 Absatz 2 bewertet werden: 
1. für die Leistungsphase 1 (Baugeometrische Beratung) mit 2 Pro-
zent, 
2. für die Leistungsphase 2 (Absteckungsunterlagen) mit 5 Prozent, 
3. für die Leistungsphase 3 (Bauvorbereitende Vermessung) mit 16 
Prozent, 
4. für die Leistungsphase 4 (Bauausführungsvermessung) mit 62 Pro-
zent, 
5. für die Leistungsphase 5 (Vermessungstechnische Überwachung 
der Bauausführung) mit 15 Prozent. 
(3) Das Leistungsbild kann sich wie folgt zusammensetzen: 

(Leistungsbild: Auflistung Grund- und Besondere Leistungen) 

(4) Die Leistungsphase 4 ist abweichend von Absatz 2 bei Gebäuden 
mit 45 bis 62 Prozent zu bewerten. 
 
1.4.8 Honorare für Grundleistungen bei der Ingenieurvermes-
sung 
 
(1) Die Honorare für die in Nummer 1.4.4 Absatz 3 aufgeführten 
Grundleistungen der Planungsbegleitenden Vermessung können sich 
nach der folgenden Honorartafel richten: 

1.4.7 Leistungsbild Bauvermessung 
 
(1) Das Leistungsbild Bauvermessung umfasst die Vermessungsleis-
tungen für den Bau und die abschließende Bestandsdokumentation 
von Gebäuden, Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen. 
(2) Die Grundleistungen werden in fünf Leistungsphasen zusammen-
gefasst und wie folgt in Prozentsätzen der Honorare der Nummer 
1.4.8 Absatz 2 bewertet: 
1. für die Leistungsphase 1 (Baugeometrische Beratung) mit 2 Pro-
zent, 
2. für die Leistungsphase 2 (Absteckungsunterlagen) mit 5 Prozent, 
3. für die Leistungsphase 3 (Bauvorbereitende Vermessung) mit 16 
Prozent, 
4. für die Leistungsphase 4 (Bauausführungsvermessung) mit 62 Pro-
zent, 
5. für die Leistungsphase 5 (Vermessungstechnische Überwachung 
der Bauausführung) mit 15 Prozent. 
(3) Das Leistungsbild setzt sich wie folgt zusammen: 

Leistungsbild: Auflistung unverändert 

(4) Die Leistungsphase 4 ist abweichend von Absatz 2 bei Gebäuden 
mit 45 bis 62 Prozent zu bewerten. 
 
1.4.8 Honorare für Grundleistungen bei der Ingenieurvermes-
sung 
 
(1) Für die in Nummer 1.4.4 Absatz 3 aufgeführten Grundleistungen 
der Planungsbegleitenden Vermessung sind in der folgenden Hono-
rartafel Honorarspannen als Orientierungswerte enthalten: 
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(Honorartafel: Werteangaben) 

(2) Die Honorare für die in Nummer 1.4.7 Absatz 3 Grundleistungen 
der Bauvermessung können sich nach der folgenden Honorartafel 
richten: 

(Honorartafel: Werteangaben) 

1.4.9 Sonstige vermessungstechnische Leistungen 
 
Für sonstige vermessungstechnische Leistungen nach Nummer 1.4.1 
kann ein Honorar ergänzend frei vereinbart werden. 

 

Anlage 2 bis Anlage 15  
 

 

Honorartafel: Werte unverändert 

(2) Für die in Nummer 1.4.7 Absatz 3 aufgeführten Grundleistungen 
der Bauvermessung sind in der folgenden Honorartafel Honorarspan-
nen als Orientierungswerte enthalten: 

Honorartafel: Werte unverändert 

1.4.9 Sonstige vermessungstechnische Leistungen 
 
Für sonstige vermessungstechnische Leistungen nach Nummer 1.4.1 
kann ein Honorar abweichend von den Grundsätzen gemäß Nummer 
1.4 vereinbart werden. 

 
Anlage 2 bis Anlage 15 ohne Veränderungen 

 
 

 


